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HAT Henkel Adhesive Technologies 

HATCo Henkel Adhesive Technologies GmbH (formerly: Henkel Zwölfte Verwaltungs-
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HCBCo Henkel Consumer Brands GmbH (formerly: Henkel Zehnte Verwaltungsgesell-
schaft mbH), Düsseldorf 
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aao. as amended on 

IDW Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. [Institute of Public Auditors 
in Germany, Incorporated Association], Düsseldorf 

wmo. within the meaning of 

icw. in conjunction with 

IDW Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. [Institute of Public Auditors 
in Germany, Incorporated Association], Düsseldorf 

ISAE International Standard on Assurance Engagements 

KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien [partnership limited by shares] 
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A. Audit engagement 

1. Based on our appointment by the Düsseldorf Regional Court, following the decision of August 8, 

2025, file no. 35 O 63/25, as joint contract auditor within the meaning of Section 293 b (1) AktG 

for the auditing of a business lease agreement within the meaning of Section 293 (1) AktG be-

tween 

Henkel Adhesive Technologies GmbH (formerly: Henkel Zwölfte Verwaltungsgesellschaft 

mbH) registered in Düsseldorf (hereinafter also referred to as „HATCo“ oder „the lessor“ 

and  

Henkel AG & Co. KGaA registered in Düsseldorf  

(henceforth also referred to as “Henkel KGaA” or “the lessee”)  

the board of directors of the general partner of Henkel KGaA (hereinafter also referred to as the 

“board of directors”) and the management of HATCo (hereinafter also referred to as the “man-

agement”) jointly engaged us, in a letter dated October 28, 2025, to conduct a voluntary audit of 

the draft business lease agreement dated February 17, 2026 between HATCo as lessor and Henkel 

KGaA as lessee (hereinafter also referred to as the “Business Lease Agreement, BLA”) in accord-

ance with the legal requirements of Sections 293b et seq. AktG icw. Section 293c (1) Clause 2 

AktG, in particular with respect to the regulatory compliance0F

1 of the contents and, in substance, 

the appropriateness of the lease payment, with reasonable assurance (joint contract audit in ac-

cordance with1F

2 Section 293b in conjunction with Section 293c (1) Clause 2 AktG; hereinafter also 

referred to as “contracual audit” or “audit”). The appointment decision of Düsseldorf Regional 

Court is attached as Annex I. Pursuant to Section 293b (1) Clause 1 AktG, the subject of the audit 

is the BLA; an audit of the (final) draft of the company agreement is sufficient here. 

2. The reason for the audit is the intended conclusion of the BLA in accordance with Section 292 (1) 

No. 3 AktG. Due to its connection with the spin-off of the HAT division of Henkel KGaA to HATCo, 

the BLA is to be submitted for approval to both the Annual General Meeting of Henkel KGaA and 

the Shareholders' Meeting of HATCo as a uniform structural measure. The resolution for approval 
 

1  “regulatory compliance” means “legally compliance”. The audit report uses the term “regulatory compli-
ance” by drawing on this use by the legislator, see e.g. Section 38 (1) AktG. 

2  If the lessor is not a AG or a KGaA, but rather a GmbH (as is the case here), the regulations under AktG are 
applied similarly through “other company agreements”, Sections 292 et seq. AktG, according to the pre-
vailing opinion 
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by the Annual General Meeting of Henkel KGaA is to be passed on April 27, 2026. In addition, 

according to prevailing opinion, the approval of Henkel KGaA as the sole shareholder of HATCo 

is required for the BLA to take effect, in analogous application of Section 293 (1) sentence 1 AktG 

and analogous to Sections 53 et seq. GmbHG. The resolution at the HATCo shareholders' meeting 

is expected to be passed shortly after an affirmative resolution by the annual general meeting of 

Henkel AG & Co. KGaA. 

3. The joint contract auditor (henceforth also called “the auditor”) must report in writing on the 

nature and scope as well as the findings of the audit by similarly applying Section 293e icw. Sec-

tion 292 (1) No. 3 first alternative AktG. Findings are not required here on the appropriateness 

of an adjustment under Section 304 AktG and a settlement under Section 305 AktG, because 

there is no provision in law for these kinds of regulations for a business lease agreement. The 

contractual audit report (henceforth also referred to as the “audit report”) contains findings, fol-

lowing the appropriate application of Section 293e ( 1) AktG in the interests of providing the 

shareholders with information, for the definition of the BLA as a company agreement under Sec-

tion 292 (1) No. 3 first alternative AktG, for completeness and the factual accuracy of its charac-

teristic (hereinafter also “typical contractual”) contents and for the factual accuracy of the facul-

tative contractual agreements. The audit report ends with a concluding statement to this effect. 

Whether the audit report must contain a statement as to the appropriateness of the lease payment 

is a matter of dispute in the literature; under the terms of the contract, our audit engagement also 

comprises a statement on the appropriateness of the lease payment.  

4. The audit report is for the information of the shareholders of Henkel KGaA and the sole share-

holder of HATCo as well as for use as part of the process for concluding the BLA (corresponding 

to Section 293f and Section 293g AktG) as well as for the information of the board of directors 

and the management. 

5. This audit engagement and our liability, also in relation to third parties, are governed by the 

"General Engagement Terms for Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüferinnen and 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" dated January 1, 2024, which are enclosed as an Appendix 

to this audit report. 

6. With the exception of preparatory activities, we conducted our audit in the period between our 

judicial appointment in August 2025 and the preparation of this audit report in February 2026 in 

Düsseldorf.  
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7. The board of directors and the management, as well as the relevant employees appointed by 

them, provided us with all of the records and documents we requested as well as all of the expla-

nations, information and details that we required. In particular, the following was presented: 

• Draft BLA attached as an annex II dated February 17, 2026; 

• Draft spin-off agreement between Henkel KGaA as transferring legal entity and HATCo as 
well as Henkel Consumer Brands GmbH (formerly: Henkel Zehnte Verwaltungsgesellschaft 
mbH), Düsseldorf (HCBCo)], each wholly owned subsidiaries of Henkel KGaA, as transfer-
ring legal entity dated February 17, 2026 ; 

• Draft joint spin-off and contract report of the board of directors of Henkel Management AG 
as the representative of Henkel KGaA and the managing directors of HATCo and HCBCo 
dated February 17, 2026 (hereinafter also referred to as the “joint contract report”); 

• Articles of Association of Henkel KGaA aao. April 28, 2025; 

• HATCo partnership agreement aao. ; 

• HATCo shareholder list added to the Commercial Register under Section 40 GmbHG dated 
September 17, 2020; 

• Control and profit and loss transfer agreement between Henkel KGaA as parent company 
and HATCo as subsidiary dated February 26, 2024; 

• Closing balance of Henkel KGaA as of December 31, 2025; 

• Spin-off balance sheet derived from the closing balance sheet of Henkel KGaA as of Decem-
ber 31, 2025;  

• Internal documents for the calculation of the lease payment as of February 2026; 

• Calculation of equity costs for the period from 2016-2025. 

8. The Board of directors and the management jointly provided us with a letter of representation in 

accordance with German professional requirements in respect of our audit. 
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B. Preliminary remarks 

9. Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, together with its associated domestic and foreign subsidiar-

ies, is a company group with operations around the world in the consumer goods and adhesives 

industry and organizes its activities into two Group-wide divisions: Henkel Adhesive Technolo-

gies (HAT) and Henkel Consumer Brands (HCB). 

10. Henkel KGaA is the sole shareholder of Henkel Adhesive Technologies GmbH, Düsseldorf and 

Henkel Consumer Brands GmbH (formerly: Henkel Zehnte Verwaltungsgesellschaft mbH), Düs-

seldorf (HCBCo). There is a control and profit and loss transfer agreement wmo. Section 291 (1) 

Clause 1 AktG between Henkel KGaA and HATCo or HCBCo. 

11. It is planned to divest the HAT and HCB divisions that were previously operated by Henkel KGaA 

itself and the corresponding assets and liabilities in keeping with Section 20 UmwStG partially 

by means of a spin-off under Section 123 (3) No. 1 UmwG by way of a partial universal succession 

and partially by transferring beneficial ownership to HATCo (HAT division) and HCBCo (HCB 

division) as receiving legal entity. 

12. The two receiving entities are not currently operationally active, do not have their own employ-

ees, and have no established business operations. 

13. Prior to the takeover of the management of the HAT and HCB divisions, the relevant systemic and 

procedural conditions must be established. In particular, this requires the establishment of the 

relevant system and process landscapes. In order to be able to already now establish a clear, for-

ward-looking structure through the spin-off, Henkel KGaA and HATCo and Henkel KGaA and 

HCBCo will each conclude a business lease agreement at the same time as the spin-off agreement 

for the leasing of their entire business operations that have been transferred by way of the spin-

off to HATCo/HCBCo to Henkel KGaA. For the duration of the business lease, Henkel KGaA con-

tinues to manage the HAT and HCB divisions that were previously spun-off to HATCo and HCBCo 

as lessee in its own name and on its own account (against the payment of a lease). 
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C. Subject, nature and scope of the audit 

I.  Subject of the audit 

14. Pursuant to Section 293b (1) first clause AktG, the subject of our audit to obtain reasonable as-

surance is the “company agreement”, namely the BLA within the meaning of Section 292 (1) No. 

3 first alternative AktG as per the draft on February 17, 2026. 

15. While the AktG contains a legal definition of company leasing wmo. Section 292 (1) No. 3 first 

alternative AktG, the AktG does not govern the content and the essence of the business lease 

agreement more closely. The wording of Section 292 (1) No. 3 first alternative AktG (“leasing the 

business of its company to another”) and the provision under Section 302 (2) AktG (lessee’s loss 

compensation obligation if the lease payment is inappropriate and too low) indicates that this 

constitutes an agreement for the transfer (of use) of the company’s (entire) business for manage-

ment in the lessee’s name and on the lessee’s account against remuneration (lease payment) (use 

against payment over time). Accordingly, a business lease agreement wmo. Section 291 (1) No. 

3 first alternative AktG must be classed as a lease agreement wmo. Sections 581 et seq. BGB.   

16. The nature and scope of the audit of a company agreement wmo. Sections 291 et seq. AktG are 

regulated by law in Sections 293b et seq. AktG, particularly in Sections 293b and 293e AktG. Alt-

hough the wording of these provisions applies to all company agreements, their regulatory con-

tent is only directly applicable for control and profit and loss transfer agreements wmo. Section 

291 AktG, but not to the “other company agreements” mentioned in Section 292 (1) AktG, as 

they largely relate to the compensation and severance payment claims not provided for in law 

under Sections 304 et seq. AktG. Against this background, the content of the audit of a business 

lease agreement has not been conclusively clarified in the legal literature. According to the pre-

vailing opinion the audit must examine whether it is appropriate to classify the contract being 

examined as a business lease agreement wmo. Section 292 (1) No. 3 first alternative AktG. This 

is the case if it contains the typical content for such a contract (see Pt. 15 above).  

17. Our audit also includes examining whether the typical contractual content is complete and fac-

tually accurate and self-consistent, and whether the facultative contractual agreements are fac-

tually accurate and also self-consistent. Content is factually accurate if it reflects the actual cir-

cumstances.   
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18. The examination of the appropriateness of the lease payment does not require the auditor to in-

dependently determine an appropriate lease payment. Rather, it is limited to inspecting the plau-

sibility of the documents presented by the parties to the BLA in their calculation of the lease pay-

ment. The relevant time for the appropriateness check is upon the completion of the audit when 

the audit report is signed. 

19. Our audit did not include inspecting the completeness and accuracy of the joint contractual re-

port. However, where the joint contractual report discusses the contractual content of the BLA, 

we have included this as an important component as part of our audit.  We would draw attention 

in the appropriate places to any inaccurate, unwarranted, or contradictory statements in the joint 

contract report that relate to the contractual content of the BLA. 

20. In conclusion we can state that the contractual audit does not cover the expediency, economic 

feasibility and tax recognition of the BLA. 

II. Responsibility of the parties to the proceedings and the joint contract auditor 

1. Responsibility of the parties to the proceedings for the completeness and accuracy 
of the contents of the BLA 

21. The responsibility for the content of the BLA, in particular the appropriateness of the lease pay-

ment, lies with the parties to the proceedings. In particular this also includes the use of an appro-

priate basis for determining the appropriateness of the lease payment and the estimations that 

are appropriate under the given circumstances. 

2. Responsibility of the Wirtschaftsprüfer (German public auditor) as contract auditor 

22. We performed our audit pursuant to the International Standard on Assurance Engagements 

(ISAE) 3000 (Revised) for a business audit. Accordingly, we must plan and perform the audit in 

such a way that we can assess with reasonable assurance whether (i) the draft BLA should be 

classified as a business lease agreement wmo. Section 292 (1) No. 3 first alternative AktG, (ii) 

the typical contractual content is complete and factually accurate, (iii) the facultative content is 

factually accurate, and (iv) the lease payment is appropriate. A statement regarding the appro-

priateness of the lease payment after the termination of our audit is not included herewith. 

23. We have adhered to German professional requirements on independence as well as additional 

legal professional behavioral requirements. 
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24. Our Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (German auditing firm) applies national statutory guide-

lines and professional statements, particularly the Occupational Statute  for Auditors and Char-

tered Accountants (Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer) (BS 

WP/vBP) as well as the IDW quality management standard 1 “Requirements for Quality Manage-

ment in the Audit Firm” (IDW QMS 1 (09/2022)) promulgated by the Institut der 

Wirtschaftsprüfer [Institute of Public Auditors in Germany] (IDW), which requires of the German 

auditing firm that a quality management system be developed, established, and implemented 

that meets the legal and statutory requirements. 

III. Nature and scope of the audit 

25. The audit in conformity with ISAE 3000 (revised) for a commercial audit to obtain reasonable 

assurance includes performing audit procedures to obtain sufficient and appropriate audit evi-

dence for the audit subject specified in Section C. I. The selection of audit procedures is at the 

discretion of the auditor. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and 

appropriate to provide a basis for our audit opinion.  
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D. Audit findings 

I.  Classification as business lease agreement pursuant to Section 292 (1) No. 
3 first alternative AktG  

26. The business lease agreement wmo. Section 292 (1) No. 3 first alternative AktG is a company 

agreement through which “an AG or KGaA leases the business of its company to another party”. 

The legal form of the “other party”, i.e., the lessee, is not prescribed. In addition, Sections 581 et 

seq. BGB are applicable to a business lease agreement. 

27. In this case, the lessor (HATCo) is not organized in the legal form of an AG or KGaA, but rather a 

GmbH. However, according to the prevailing literature and case law, Section 292 (1) No. 3 first 

alternative AktG is similarly applicable to a GmbH as lessor (s.a. Pt. 1). 

28. The fact that the lessor HATCo is a dependent company of the lessee Henkel KGaA does not lead 

to the BLA being classified as a control and/or profit and loss transfer agreement wmo. Section 

291 (1) Clause 1 AktG. Even though Henkel KGaA as the controlling company has the power to 

terminate  extend, and modify the content of the BLA (in particular with regard to the mainte-

nance, renewal, expansion, and redesign of the leased business) by virtue of its right to issue in-

structions under company law2F

1, i.e., to treat it economically as its own business, the business is 

“only” leased. 

29. The definition of the BLA as a business lease agreement wmo. Section 292 (1) No. 1 first alterna-

tive AktG does not conflict with a combined control and profit and loss transfer agreement 

(CPLTA) being in place between Henkel KGaA as parent company and HATCo as subsidiary. 

30. The combination of business lease agreements with company agreements wmo. Section 291 

AktG is permitted.  In this case, the general loss transfer obligation set out in Section 302 (1) AktG 

represses the regulation set out in Section 302 (2) AktG (in the case of any inappropriateness of 

the lease payment). 

31. The BLA contains the typical contractual content for a company agreement under Section 292 

(1) No. 3 first alternative AktG icw. Section 581 et seq. BGB, namely the leasing of the (entire) 

“company business” of HATCo (Section 1 (1) BLA), the business management by Henkel KGaA 

as lessee in its own name and on its own account wmo. Section 581 (1) Clause 1 BGB (Section 1 

 

1 Authority under company law pursuant to Section 37 (1) GmbHG 
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(2) BLA), the use against payment over time of the leased business (Section 27 (1) BLA) and the 

return of the leased object at the end of the lease (Section 28 BLA) and the lease to be paid in 

return (Section 25 (1) BLA). See the audit findings below in respect of the completeness and 

factual accuracy of the content required for the contract. 

II. Completeness and factual accuracy of the typical contractual content 

1. Leasing of the “business of the company” 

32. The contract must be a lease agreement wmo. Sections 581 et seq. BGB and the leased object must 

be “the business” of the company for it to qualify as a business lease agreement wmo. Section 292 

(1) No. 3 first alternative AktG. We have examined whether pursuant to Section 292 (1) No. 3 

first alternative AktG the GmbH is the object of the “business of the company”, in other words the 

HAT division still to be acquired through the spin-off, including the assets and liabilities necessary 

for operations that are being spun off to HATCo. 

33. The business lease wmo. the above-mentioned regulations requires the transfer of the entire busi-

ness operations to the lessee in return for payment who continues to operate it in its own name 

and on its own account.  

34. It is not necessary for the entire fixed assets to be subject to the business lease. It is sufficient for 

the fixed assets necessary for operations to be subject to the business lease; the non-leasing of 

immaterial fixed assets therefore does not conflict with a qualification as a business lease wmo. 

Section 292 (1) No. 3 first alternative AkG. The same applies for the non-leasing of equity invest-

ments of the leasing company (which is common practice).  

35. Our review of the BLA did not reveal any evidence that would give rise to reasonable doubt as to 

the completeness and factual accuracy of the lease of the (entire) “company business" of HATCo 

wmo. Section 292 (1) No. 3 first alternative AktG. Specifically:<}0{> 

36. The business being leased is defined in Section 1 BLA icw. Sections 3-14 BLA. According to this, 

it comprises the entire operating business of the HAT division, which will be transferred pursuant 

to the spin-off agreement of February 17, 2026 to be concluded between the parties to the BLA 

from Henkel KGaA to HATCo, including all tangible and intangible assets, rights, liabilities, con-

tracts and obligations related to the division, taking account certain expressly stipulated excep-

tions.  
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37. According to Sections 7-9 BLA, current assets and liabilities are transferred to the lessee through 

sale or transfer of beneficial ownership. The assets sold primarily relate to short-term receivables, 

inventories and other current assets. Liabilities, contingent liabilities and provisions are assumed 

by Henkel KGaA through an “exempting assumption of debt” (with internal fulfillment by Henkel 

KGaA), with the exemption, among others, of those relating to environmental impacts and re-

structuring measures. This approach is common practice and gives no cause for objection.  

38. The financial assets and equity investments to be transferred in accordance with Sections 23 and 

30 of the spin-off agreement shall remain with the lessor for the term of this BLA in accordance 

with Section 14 BLA, including all equity investments acquired during this period. The lessor shall 

be entitled to all distributions and associated tax credits from the commencement of the lease, as 

well as profit transfers from profit transfer agreements for fiscal years beginning on or after Jan-

uary 1, 2026. As outlined above in Pt. 34, the fact that the equity investments are not part of the 

BLA does not preclude the qualification of a business lease wmo. Section 292(1) No. 3, first al-

ternative AktG. 

39. The trustor rights and obligations arising from the trust agreement between the lessee and the 

lessor set out in Section 27(4) of the spin-off agreement with respect to the license agreements 

concluded between Henkel KGaA and the companies of the Henkel Group participating in the 

"ONE! Global Supply Chain" model, listed in Annex 11(4).a to the spin-off agreement, do not 

form part of the leased business pursuant to Section 4(5) BLA. Accordingly, HATCo is entitled to 

the license revenues from these agreements to the extent that they relate to intangible assets and 

know-how of the HAT division. The collection of income from the exploitation of legal positions 

acquired by way of spin-off in relation to intellectual property is, comparable to the non-leasing 

of fixed assets not necessary for operations, which also does not preclude the assumption of a 

business lease agreement, but rather the simple collection of usage fees for fixed assets, which in 

this respect does not preclude qualification as a business lease wmo. Section 292 (1) No. 3 first 

alternative AktG (s.a. Pt. 34). 

40. As clarified by Section 23 (1) BLA, by law the employees to be assigned to the HAT business op-

eration being leased are directly transferred to the lessee at the beginning of the lease period 

pursuant to Section 613a BGB with all rights and obligations “one legal second after” the spin-off 

takes effect, once the employment relationships have been transferred to the lessor as a result of 

the spin-off.  
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41. Pension obligations that are secured by two Contractual Trust Arrangements (CTA), claims relat-

ing to credit balance agreements that are also secured by two CTAs, and other long-term liabilities 

to employees that (i) arose prior to the commencement of the lease, or (ii) arise during the term 

of business lease, remain financially with the lessor. This is achieved by HATCo declaring a dept 

assumption for the long-term employee-related obligations pursuant to Section 613a BGB that 

are being transferred to the lessee in Section 24 of the BLA, which is set out in more detail under 

a debt assumption agreement (annex to the BLA). The obligations that are the subject of the debt 

assumption agreement on the one hand relate to “legacy liabilities” that arose or were earned 

prior to the lease period. Without the debt assumption, the lessor would have to provide the les-

see with financial compensation for the assumption of these non-lease-related obligations. For 

claims arising during the lease, the lessee must compensate the lessor pursuant to Section 4 of 

the dept assumption agreement. Thus, the lessee bears the economic burden of the employment 

relationships with regard to the employees during the business lease. The debt assumption serves 

only to simplify operations and does not preclude the assumption of a lease of the entire business.  

42. We did not identify any inaccurate, unreasonable or contradictory statements in the joint contract 

report relating to the contractual content of the BLA on the leasing of the “company’s business”.  

2. Conduct of the lease under the lessee’s own name and for its own account  

43. We examined whether the BLA provides for the lessee conducting the business in its own name 

and on its own account (Section 581 (1) Clause 1 BGB icw. Section 292 (1) No. 3 first alternative 

AktG). 

44. Our review of Section 1(2) BLA, whereby the parties expressly agree that the management will 

take place under the lessee’s own name and for its own account, provided no grounds for doubt-

ing the completeness and factual accuracy of the agreement to manage the business in the lessee’s 

name and on its own account. 

45. We did not identify any inaccurate, unreasonable or contradictory statements in the joint contract 

report relating to the contractual content of the BLA on the management of the business in the 

lessee’s name and on its own account. 
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3. Limited transfer of use (against payment) of the leased business/return of the 
leased object at the end of the lease 

46. The (operating) lease is, by its very nature, “merely” a temporary transfer of use. This follows, 

among other things, directly from Section 581 (1) sentence 1 BGB, which refers to the transfer of 

use by the lessor and the collection of benefits by the lessee “during the lease term” (see also 

Section 581 (2) icw. Section 542 (2) BGB). This presupposes that the leased object can be trans-

ferred back at the end of the lease to the (previous) lessor (owner, “holding company”) and rec-

onciled back to it (in principle, “mirroring” the transfer of the leased property at the beginning of 

the lease).  

47. Section 27 of the BLA accordingly contains standard provisions governing the term and termina-

tion of the lease agreement by notice. The BLA is concluded for an indefinite period and can be 

terminated by either contractual party in writing with a notice period of two months to the end 

of the month, or by mutual agreement at the end of the lessor’s relevant financial year (Section 

27 (1) BLA). The right to terminate the agreement without notice for good cause by written dec-

laration to the other party remains unaffected. Individual “good causes” are defined in § 27 (2) 

and (3) BLA. 

48. The BLA becomes effective upon its entry in the Commercial Register of HATCo (lessor) (analo-

gous to Section 294 (2) AktG); however, the rights and obligations derived from the BLA only 

become binding upon the entry of the spin-off agreement of the lessee’s Commercial Register 

(Section 163 BGB) (Section 26 (1) BLA). Internally, the lease is effective pursuant to Section 2 

(2) BLA with economic retroactive effect as of January 1, 2026, and thus quasi “mirroring” the 

“spin-off date” under conversion act pursuant to Section 126 (1) No. 6 UmwG pursuant to Sec-

tion 126 (1) No. 6 UmwG. The parties have therefore internally positioned themselves economi-

cally as though the business lease had taken effect on January 1, 2026. There are no objections 

in this regard. 

49. Section 28 of the BLA contains comprehensive terms governing the retransfer of the lease object 

under the heading “Consequences of termination of the contract, reversal of the transaction”. 

These provisions correspond to the nature of the (business) lease, which is a temporary transfer 

of use. The transfer of the leased object is carried out in accordance with the legal requirements 

of Section 581 (1) sentence 1 BGB only “during the lease term”. At the end of the lease, the leased 

object must be transferred back from the lessee (Henkel KGaA) to the previous lessor (HATCo) 

and transitioned to the latter. 
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50. We did not identify any inaccurate, unreasonable or contradictory statements in the joint contract 

report relating to the contractual content of the BLA on the limited transfer of use of the leased 

business and the return of the leased object at the end of the lease. 

4. Appropriateness of the lease payment 

51. In accordance with the terms of our engagement, our audit includes an opinion on the appropri-

ateness of the lease payment. In this regard, the following applies: 

a) Type of lease payment  

52. We examined whether the nature of the lease payment agreed in Section 25 of the BLA is gener-

ally accepted as such. § 25(1) of this agreement stipulates that the lessee shall pay the lessor an 

annual lease payment consisting of 

• the sum of the depreciation/amortization of the leased assets for the corresponding lease 
year in accordance with the German Commercial Code (HGB) 

• plus return on the lessor’s average equity committed pursuant to HGB (equity under com-
mercial law at the start of the year plus equity at the end of the year, divided by two) at a rate 
of 9% p.a.; and 

• to the extent required by law, the sales tax (VAT) attributable to this lease payment. 

53. Pursuant to Section 25 (2), the BLA regulations that influence the amount of the lease payment 

such as debt assumption, fulfillment assumption and the adjustment of the lease payment in the 

event of investments pursuant to Section 17(8) of the BLA, remain unaffected. 

54. The payment terms are set out in Section 25 (3) BLA. Accordingly, Henkel KGaA shall make 

monthly installment payments on the lease on the 15th of each following month. The final settle-

ment for each lease year shall be made by March 31 of the following year. The amount of the 

installment payments is determined proportionally based on the amount of the last mutually 

agreed annual fee. For the period until the installment payments are determined in accordance 

with the above sentence, the monthly installment payments shall be determined by mutual agree-

ment between the contracting parties on the basis of a forecast calculation or prognostic estimate 

for 2026 based on comparative values for 2025.  

55. Our review of this agreement did not identify any indications of doubt regarding the nature of 

the lease payment arrangement. 
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56.  Specifically, we note the following: 

a. In practice, there are various forms of lease payments, whereby a variable amount or a com-

bination of a fixed amount and a variable component is usually agreed. Freedom of contract 

applies. The variable component can be defined in various ways, with the sales revenue or 

the net income of the leased business as well as the interest in book or open market values 

representing recognized reference figures. In addition, it is common to agree on an expense 

allowance, whereby the lessor is reimbursed for the depreciation/amortization on fixed as-

sets, often in combination with a (standardized) (equity) return on average equity. 

b. The lease payment agreed in the BLA is arranged as a variable amount in the form of an 

expense allowance for the depreciation/amortization under commercial law of the leased 

assets transferred to the lessee on a lease basis, as well as the return on the lessor's average 

equity under commercial law. This represents a recognized and thus permitted arrangement 

of the lease payment. 

b) Statements on the appropriateness of the lease payment 

57. The contracting parties provided us with a working paper on the amount of the lease payment. 

This sets out in particular the calculation of the return on average equity based on the equity cost 

rates customary in the past and provides a comprehensible and plausible explanation. 

58. A capital cost rate of 9% p.a. is applied for the return on equity. This corresponds to the average 

cost of equity of the HAT division of the Henkel Group for the period from 2016 to 2025. We 

examined whether the derivation of the 9% p.a. is comprehensible, consistent and self-consistent. 

59. We compared the return on equity of 9% p.a. with the average cost of equity of the Henkel Group 

for the years 2016 to 2025 provided to us and can confirm that it was around 9% p.a. in the cor-

responding years. In addition, we conducted various analyses to validate whether the return on 

equity is within a plausible range. In this regard we compared the 9% p.a. applied by Henkel in 

the lease payment with market analyses, including industry-specific returns on equity, as well as 

the historical returns on equity of competitors. 

60. There is no objection to the calculation of the return on the lessor’s average equity committed 

pursuant to HGB at a rate of 9% p.a. as consideration for the use of the leased business by Henkel 

KGaA.  
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61. The lease payment agreed in Section 25 of the BLA is plausible, in other words, comprehensible, 

consistent and derived without contradiction. Given the unavailability of market prices for busi-

nesses engaged in the leasehold business, the approach taken by the contracting parties with re-

gard to the structure and calculation of the lease rent is a recognized procedure and is not objec-

tionable. Overall, our review did not identify any indications of any doubts about the appropri-

ateness of the lease payment. 

62. There are no objections to the services and consideration regulated in the contract, especially 

since a control and profit transfer agreement exists between the parties. Consequently, the lease 

paid by Henkel KGaA to HATCo flows back to Henkel KGaA in accordance with the profit transfer 

obligation pursuant to § 301 AktG. 

63. We did not identify any inaccurate, unreasonable or contradictory statements in the joint contract 

report relating to the contractual content of the BLA on the appropriateness of the lease payment. 

III. Factual accuracy of the facultative content 

64. In addition to the typical contractual (required) agreements examined above, we have examined 

the remaining facultative content of the BLA to determine whether they correspond to the actual 

circumstances (factual accuracy). This did not result in any findings. We did not identify any in-

accurate, unreasonable or contradictory statements in the joint contract report relating to the 

remaining facultative content of the BLA. 
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E. Conclusion and final statement 

65. Henkel AG & Co. KGaA, as the lessee, and its wholly owned subsidiary, Henkel Adhesive Tech-

nologies GmbH, as the lessor, intend to simultaneously enter into a lease agreement under the 

terms of § 292 Abs. 1 Nr. 3 first alternative AktG at the same time as a spin-off agreement. 

66. Following the appointment by the Düsseldorf Regional Court in its decision of August 8, 2025, 

Ref. 35 O 63/25, the management of Henkel Adhesive Technologies GmbH and the board of di-

rectors of the general partner of Henkel AG & Co. KGaA engaged us as joint contract auditors to 

audit the draft business lease agreement dated February 17, 2026 in accordance with Section 

293b (1) AktG in a letter dated October 28, 2025. 

67. As a final statement pursuant to Section 293e AktG of our joint contractual audit in compliance 

with the International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) for a com-

mercial audit, we confirm with reasonable assurance on the date of signing of this report, based 

on the documents and records presented to us as well as the explanations, information and de-

tails, the following: 

(1) The draft of this agreement dated February 17, 2026 referred to as a “business lease 
agreement” contains typical content for another company agreement under Section 
292 (1) No. 3 first alternative AktG and is therefore classified as a business lease 
agreement. 
 

(2) The typical contractual content is complete, factually accurate and self-consistent.  
 

(3) The lease payment is appropriate. 
 

(4) The facultative content is factually accurate and self-consistent.  
 

(5) Compensation pursuant to Section 304 of the German Stock Corporation Act (AktG) 
and severance pay pursuant to Section 305 AktG are not provided for because they 
are not owed under the terms of this type of contract. 
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Düsseldorf, February 19, 2026 

PricewaterhouseCoopers GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Prof. Dr. Bernd Roese  Antje Schlotter   
Wirtschaftsprüfer (German Public Auditor) Wirtschaftsprüferin (German Public Auditor) 
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Präambel 

(1) Der Henkel-Konzern ist eine weltweit führende Unternehmensgruppe der 
Konsumgüter- und Klebstoffindustrie. Mutterunternehmen des Henkel-Konzerns ist die 
Pächterin mit Hauptsitz in Düsseldorf-Holthausen. Der Henkel-Konzern ist seit 2023 
global in zwei operative Unternehmensbereiche gegliedert: (i) „Henkel Consumer 
Brands“ ("HCB") sowie (ii) „Henkel Adhesive Technologies" ("HAT"). 

(2) Die Pächterin ist die alleinige Gesellschafterin der Verpächterin. Zwischen der 
Pächterin als herrschender Gesellschaft und der Verpächterin als abhängiger 
Gesellschaft besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag i.S.d. 
§ 291 Abs. 1 S. 1 Aktiengesetz (AktG). Die Verpächterin und die Pächterin werden im 
Folgenden einzeln auch als "Vertragspartei" und gemeinsam als "Vertragsparteien" 
bezeichnet. 

(3) Der Henkel-Vorstand hat im Frühjahr 2025 angekündigt zu prüfen, den HCB- und den 
HAT-Geschäftsbetrieb in Deutschland und in ausgewählten, großen Ländern in 
eigenständige rechtliche Einheiten zu überführen. Der Henkel-Vorstand hat diesen 
Vorschlag zur strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens mit den relevanten 
Aufsichtsgremien eingehend erörtert und abgestimmt. Demnach sollen zunächst in 
Deutschland eigene rechtliche Einheiten für die beiden bestehenden 
Unternehmensbereiche HCB und HAT etabliert werden (jede dieser rechtlichen 
Einheiten in Deutschland jeweils eine "BUCo" und zusammen die "BUCos").  

(4) In einem ersten Schritt sollen die bisher durch die Pächterin selbst betriebenen, im 
Ausgliederungsvertrag definierten Unternehmensbereiche HCB und HAT nach 
§ 123 Abs. 3 Nr. 1 Umwandlungsgesetz (UmwG) auf die BUCos ausgegliedert werden 
("Ausgliederung", der zu ihrer Umsetzung in Teil [●] dieser notariellen Urkunde 
geschlossene Vertrag der "Ausgliederungsvertrag"). Die Ausgliederung soll mit 
steuerlicher Rückwirkung zum 31. Dezember 2025, 24:00 Uhr, und wirtschaftlicher 
Rückwirkung zum 1. Januar 2026, 00:00 Uhr ("Ausgliederungsstichtag"), erfolgen. 

(5) Eine sofortige Betriebsführung der ausgegliederten Unternehmensbereiche HCB und 
HAT durch die jeweilige BUCo ist nicht geplant, da zunächst die relevanten 
systemischen und prozessualen Voraussetzungen auf Ebene der BUCos geschaffen 
werden sollen. Um bereits jetzt durch die Ausgliederung eine klare und 
zukunftsorientierte Struktur errichten zu können, verpachtet die jeweilige BUCo den auf 
sie im Wege der Ausgliederung übergehenden Unternehmensbereich HCB bzw. HAT 
nach Maßgabe eines Betriebspachtvertrags i.S.d. § 292 Abs. 1 Nr. 3 AktG mit 
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wirtschaftlicher Rückwirkung zum Ausgliederungsstichtag vorübergehend an die 
Pächterin zurück.  

(6) Den ausgegliederten Unternehmensbereich HAT führt die Pächterin folglich gemäß den 
Bestimmungen und während der Laufzeit dieses "Betriebspachtvertrags" im eigenen 
Namen und für eigene Rechnung fort. Nach Schaffung der relevanten systemischen und 
prozessualen Voraussetzungen auf Ebene der Verpächterin kann die Betriebsführung 
kurzfristig und flexibel durch Beendigung des Betriebspachtvertrags auf die 
Verpächterin übergehen. Für den durch die Pächterin bisher selbst betriebenen, im 
Ausgliederungsvertrag definierten Unternehmensbereich HCB ist eine konzeptionell 
entsprechende Ausgliederung auf eine Tochtergesellschaft der Pächterin und dessen 
Rückverpachtung an die Pächterin geplant. 

(7) Die vorstehend beschriebenen Maßnahmen sind alle jeweils Teil eines 
unternehmerischen Gesamtkonzepts und sollen der ordentlichen Hauptversammlung 
der Pächterin am 27. April 2026 als einheitliche Umstrukturierungsmaßnahme zur 
Zustimmung vorgelegt werden. Vor der Eintragung der Ausgliederung in das für die 
Pächterin zuständige Handelsregister und dem damit verbundenen Wirksamwerden der 
Ausgliederung soll der Betriebspachtvertrag in das für die Verpächterin zuständige 
Handelsregister eingetragen und damit zeitlich unmittelbar vor der Ausgliederung 
wirksam werden. 

(8) Soweit die Vertragsparteien in diesem Betriebspachtvertrag (einschließlich seiner 
Anlage) auf den Ausgliederungsvertrag oder seine Anlagen Bezug nehmen, wird der 
Inhalt der in Bezug genommenen Vertragsbestimmungen und Anlagen Bestandteil 
dieses Betriebspachtvertrags. 
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Dies vorausgeschickt, schließen die Vertragsparteien folgenden Betriebspachtvertrag: 

A. Vereinbarung der Betriebspacht 

§ 1  
Verpachteter Betrieb 

(1) Die Verpächterin verpachtet nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Betriebspachtvertrags vorbehaltlich der in diesem Betriebspachtvertrag vorgesehenen 
Ausnahmen ihren gesamten, in den nachfolgenden Abschnitten B. und D. näher 
bestimmten Betrieb ("Verpachteter Betrieb") an die Pächterin (die "Verpachtung"). 

(2) Während der Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags führt die Pächterin den 
Verpachteten Betrieb im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Soweit in diesem 
Vertrag nichts anderes geregelt ist, finden die Vorschriften der §§ 581 ff. des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) Anwendung. 

(3) Der zwischen den Vertragsparteien bestehende Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag bleibt von diesem Betriebspachtvertrag unberührt. 

§ 2 
Vollzugsdatum und Pachtbeginn 

(1) Dieser Betriebspachtvertrag wird mit seiner Eintragung in das Handelsregister der 
Verpächterin wirksam ("Vollzugsdatum"). 

(2) Die Vertragsparteien sind sich einig, dass die Verpachtung mit wirtschaftlicher 
Rückwirkung zum 1. Januar 2026, 00:00 Uhr, erfolgen soll ("Pachtbeginn"). Die 
Vertragsparteien werden sich demnach im Innenverhältnis – insbesondere hinsichtlich 
der Zahlung des Pachtzinses und der Fruchtziehung aus dem Verpachteten Betrieb – so 
stellen, als sei die Verpachtung bereits zum Pachtbeginn rechtlich wirksam geworden. 

B. Gegenstand der Verpachtung im Einzelnen 

§ 3 
Pachtgegenstände und Veräußerte Gegenstände 

(1) Der Verpachtete Betrieb umfasst sämtliche in §§ 22 bis 37 und 39 bis 44 des 
Ausgliederungsvertrags näher beschriebenen oder in Bezug genommenen materiellen 
und immateriellen Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens, die auf die 
Verpächterin übertragen wurden ("Ausgliederungsgegenstand"), soweit in diesem 
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Betriebspachtvertrag insbesondere in § 4(5), § 9(2) und § 14 nicht ausdrücklich etwas 
Abweichendes vereinbart ist. 

(2) Von der Verpachtung ausgenommen sind die Gegenstände des Aktiv- und 
Passivvermögens des Verpachteten Betriebs, die von der Verpächterin nach § 5(3), § 7, 
§ 8 und § 9 dieses Betriebspachtvertrags zum Pachtbeginn an die Pächterin veräußert 
werden bzw. deren wirtschaftliches Eigentum an die Pächterin übertragen wird 
("Veräußerung"). Für Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Verpachteten Betrieb zuzuordnenden Arbeitnehmern gelten die § 23 und § 24 dieses 
Betriebspachtvertrags. Nach diesem Betriebspachtvertrag verpachtete Gegenstände des 
Aktiv- und Passivvermögens werden als "Pachtgegenstände" und nach diesem 
Betriebspachtvertrag an die Pächterin veräußerte Gegenstände des Aktiv- und 
Passivvermögens als "Veräußerte Gegenstände" bezeichnet. Soweit nicht in § 10, § 11 
und § 12 dieses Betriebspachtvertrags etwas Abweichendes vereinbart ist, werden 
Prozess- und Verfahrensverhältnisse, Verträge und Mitgliedschaften unter diesem 
Betriebspachtvertrag grundsätzlich als Veräußerte Gegenstände behandelt, soweit die 
jeweilige Regelung nach ihrem Sinn und Zweck auf Prozess- und 
Verfahrensverhältnisse, Verträge und Mitgliedschaften Anwendung findet. 

(3) Der Umfang der Pachtgegenstände und der Veräußerten Gegenstände entspricht 
(vorbehaltlich der Ausnahmen in § 4(5), § 9(2) und § 14 dieses Betriebspachtvertrags), 
soweit sie bilanziert sind, insbesondere den entsprechenden Positionen der 
Ausgliederungsbilanz HAT, die dem Ausgliederungsvertrag als Anlage 4(5).b beigefügt 
ist. Gegenstand der Verpachtung und der Veräußerung sind – vorbehaltlich der 
besonderen Regelungen dieses Betriebspachtvertrags und soweit nicht von der 
Verpachtung oder Veräußerung explizit ausgenommen – auch alle nicht 
bilanzierungspflichtigen oder -fähigen oder tatsächlich nicht bilanzierten Gegenstände 
(einschließlich Goodwill, Know-How, Kundenstamm und sonstiger immaterieller 
Vorteile), Rechtsverhältnisse, Rechte und Pflichten (einschließlich 
Gewährleistungsrisiken und sonstiger Haftungsverhältnisse), die dem Verpachteten 
Betrieb bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise zuzuordnen sind. 

(4) Die in der Zeit zwischen dem Pachtbeginn und dem Vollzugsdatum erfolgenden Zu- 
und Abgänge von Pachtgegenständen und Veräußerten Gegenständen (einschließlich 
der dinglichen oder schuldrechtlichen Surrogate) werden bei der pachtweisen 
Überlassung oder Veräußerung nach Maßgabe der folgenden Regelungen 
berücksichtigt: 

(a) Die Verpächterin überlässt oder – soweit die § 5(3), § 7, § 8 oder § 9 dieses 
Betriebspachtvertrags einschlägig sind – veräußert an die Pächterin die nach 
Herkunft und Zweckbestimmung dem Verpachteten Betrieb zuzuordnenden 
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Gegenstände ihres Aktiv- und Passivvermögens, die in der Zeit zwischen dem 
Pachtbeginn und dem Vollzugsdatum dem Verpachteten Betrieb zugegangen 
oder in diesem entstanden sind und am Vollzugsdatum noch vorhanden sind. 

(b) Eine Verpflichtung zur Überlassung oder Veräußerung besteht nicht für solche 
Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens, die nach Herkunft und 
Zweckbestimmung zwar dem Verpachteten Betrieb zuzuordnen sind, in der Zeit 
zwischen dem Pachtbeginn und dem Vollzugsdatum aber beendet, veräußert 
oder anders übertragen worden sind oder zum Vollzugsdatum nicht mehr 
bestehen. Die zum Vollzugsdatum vorhandenen dinglichen oder 
schuldrechtlichen Surrogate sind an ihrer Stelle zu verpachten oder zu 
veräußern, soweit diese Gegenstand der Ausgliederung sind und am 
Vollzugsstichtag auf die Verpächterin übertragen wurden; insoweit gelten die in 
Abschnitt B. für die Gegenstände der betreffenden Art vorgesehenen 
Regelungen entsprechend. 

(5) Die Verpächterin wird der Pächterin am Vollzugsdatum die Sachherrschaft bzw. die 
Verfügungsbefugnis an den Pachtgegenständen und Veräußerten Gegenständen 
einräumen und sicherstellen, dass die Pächterin die Nutzungen aus dem Verpachteten 
Betrieb im eigenen Namen und für eigene Rechnung ziehen kann. 

(6) Soweit bei einzelnen Pachtgegenständen eine Überlassung rechtlich nicht zulässig oder 
aus anderen Gründen nicht möglich ist, wird die Verpächterin ihre Rechte an und aus 
diesen Pachtgegenständen nur gemäß den Weisungen der Pächterin ausüben und die 
Pächterin im Übrigen im Innenverhältnis so stellen, dass diese die Sachherrschaft bzw. 
Verfügungsbefugnis an den Pachtgegenständen erlangt. 

(7) Soweit in diesem Betriebspachtvertrag Treuhandverträge abgeschlossen werden 
("Vereinbarungstreuhand"), sind sich die Vertragsparteien darüber einig, dass die 
jeweilige Vereinbarungstreuhand durch diesen Betriebspachtvertrag begründet wird 
und den Anforderungen des § 39 Abs. 2 Nr. 1 Abgabenordnung (AO) nach Maßgabe 
der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (Urteil vom 15. Juli 1997 – Aktenzeichen 
VIII R 56/93) entspricht, d.h., es besteht jeweils eine Weisungsgebundenheit der 
Treuhänderin und eine grundsätzliche Verpflichtung zur Rückgabe oder Herausgabe des 
Treugutes auf Verlangen der Treugeberin. Hierbei erfolgt das Handeln der Treuhänderin 
im fremden Interesse der Treugeberin. 

(8) Soweit nach diesem Betriebspachtvertrag eine Vertragspartei einer Verpflichtung einer 
anderen Vertragspartei beitritt und im Innenverhältnis die Erfüllung der Verpflichtung 
übernimmt, sind sich die Vertragsparteien darüber einig, dass dieser befreiende 
Schuldbeitritt nach Maßgabe der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (Urteil vom 
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26. April 2012 – Aktenzeichen IV R 43/09) sowie der durch die Finanzverwaltung 
(BMF-Schreiben vom 30. November 2017 – Aktenzeichen IV C 6-S 2133/14/10001, 
BStBl. I 2017, 1619) aufgestellten Kriterien erfolgt ("Befreiender Schuldbeitritt"). 

(9) Soweit Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens eines Dritten im Wege der 
Umwandlung eines Unternehmens nach dem UmwG oder auf sonstige Weise, 
insbesondere im Wege der Einzelrechtsnachfolge, ganz oder teilweise auf die 
Verpächterin übertragen werden, werden diese nach Maßgabe dieses 
Betriebspachtvertrags Teil des Verpachteten Betriebs. Der gemäß § 25 dieses 
Betriebspachtvertrags von der Pächterin zu entrichtende Pachtzins erhöht sich 
entsprechend um die auf Monatsbasis bei der Verpächterin berechneten planmäßigen 
Abschreibungen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) aus der Aktivierung der neu bei 
ihr aktivierten und planmäßig in der Folgezeit abgeschriebenen übergehenden 
Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie der Erhöhung des gebundenen 
handelsbilanziellen Eigenkapitals. § 7(1), § 7(5), § 8(1), § 9(1) und § 9(4) dieses 
Betriebspachtvertrags gelten mit der Maßgabe, dass die Veräußerung mit der jeweiligen 
Übertragung nach Satz 1 wirksam wird. Die Veräußerung erfolgt zu den 
handelsrechtlichen Buchwerten in der Bilanz der Verpächterin, wobei der jeweilige 
Kaufpreis 30 Tage nach dem Wirksamwerden der jeweiligen Übertragung fällig ist. 

§ 4 
Immaterielle Gegenstände, Software und Know-How 

(1) Die Verpächterin verpachtet der Pächterin hinsichtlich der gewerblichen Schutzrechte, 
Urheberrechte, Leistungsschutzrechte und anderen rechtlich geschützten immateriellen 
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Rechtspositionen ("Immaterieller Vermögensgegenstand"), der Software und des 
Know-How 

(a) sämtliche dem Verpachteten Betrieb zuzuordnenden und in § 27(1) des 
Ausgliederungsvertrags sowie Anlage 27(1) zum Ausgliederungsvertrag näher 
beschriebenen Schutzrechte ("Auszugliedernde Schutzrechte HAT"), 

(b) sämtliche dem Verpachteten Betrieb zuzuordnenden Rechte an der in § 28 des 
Ausgliederungsvertrags und den Anlagen 28(1)(b) und 28(1)(c) zum 
Ausgliederungsvertrag näher beschriebenen Software ("Software HAT") und 

(c) sämtliches dem Verpachteten Betrieb zuzuordnendes und in § 29(1) und § 29(2) 
des Ausgliederungsvertrags näher beschriebenes Know-How ("Know-How 
HAT") 

(die in § 4(1) und § 4(4) dieses Betriebspachtvertrags erfassten Immateriellen 
Vermögensgegenstände, Software und Know-How zusammen das "Verpachtete IP 
HAT").  

(2) Soweit nachfolgend nicht anderweitig geregelt, erfolgt die pachtweise Überlassung des 
Verpachteten IP HAT nach Maßgabe der folgenden Lizenzbestimmungen: 

(a) Die Verpächterin gewährt der Pächterin ein auf die Laufzeit dieses 
Betriebspachtvertrags befristetes, nicht-exklusives, weltweites, ohne 
Zustimmung der Verpächterin nicht übertragbares Recht zur Nutzung 
("Lizenz") des Verpachteten IP HAT im Rahmen des gewöhnlichen 
Geschäftsbetriebs des Verpachteten Betriebs. 

(b) Die nach § 4(2)(a) dieses Betriebspachtvertrags gewährte Lizenz gilt stets nur in 
dem Umfang, in dem die Verpächterin berechtigt ist, hierüber zu verfügen. 

(c) Die Pächterin ist zur Erteilung von (auch mehrstufig unterlizenzierbaren) 
Nutzungsrechten an der ihr nach § 4(2)(a) dieses Betriebspachtvertrags 
gewährten Lizenz (Unterlizenzen, auch mehrstufigen) im Rahmen des 
gewöhnlichen Geschäftsbetriebs des Verpachteten Betriebs auch ohne vorherige 
Zustimmung der Verpächterin berechtigt. Außerhalb des gewöhnlichen 
Geschäftsbetriebs ist die Pächterin zur Erteilung von Unterlizenzen gegenüber 
Dritten nur mit Zustimmung der Verpächterin berechtigt, gegenüber 
Gesellschaften des Henkel-Konzerns auch ohne vorherige Zustimmung. Die 
Vertragsparteien stellen klar, dass die Dauer dieser Unterlizenzen die Laufzeit 
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dieses Betriebspachtvertrags überschreiten kann. Insofern gilt § 10(11) dieses 
Betriebspachtvertrags entsprechend. 

(d) Die nach § 4(2)(a) dieses Betriebspachtvertrags gewährte Lizenz endet mit dem 
Ende dieses Betriebspachtvertrags gemäß § 27 dieses Betriebspachtvertrags 
("Pachtende"). Ein Kündigungsrecht steht den Vertragsparteien nur zu, soweit 
dieses gesetzlich nicht abdingbar ist. 

(e) Die Pächterin ist verpflichtet, nach dem Pachtende die Nutzung des nach 
§ 4(2)(a) dieses Betriebspachtvertrags lizenzierten Verpachteten IP HAT 
unverzüglich einzustellen. 

(f) Die nach § 4(2)(a) dieses Betriebspachtvertrags gewährte Lizenz hat keine 
Auswirkungen auf an dem Verpachteten IP HAT an Dritte gewährte Lizenzen 
und die darin geregelten Rechte und Pflichten des Dritten und der Verpächterin. 

(g) Die Verpächterin wird der Pächterin erforderlichenfalls eine Kopie des zur 
Software HAT zugehörigen Objektcodes und Quellcodes zukommen lassen. 

(3) Für die Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags übt die Verpächterin ihre Treugeberrechte 
(einschließlich der dort geregelten Nutzungsrechte) aus der in § 27(2)(a) des 
Ausgliederungsvertrags begründeten Vereinbarungstreuhand zwischen der Pächterin 
und der Verpächterin in Bezug auf die Registerschutzrechte HAT 
("Vereinbarungstreuhand Registerschutzrechte HAT") nicht aus, sondern 
ermächtigt die Pächterin, die Treugeberrechte auszuüben. Während der Laufzeit dieses 
Betriebspachtvertrags sind die Treugeberpflichten aus der Vereinbarungstreuhand 
Registerschutzrechte HAT von der Pächterin zu erfüllen. 

(4) Für die Behandlung der Vertragsverhältnisse, 

(a) die dem Verpachteten Betrieb zuzuordnen sind und den in § 27(1)(e) des 
Ausgliederungsvertrags näher beschriebenen Nutzungsrechten an Immateriellen 
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Vermögensgegenständen Dritter zugrunde liegen ("Auszugliedernde 
Nutzungsrechte HAT"),  

(b) die dem Verpachteten Betrieb zuzuordnen sind und den in § 28(2)(b) des 
Ausgliederungsvertrags näher beschriebenen Nutzungsrechten an Software 
Dritter zugrunde liegen ("Auszugliedernde Drittsoftware HAT"), sowie  

(c) die dem Verpachteten Betrieb zuzuordnen sind und den in § 29(4) des 
Ausgliederungsvertrags näher beschriebenen Nutzungsrechten an Know-How 
Dritter zugrunde liegen ("Auszugliederndes Know-How Dritter HAT")  

gelten die Regelungen in § 10 dieses Betriebspachtvertrags. Für den Fall, dass einem 
Nutzungsrecht keine vertragliche Grundlage zugrunde liegt, überträgt die Verpächterin 
– anstelle des Vertragsverhältnisses – das entsprechende Nutzungsrecht. 

(5) Nicht zum Verpachteten Betrieb gehören die Treugeberrechte und -pflichten aus der in 
§ 27(4) des Ausgliederungsvertrags begründeten Vereinbarungstreuhand 
("Vereinbarungstreuhand AC-Lizenzverträge HAT") zwischen der Pächterin und 
der Verpächterin hinsichtlich der in Anlage 11(4).a zum Ausgliederungsvertrag 
aufgeführten, zwischen der Pächterin und den nicht am "ONE!Global Supply Chain"-
Modell teilnehmenden Gesellschaften des Henkel-Konzerns ("AC-Gesellschaften") 
abgeschlossenen Lizenzverträge ("AC-Lizenzverträge"). Die Vertragsparteien sind 
sich darüber einig, dass sämtliche Lizenzerträge aus den AC-Lizenzverträgen mit AC-
Gesellschaften, die als Gegenleistung für die Nutzung des Verpachteten IP HAT 
geleistet werden, ausschließlich der Verpächterin zustehen. Die Regelungen der 
Vereinbarungstreuhand AC-Lizenzverträge HAT bleiben von den Regelungen dieses 
Betriebspachtvertrags unberührt. 

(6) Für die Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags übt die Verpächterin ihre Treugeberrechte 
aus der in § 27(5) des Ausgliederungsvertrags begründeten Vereinbarungstreuhand 
zwischen der Pächterin und der Verpächterin in Bezug auf Vereinbarungen zwischen 
der Henkel KGaA und Dritten über die einvernehmliche Nutzung vergleichbarer 
Immaterieller Vermögensgegenstände, die Auszugliedernde Schutzrechte HAT zum 
Gegenstand haben ("Koexistenzvereinbarungen HAT"), nicht aus, sondern ermächtigt 
die Pächterin, die Treugeberrechte auszuüben. Während der Laufzeit dieses 
Betriebspachtvertrags sind die Treugeberpflichten aus dieser Vereinbarungstreuhand 
von der Pächterin zu erfüllen. 

(7) Für die Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags übt die Verpächterin ihre Treugeberrechte 
aus der in § 27(6) des Ausgliederungsvertrags begründeten Vereinbarungstreuhand 
zwischen der Pächterin und der Verpächterin in Bezug auf Vereinbarungen zwischen 
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der Henkel KGaA und Dritten, in denen sich die jeweils Beteiligten gegenseitig 
Nutzungsrechte an ihren jeweiligen Patentrechten einräumen und die auch 
Auszugliedernde Schutzrechte HAT zum Gegenstand haben 
("Kreuzlizenzvereinbarungen HAT"), nicht aus, sondern ermächtigt die Pächterin, die 
Treugeberrechte auszuüben. Während der Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags sind 
die Treugeberpflichten aus dieser Vereinbarungstreuhand von der Pächterin zu erfüllen.  

(8) Soweit der Verpächterin gemäß § 27(7) des Ausgliederungsvertrags Nutzungsrechte an 
Corporate IP und gemäß § 29(5) des Ausgliederungsvertrags Nutzungsrechte an 
Corporate Know-How eingeräumt worden sind, sind diese nicht Teil des Verpachteten 
Betriebs. Insofern erfolgt eine Nutzung durch die Pächterin für die Laufzeit dieses 
Betriebspachtvertrags unmittelbar aus eigenem Recht. 

(9) Während der Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags führt die Pächterin Studienberichte 
und Bewertungen, die aus regulatorischen oder sonstigen Gründen zum Zwecke der 
toxikologischen, ökologischen oder chemisch-analytischen Untersuchung von 
Inhaltsstoffen und Produkten in Auftrag gegeben werden müssen ("Studienberichte"), 
in eigenem Namen und auf eigene Rechnung durch. Die Pächterin gewährt der 
Verpächterin, soweit rechtlich zulässig, in Studienberichte Einsicht (z.B. in Form von 
Kopien, PDF-Dateien oder Datenbankzugriff), sofern diese von der Verpächterin für 
den Verpachteten Betrieb zukünftig konkret benötigt werden, und stellt der 
Verpächterin auf Verlangen auch nach Pachtende entsprechende Letters of Access 
unentgeltlich in Bezug auf diese Studienberichte aus. 

§ 5 
Bewegliches Sachanlagevermögen  

(1) Die Verpächterin verpachtet, soweit in § 5(3) dieses Betriebspachtvertrags nicht 
abweichend geregelt, der Pächterin sämtliche dem Verpachteten Betrieb zuzuordnende 
und in § 25 des Ausgliederungsvertrags näher beschriebene, insbesondere auf den in 
Anlage 3(2)(a).a zum Ausgliederungsvertrag näher aufgeführten Kostenstellen HAT 
erfasste Gegenstände des Sachanlagevermögens i.S.d. § 266 Abs. 2 A.II.2 HGB und 
§ 266 Abs. 2 A.II.3 HGB ("Gegenstand des Beweglichen Sachanlagevermögens"). 
Dasselbe gilt, soweit Eigentumsvorbehaltsrechte Dritter an solchen Gegenständen 
bestehen oder die Verpächterin diese als Sicherungseigentum an Dritte übertragen hat.  

(2) Sofern ein Gegenstand des Beweglichen Sachanlagevermögens lediglich im 
Miteigentum der Verpächterin steht, wird der Miteigentumsanteil verpachtet. 

(3) Die Verpächterin verkauft und übereignet an die Pächterin die in § 25(2) des 
Ausgliederungsvertrags näher beschriebenen Gegenstände des Beweglichen 
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Sachanlagevermögens. Die Pächterin nimmt den Verkauf und die Übertragung hiermit 
an. Die Veräußerung erfolgt am Vollzugsdatum mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 
Pachtbeginn zu den in der Ausgliederungsbilanz HAT ausgewiesenen 
handelsrechtlichen Buchwerten. Dieser Kaufpreis ist 30 Tage nach dem Vollzugsdatum 
fällig. 

(4) Abweichend von § 17 dieses Betriebspachtvertrags erwirbt die Pächterin Gegenstände 
des Beweglichen Sachanlagevermögens, die auf den in Anlage 25(2) zum 
Ausgliederungsvertrag aufgezählten Kostenstellen zu verbuchen sind bzw. im Falle von 
Änderungen der aufgezählten Kostenstellen dort zu verbuchen gewesen wären 
(zusammen mit den in § 5(3) dieses Betriebspachtvertrags bezeichneten Gegenständen 
des Beweglichen Sachanlagevermögens die "Büromöbel Holthausen HAT"), im 
eigenen Namen und auf eigene Rechnung. 

(5) Nach Pachtende wird die Pächterin die dem Verpachteten Betrieb bei Pachtende 
zuzuordnenden Büromöbel Holthausen HAT nach ihrer Wahl (a) auf die Verpächterin 
übertragen oder (b) der Verpächterin bis zum Verbrauch bzw. Ausscheiden der 
jeweiligen Büromöbel Holthausen HAT aus dem Vermögen der Pächterin entgeltlich 
zur Nutzung überlassen. Im Falle der Übertragung der Büromöbel Holthausen HAT auf 
die Verpächterin gilt § 17(6) S. 4 lit. (a) bis (d) dieses Betriebspachtvertrags 
entsprechend. 

(6) Sofern Gegenstände des Beweglichen Sachanlagevermögens aufgrund von 
Leasingverträgen, langfristigen Miet-, Pacht- oder sonstigen Überlassungsverträgen 
durch die Pächterin genutzt werden, die im Wege der Ausgliederung auf die 
Verpächterin übertragen wurden, gilt bezüglich der Übertragung der zugrundeliegenden 
Verträge § 10 dieses Betriebspachtvertrags. 

(7) Sollten zur Einräumung des Besitzes an die Pächterin weitere Handlungen oder 
Erklärungen erforderlich sein, werden die Vertragsparteien unverzüglich nach dem 
Vollzugsdatum das Erforderliche veranlassen. Insbesondere tritt die Verpächterin der 
Pächterin ihre jeweiligen Herausgabeansprüche ab, sofern sich bestimmte Gegenstände 
des Beweglichen Sachanlagevermögens zum Vollzugsdatum im Besitz Dritter befinden. 

(8) Die dem Verpachteten Betrieb zuzuordnenden und gemäß § 38(4) des 
Ausgliederungsvertrags von der Pächterin auf die Verpächterin übertragenen 
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Gegenstände des Sachanlagevermögens i.S.v. § 266 Abs. 2 A.II. HGB werden nach 
ihrer Übertragung Teil des Verpachteten Betriebs. 

§ 6 
Grundstücke, Bauten, Einrichtungen und Anlagen im Bau 

(1) Die Verpächterin überlässt der Pächterin pachtweise im Rahmen eines 
Unternutzungsverhältnisses die in den Lageplänen in Anlage 24(1)(a).b zum 
Ausgliederungsvertrag näher beschriebenen Grundstücks- und Teilgrundstücksflächen 
einschließlich insbesondere der in Anlage 24(1)(a)(ii) zum Ausgliederungsvertrag 
aufgeführten baulichen Anlagen und Infrastruktureinrichtungen ("Teilflächen HAT 
Düsseldorf-Holthausen"), an denen der Verpächterin ein qualifiziertes Nutzungsrecht 
nach Maßgabe von § 24(1)(a) des Ausgliederungsvertrags in Verbindung mit dem 
Nutzungsvertrag in Anlage 24(1)(a).a zum Ausgliederungsvertrag zusteht. Die 
uneingeschränkte Sachherrschaft geht insoweit auf die Pächterin über. 

(2) Die Verpächterin verpachtet der Pächterin sämtliche dem Verpachteten Betrieb 
zuzuordnenden und in § 24(2)(a) des Ausgliederungsvertrags sowie in Anlage 24(2)(a) 
zum Ausgliederungsvertrag näher beschriebenen Grundstücke einschließlich der damit 
zusammenhängenden Bauten, Einrichtungen, des gesamten Zubehörs, der Anlagen und 
Rechte, insbesondere Wege-, Leitungs- und Gleisrechte, Rechte aus Dienstbarkeiten, 
Nießbrauchsrechte und sonstigen dinglichen Grundstücksrechte, unabhängig davon, ob 
der Verpächterin rechtliches oder lediglich wirtschaftliches Eigentum an dem 
betreffenden Gegenstand zusteht. Soweit auf den Grundstücken dingliche 
Verpflichtungen gegenüber Dritten lasten, ist die Pächterin während der Laufzeit dieses 
Betriebspachtvertrags verpflichtet, diese Pflichten gegenüber dem jeweiligen Dritten zu 
erfüllen bzw. die Ausübung der damit verbundenen Rechte durch den Dritten zu dulden. 

(3) Die Pächterin übernimmt für die Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags im Wege der 
Vertragsübernahme mit schuldbefreiender Wirkung sämtliche dem Verpachteten 
Betrieb zuzuordnenden und in § 24(2)(b) des Ausgliederungsvertrags näher 
beschriebenen Vertragsverhältnisse hinsichtlich der Überlassung von Grundstücken, 
insbesondere diejenigen in Anlage 24(2)(b) zum Ausgliederungsvertrag aufgeführten 
(die im Wege dieser Vertragsübernahme überlassenen Grundstücke und deren 
Bestandteile zusammen mit den in § 6(2) dieses Betriebspachtvertrags überlassenen 
Grundstücke der "Grundbesitz HAT"). Im Übrigen gelten die Regelungen in § 10 
dieses Betriebspachtvertrags entsprechend. 

(4) Die dem Verpachteten Betrieb zuzuordnenden und in § 26 des Ausgliederungsvertrags 
beschriebenen Anlagen im Bau werden nach ihrer Fertigstellung und rechtlichen oder 
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wirtschaftlichen Übertragung von der Pächterin auf die Verpächterin Teil des 
Verpachteten Betriebs. 

§ 7 
Forderungen, aktive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Ansprüche  

(1) Die Verpächterin verkauft und tritt an die Pächterin alle dem Verpachteten Betrieb bei 
Pachtbeginn zuzuordnenden und in § 30 des Ausgliederungsvertrags beschriebenen 
Forderungen ab. Die Pächterin nimmt den Verkauf und die Abtretung hiermit an. Die 
Veräußerung der Forderungen erfolgt am Vollzugsdatum mit wirtschaftlicher 
Rückwirkung zum Pachtbeginn zu den in der Ausgliederungsbilanz HAT für die 
Gesamtposition "Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände" ausgewiesenen 
handelsrechtlichen Buchwerten. Dieser Kaufpreis ist 30 Tage nach dem Vollzugsdatum 
fällig. 

(2) Das Risiko, dass eine Forderung nicht vollständig verwertbar oder vollstreckbar ist, trägt 
allein die Pächterin und nicht die Verpächterin. Die Verpächterin gibt keine 
Zusicherung oder Garantie dahingehend ab, dass die Forderungen zu ihrem 
Nominalwert oder zu einem Betrag in Höhe ihres Buchwerts verwertbar oder 
vollstreckbar sind. 

(3) Soweit die Abtretung der Forderungen nicht zulässig oder nicht möglich ist, erteilt die 
Verpächterin der Pächterin bereits hiermit eine Einziehungsermächtigung für die 
betreffenden Forderungen und die Vertragsparteien werden sich im Innenverhältnis so 
stellen, als ob die betreffende Forderung wirksam abgetreten worden wäre 
(Vereinbarungstreuhand). 

(4) Die Pächterin ist berechtigt und auf Verlangen der Verpächterin verpflichtet, die zum 
Pachtende vorhandenen und dem Verpachteten Betrieb zuzuordnenden Forderungen in 
entsprechender Anwendung der vorstehenden Bestimmungen an die Verpächterin zu 
veräußern. Der Verkaufspreis richtet sich nach den am Pachtende maßgeblichen 
handelsrechtlichen Buchwerten und ist 30 Tage nach dem Pachtende fällig. 

(5) Die Verpächterin veräußert an die Pächterin sämtliche dem Verpachteten Betrieb 
zuzuordnenden und in § 30(1)(d) des Ausgliederungsvertrags näher beschriebenen den 
aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zugrundeliegenden Ansprüche ("Ansprüche 
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten HAT"), und tritt diese an die Pächterin ab. Die 
Veräußerung der Ansprüche Aktive Rechnungsabgrenzungsposten HAT erfolgt am 
Vollzugsdatum mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum Pachtbeginn zu den in der 
Ausgliederungsbilanz HAT für die Ansprüche Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
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HAT ausgewiesenen handelsrechtlichen Buchwerten. Dieser Kaufpreis ist 30 Tage nach 
dem Vollzugsdatum fällig. 

(6) Die Pächterin ist berechtigt und auf Verlangen der Verpächterin verpflichtet, die zum 
Pachtende vorhandenen und dem Verpachteten Betrieb zuzuordnenden, den aktiven 
Rechnungsabgrenzungsposten zugrunde liegenden Ansprüche in entsprechender 
Anwendung der vorstehenden Bestimmungen an die Verpächterin zu veräußern. Der 
Verkaufspreis richtet sich nach den am Pachtende maßgeblichen handelsrechtlichen 
Buchwerten und ist 30 Tage nach dem Pachtende fällig. 

(7) Die Verpächterin tritt an die Pächterin sämtliche dem Verpachteten Betrieb 
zuzuordnenden, insbesondere die in § 30(1)(c) des Ausgliederungsvertrags näher 
beschriebenen Ansprüche auf Beseitigung oder Unterlassung ab, soweit dies rechtlich 
zulässig ist und die Ansprüche nicht bereits mit der Veräußerung der Gegenstände des 
Aktiv- und Passivvermögens auf die Pächterin übergehen. Soweit diese sowie während 
der Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags neu entstehende, dem Verpachteten Betrieb 
zuzuordnende Ansprüche auf Beseitigung oder Unterlassung zum Pachtende noch 
bestehen, richtet sich die Übertragung von der Pächterin auf die Verpächterin nach 
§ 28(3) dieses Betriebspachtvertrags. 

(8) Abweichend von § 7(1) dieses Betriebspachtvertrags gelten für Forderungen gegenüber 
Arbeitnehmern die Regelungen in § 23 und § 24 dieses Betriebspachtvertrags. 

§ 8 
Vorräte und sonstiges Umlaufvermögen 

(1) Die Verpächterin verkauft und übereignet an die Pächterin alle dem Verpachteten 
Betrieb vollständig oder anteilig zuzuordnenden Vorräte und sonstigen Gegenstände des 
Umlaufvermögens, insbesondere Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse 
sowie fertige Erzeugnisse und Waren einschließlich etwaiger auf Vorräte und sonstige 
Gegenstände des Umlaufvermögens geleistete Anzahlungen, die zum Pachtbeginn noch 
nicht verkauft und in § 31 des Ausgliederungsvertrags näher beschrieben sind, 
insbesondere die auf den in Anlage 3(2)(a).b zum Ausgliederungsvertrag näher 
aufgeführten Profit Centern HAT erfassten oder den in Anlage 31(2) zum 
Ausgliederungsvertrag aufgeführten Werksnummern zugeordneten Vorräte sowie 
sonstige Gegenstände des Umlaufvermögens, unabhängig davon, ob sie sich an 
Standorten, auf dem Transportweg oder in Konsignation befinden. Die Pächterin nimmt 
den Verkauf und die Übertragung hiermit an. Die Veräußerung des Vorratsvermögens 
erfolgt am Vollzugsdatum mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum Pachtbeginn zu den 
in der Ausgliederungsbilanz HAT für die in der Gesamtposition "Vorräte" 
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ausgewiesenen handelsrechtlichen Buchwerten. Dieser Kaufpreis ist 30 Tage nach dem 
Vollzugsdatum fällig. 

(2) Soweit zum Zeitpunkt der Übereignung an einem Gegenstand des Vorratsvermögens 
ein Eigentumsvorbehalt zugunsten Dritter besteht oder dieser Gegenstand an Dritte 
sicherungsübereignet ist, überträgt die Verpächterin zum Vollzugsdatum auf die 
Pächterin das ihr an diesem Gegenstand zustehende Anwartschaftsrecht, ihren insoweit 
bestehenden Herausgabeanspruch sowie alle sonstigen ihr in diesem Zusammenhang 
zustehenden Ansprüche und Rechte, insbesondere etwaige Nutzungsrechte. Zugleich 
verpflichtet sich die Pächterin, die im Zusammenhang mit dem Eigentumsvorbehalt 
bestehenden Pflichten der Verpächterin zu übernehmen und gewissenhaft einzuhalten. 

(3) Sofern sich bestimmte Gegenstände des Vorratsvermögens zum Vollzugsdatum im 
Besitz Dritter befinden, tritt die Verpächterin der Pächterin ihre jeweiligen 
Herausgabeansprüche ab. 

(4) Sollten zur Übertragung des Eigentums oder Einräumung des Besitzes weitere 
Handlungen oder Erklärungen erforderlich sein, werden die Vertragsparteien 
unverzüglich nach dem Vollzugsdatum das Erforderliche veranlassen. 

(5) Nach Pachtende ist die Pächterin berechtigt und auf Verlangen der Verpächterin 
verpflichtet, an die Verpächterin das zum Pachtende vorhandene und dem Verpachteten 
Betrieb zuzuordnende Vorratsvermögen in entsprechender Anwendung der 
vorstehenden Bestimmungen zu veräußern und zu übereignen. Der Verkaufspreis richtet 
sich nach den am Pachtende für die zu übertragenden Vorräte maßgeblichen 
handelsrechtlichen Buchwerten. Dieser Verkaufspreis ist 30 Tage nach dem Pachtende 
fällig.  

(6) Sowohl die am Vollzugsdatum zu veräußernden Vorräte als auch die bei Pachtende 
zurück zu veräußernden Vorräte werden jeweils in dem Zustand, in dem sie sich am 
Veräußerungszeitpunkt befinden, ohne jede Mängelgewährleistung an die jeweils 
andere Vertragspartei veräußert. Gewährleistungsansprüche, gleich welcher Art und 
gleich aus welchem Rechtsgrund, werden hiermit im gesetzlich zulässigen Umfang 
ausgeschlossen. 

§ 9 
Verbindlichkeiten und Rückstellungen 

(1) Die Pächterin tritt zum Vollzugsdatum mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 
Pachtbeginn allen dem Verpachteten Betrieb zuzuordnenden und in § 32 des 
Ausgliederungsvertrags näher beschriebenen Verbindlichkeiten, ungewissen 
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Verbindlichkeiten sowie Verpflichtungen und Haftungsverhältnissen der Verpächterin, 
insbesondere denen, die auf den in Anlage 3(2)(a).b zum Ausgliederungsvertrag näher 
aufgeführten Profit Centern HAT erfasst sind ("Auszugliedernde Verbindlichkeiten 
HAT"), bei und übernimmt im Innenverhältnis die Erfüllung (Befreiender 
Schuldbeitritt). Die Pächterin verpflichtet sich, sämtliche Zahlungen auf die 
Auszugliedernden Verbindlichkeiten HAT bei Fälligkeit im Namen der Verpächterin zu 
leisten und die Verpächterin gegebenenfalls von einer Inanspruchnahme durch Dritte 
freizustellen. 

(2) Von dem Befreienden Schuldbeitritt nach § 9(1) dieses Betriebspachtvertrags 
ausgenommen sind  

(a) sämtliche bedingte oder unbedingte (Eventual-)Verbindlichkeiten, die im 
Zusammenhang mit (i) einer privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen 
Verhaltens- und/oder Zustandsverantwortlichkeit und Rekultivierungs- bzw. 
Sanierungsverpflichtung (einschließlich der Verantwortlichkeit als 
Gesamtrechtsnachfolger sowie als ehemaliger Grundstückseigentümer), oder (ii) 
einer vertraglich übernommenen Haftung oder Forderung, jeweils gegenüber 
Behörden oder Privaten für etwaige Kontaminationen des Bodens oder des 
Grundwassers (insbesondere schädliche Bodenveränderungen, 
Grundwasserverunreinigungen oder Altlasten im Sinne des Bundes-
Bodenschutzgesetzes sowie Kampfmittel), Schadstoffe in Gebäuden oder 
Gebäuderesten sowie für Umweltschäden im Sinne des 
Umweltschadensgesetzes stehen (zusammen "Umweltbelastungen") und dem 
Verpachteten Betrieb zuzuordnen sind. Die Verpflichtung der Verpächterin zur 
Freistellung der Pächterin für Umweltbelastungen sowie der Regressverzicht 
gemäß § 68(1) des Ausgliederungsvertrags besteht während der Laufzeit dieses 
Betriebspachtvertrags unverändert fort.  

(b) sämtliche bedingte oder unbedingte (Eventual-)Verbindlichkeiten, die im 
Zusammenhang mit Restrukturierungsmaßnahmen stehen. Soweit die 
(Eventual-)Verbindlichkeiten Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern 
betreffen und daher zwingend bei Pachtbeginn auf die Pächterin übergehen, 
werden diese durch den in § 24(3) dieses Betriebspachtvertrags erklärten 
Schuldbeitritt erfasst. 

(3) Soweit die in § 9(2) dieses Betriebspachtvertrags behandelten (Eventual-
)Verbindlichkeiten am Pachtbeginn kraft Gesetzes oder aus sonstigen Gründen auf die 
Pächterin übergehen, tritt die Verpächterin diesen zum Vollzugsdatum mit 
wirtschaftlicher Rückwirkung zum Pachtbeginn bei und übernimmt im Innenverhältnis 
die Erfüllung (Befreiender Schuldbeitritt). Die Verpächterin verpflichtet sich, sämtliche 
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Zahlungen auf diese Verbindlichkeiten bei Fälligkeit im Namen der Pächterin zu leisten 
und die Pächterin gegebenenfalls von einer Inanspruchnahme durch Dritte freizustellen. 

(4) Für die Erfüllungsübernahme der Auszugliedernden Verbindlichkeiten HAT zahlt die 
Verpächterin der Pächterin einen Ausgleich in Höhe des in der Ausgliederungsbilanz 
HAT für diese Verbindlichkeiten ausgewiesenen Buchwerts. Die Erfüllungsübernahme 
erfolgt am Vollzugsdatum mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum Pachtbeginn. Dieser 
Ausgleich ist 30 Tage nach dem Vollzugsdatum fällig. 

(5) Bei der Erfüllung der Auszugliedernden Verbindlichkeiten HAT hat die Pächterin in 
gleicher Weise und mit derselben Sorgfalt zu handeln, als wäre sie die alleinige 
Schuldnerin. Die Pächterin darf von der Erfüllung einer Verbindlichkeit absehen, wenn 
und solange eine begründete Einwendung oder Einrede gegen eine Auszugliedernde 
Verbindlichkeit HAT besteht oder geltend gemacht werden kann. 

(6) Die Pächterin trägt alle im Zusammenhang mit der Erfüllung der Auszugliedernden 
Verbindlichkeiten HAT anfallenden Kosten und Auslagen, einschließlich aller Kosten 
für Gerichtsverfahren zur Abwehr oder zum Bemühen um die Abwehr der 
Vollstreckung einer Auszugliedernden Verbindlichkeit HAT durch eine Gegenpartei. 

(7) Nach Pachtende ist die Pächterin berechtigt und auf Verlangen der Verpächterin 
verpflichtet, dieser die zum Pachtende vorhandenen und dem Verpachteten Betrieb 
zuzuordnenden Verbindlichkeiten in entsprechender Anwendung der vorstehenden 
Bestimmungen zu veräußern. Der Verkaufspreis richtet sich nach den am Pachtende für 
die Verbindlichkeiten maßgeblichen handelsrechtlichen Buchwerten. Dieser 
Verkaufspreis ist 30 Tage nach dem Pachtende fällig. 

(8) Für die in § 9(1) dieses Betriebspachtvertrags bezeichneten Verbindlichkeiten besteht 
für die Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags die in § 68(1) des Ausgliederungsvertrags 
übernommene Verpflichtung der Verpächterin zur Freistellung der Pächterin nicht.  

(9) Etwaige zum Pachtbeginn bei der Verpächterin bzw. zum Pachtende bei der Pächterin 
bestehende passive Rechnungsabgrenzungsposten bzw. die diesen 
Rechnungsabgrenzungsposten zugrunde liegenden Verpflichtungen werden, soweit 
diese dem Verpachteten Betrieb zuzuordnen sind, im Zusammenhang mit den 
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Zahlungen nach § 9(4) und § 9(7) dieses Betriebspachtvertrags auf Basis des jeweiligen 
Buchwerts ausgeglichen. 

(10) Abweichend von § 9(1) dieses Betriebspachtvertrags gelten für Verbindlichkeiten 
gegenüber Arbeitnehmern die Regelungen in § 23 und § 24 dieses 
Betriebspachtvertrags. 

§ 10 
Vertragsverhältnisse  

(1) Die Pächterin übernimmt für die Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags im Wege der 
Vertragsübernahme mit schuldbefreiender Wirkung vorbehaltlich § 10(2), § 10(3) und 
§ 10(12) dieses Betriebspachtvertrags sämtliche dem Verpachteten Betrieb 
zuzuordnenden und in § 33(1), § 33(2) und § 33(3)(a) bis § 33(3)(c) des 
Ausgliederungsvertrags näher beschriebenen Vertragsverhältnisse (die betroffenen 
Verträge die "Auszugliedernden Vertragsverhältnisse HAT"; die Übernahme der 
Auszugliedernden Vertragsverhältnisse HAT die "Vertragsübernahme"); § 9 dieses 
Betriebspachtvertrags bleibt davon unberührt. Die Vertragsübernahme erfolgt mit 
wirtschaftlicher Rückwirkung zum Pachtbeginn, aber jeweils in der Form und mit dem 
Inhalt, wie die Auszugliedernden Vertragsverhältnisse HAT zum Vollzugsdatum 
bestehen und noch vorhanden sind. Soweit der Verpächterin aus den Auszugliedernden 
Vertragsverhältnissen HAT ab dem Vollzugsdatum noch Verpflichtungen erwachsen, 
stellt die Pächterin diese hiervon frei. Ansprüche aus den Auszugliedernden 
Vertragsverhältnissen HAT, die dem Zeitraum vor Pachtbeginn zuzuordnen sind, 
werden im Innenverhältnis der Pächterin zugeordnet. 

(2) Für die Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags übt die Verpächterin ihre Treugeberrechte 
(einschließlich der dort geregelten Nutzungsrechte) aus der in § 33(4)(c) des 
Ausgliederungsvertrags begründeten Vereinbarungstreuhand zwischen der Pächterin 
und der Verpächterin in Bezug auf Verträge, die keine Zentralen Rahmenverträge sind, 
mit den in Anlage 17(4)(b) zum Ausgliederungsvertrag aufgelisteten Lieferanten nicht 
aus, sondern ermächtigt die Pächterin, die Treugeberrechte auszuüben. Während der 
Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags sind die Treugeberpflichten aus dieser 
Vereinbarungstreuhand von der Pächterin zu erfüllen. 

(3) Im Hinblick auf die in Anlage 33(5) zum Ausgliederungsvertrag abschließend 
aufgezählten Vertragsverhältnisse übt die Verpächterin für die Laufzeit dieses 
Betriebspachtvertrags ihre Treugeberrechte aus der in § 33(5) des 
Ausgliederungsvertrags begründeten Vereinbarungstreuhand zwischen der 
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Verpächterin und der Pächterin nicht aus, sondern ermächtigt die Pächterin, die 
Treugeberrechte auszuüben; die Treugeberpflichten sind von der Pächterin zu erfüllen. 

(4) Die nach § 23(2) des Ausgliederungsvertrags auf die Verpächterin übertragenen, 
insbesondere in Anlage 23(2) zum Ausgliederungsvertrag näher beschriebenen 
Unternehmensverträge, Gesellschaftervereinbarungen und sonstigen 
gesellschaftsrechtlichen Vereinbarungen verbleiben einschließlich der damit im 
Zusammenhang stehenden Forderungen, sonstigen Rechte und Pflichten für die Laufzeit 
dieses Betriebspachtvertrags bei der Verpächterin. 

(5) Soweit für die Vertragsübernahme nach § 10(1) dieses Betriebspachtvertrags die 
Zustimmung eines Dritten, insbesondere der jeweiligen Vertragspartner, erforderlich 
ist, werden sich die Vertragsparteien bemühen, diese Zustimmung spätestens 
unverzüglich nach dem Vollzugsdatum zu erhalten. In der Zeit bis zur Erteilung der 
Zustimmung gilt § 10(6) dieses Betriebspachtvertrags. 

(6) Sofern und soweit eine Vertragsübernahme nicht oder nicht mit Wirkung zum 
Pachtbeginn möglich ist oder dem jeweiligen Vertragspartner aufgrund der 
Vertragsübernahme ein Kündigungsrecht zustehen würde, werden sich die 
Vertragsparteien im Innenverhältnis so stellen, wie sie stehen würden, wenn die 
Vertragsübernahme im Außenverhältnis mit Wirkung zum Pachtbeginn erfolgt wäre. 
Die Verpächterin wird das betreffende Vertragsverhältnis treuhänderisch in eigenem 
Namen für Rechnung der Pächterin fortführen und, soweit rechtlich zulässig, der 
Pächterin das Vertragsverhältnis oder die Leistung hieraus für die Laufzeit dieses 
Betriebspachtvertrags überlassen. Insbesondere  

(a) gelten Gefahren, Nutzen und Lasten als zum Pachtbeginn übergegangen, 

(b) tritt die Pächterin sämtlichen Verpflichtungen aus den Auszugliedernden 
Vertragsverhältnissen HAT bei und verpflichtet sich, die Verpächterin von 
diesen zu befreien (Befreiender Schuldbeitritt) oder alternativ die Verpächterin 
in die Lage zu versetzen, diese zu erfüllen, 

(c) stehen sämtliche Erlöse, die im Zusammenhang mit den Auszugliedernden 
Vertragsverhältnissen HAT generiert werden, der Pächterin zu und sind von der 
Verpächterin unverzüglich nach deren Erhalt weiterzuleiten, 

(d) tritt die Verpächterin, soweit rechtlich zulässig, sämtliche Ansprüche und Rechte 
aus den Auszugliedernden Vertragsverhältnissen HAT an die Pächterin ab und 

(e) erteilt die Verpächterin, soweit rechtlich möglich, der Pächterin Vollmacht zur 
Ausübung von Rechten auf eigene Rechnung in Bezug auf das jeweilige 
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Auszugliedernde Vertragsverhältnis HAT oder überlässt der Pächterin die 
entsprechenden Rechte zur Ausübung. 

Soweit eine Abtretung nicht möglich ist oder die Pächterin eine Rechtsstellung nicht mit 
Wirkung im Außenverhältnis ausüben kann, erteilt die Verpächterin der Pächterin eine 
Einziehungsermächtigung für die betreffenden Forderungen oder wird die Verpächterin 
als Beauftragte und Treuhänderin für die Pächterin handeln und nach Weisungen der 
Pächterin die Rechte aus diesen Verträgen ausüben (Vereinbarungstreuhand). 

(7) Die Pächterin übernimmt nach Maßgabe dieses § 10 entgeltlich im Wege der 
Vertragsübernahme solche Vertragsverhältnisse, die als „geleistete Anzahlungen“ i.S.d. 
§ 266 Abs. 2 A.I.4 HGB sowie § 266 Abs. 2 A.II.4 HGB in der Ausgliederungsbilanz 
HAT aktiviert werden, in § 33(3)(d) des Ausgliederungsvertrags näher bezeichnet und 
dem Verpachteten Betrieb zuzuordnen sind ("Geleistete Anzahlungen HAT"). Der von 
der Pächterin an die Verpächterin für die Übertragung der Geleisteten Anzahlungen 
HAT zu entrichtende Kaufpreis entspricht dem handelsrechtlichen Buchwert der 
Geleisteten Anzahlungen HAT in der Ausgliederungsbilanz HAT. Dieser Kaufpreis ist 
30 Tage nach dem Vollzugsdatum fällig.  

(8) Am Pachtende überträgt die Pächterin die zum Pachtende vorhandenen und dem 
Verpachteten Betrieb zuzuordnenden Vertragsverhältnisse, die als „geleistete 
Anzahlungen“ i.S.d. § 266 Abs. 2 A.I.4 HGB sowie § 266 Abs. 2 A.II.4 HGB in der 
Bilanz der Pächterin aktiviert sind, entgeltlich auf die Verpächterin. Der Verkaufspreis 
richtet sich nach den am Pachtende maßgeblichen handelsrechtlichen Buchwerten und 
ist 30 Tage nach dem Pachtende fällig. 

(9) Die Verpächterin wird die zum Pachtende bestehenden Vertragsverhältnisse, die dem 
Verpachteten Betrieb sachlich zuzuordnen sind, im Rahmen des rechtlich Zulässigen 
von der Pächterin im Wege der Vertragsübernahme mit schuldbefreiender Wirkung zum 
Pachtende entsprechend § 10(5) und § 10(6) dieses Betriebspachtvertrags übernehmen. 

(10) Bei der Einholung von Zustimmungen gemäß § 10(5) dieses Betriebspachtvertrags 
werden sich die Vertragsparteien, soweit sachgerecht, bemühen, zugleich die 
Zustimmung zur Rückübertragung des Vertrags auf die Verpächterin bei Pachtende 
gemäß § 10(9) dieses Betriebspachtvertrags einzuholen. 

(11) Der Abschluss von neuen Verträgen während der Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags 
erfolgt durch die Pächterin im eigenen Namen. Die Pächterin wird sich, soweit 
sachgerecht, bei Vertragsschluss bemühen, die Zustimmung des Vertragspartners zur 
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Übertragung des Vertrags auf die Verpächterin bei Pachtende gemäß § 10(9) dieses 
Betriebspachtvertrags einzuholen. 

(12) Während der Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags übt die Verpächterin ihre 
Treugeberrechte aus der in § 33(4)(a) und § 41(1) des Ausgliederungsvertrags 
begründeten Vereinbarungstreuhand zwischen der Pächterin und der Verpächterin in 
Bezug auf die Shared Agreements HAT nicht aus, sondern ermächtigt die Pächterin, die 
Treugeberrechte auszuüben; die Treugeberpflichten sind von der Pächterin zu erfüllen. 

(13) Soweit es für die Fortführung des Verpachteten Betriebs durch die Verpächterin nach 
Pachtende notwendig ist, bestimmte Shared Agreements aufzuteilen, wird die Pächterin 
während der Dauer der Betriebspacht auf eine Vertragsaufteilung bzw. den Abschluss 
von nur den Verpachteten Betrieb betreffenden Verträgen mit den jeweiligen 
Vertragspartnern hinwirken. 

(14) Abweichend von § 10(1) dieses Betriebspachtvertrags gelten für Vertragsverhältnisse 
mit Arbeitnehmern die Regelungen in § 23 und § 24 dieses Betriebspachtvertrags. 

§ 11 
Prozess- und Verfahrensverhältnisse 

(1) Während der Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags gilt für die mit den 
Pachtgegenständen oder Veräußerten Gegenständen im Zusammenhang stehenden und 
in § 35 des Ausgliederungsvertrags näher beschriebenen sowie insbesondere in 
Anlage 35(1) zum Ausgliederungsvertrag aufgeführten Prozess- und 
Verfahrensverhältnisse ("Prozess- und Verfahrensverhältnisse HAT") Folgendes: 

(a) Soweit das jeweilige Verfahren Veräußerte Gegenstände betrifft, führt die 
Pächterin das Verfahren in eigenem Namen und auf eigene Rechnung fort. 

(b) Soweit das jeweilige Verfahren Pachtgegenstände betrifft, die im rechtlichen 
Eigentum der Verpächterin stehen, wird die Pächterin das Verfahren als 
Prozessstandschafterin der Verpächterin fortführen. Insoweit gilt § 11(5) dieses 
Betriebspachtvertrags entsprechend. 

(c) Soweit die Verpächterin Partei eines Prozess- und Verfahrensverhältnisses HAT 
ist, übernimmt die Pächterin dieses Verfahren im Wege des Parteiwechsels. 

(2) Soweit die Verpächterin im Zusammenhang mit den Prozess- und 
Verfahrensverhältnissen HAT Partei von Auftrags- und Beratungsverhältnissen mit 
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Dritten ist, gilt bezüglich der Übertragung der zugrunde liegenden Verträge § 10 dieses 
Betriebspachtvertrags. 

(3) Die Übernahme der Prozess- und Verfahrensverhältnisse HAT nach § 11 dieses 
Betriebspachtvertrags erfolgt mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum Pachtbeginn, aber 
jeweils in der Form und mit dem Inhalt, wie die Prozess- und Verfahrensverhältnisse 
zum Vollzugsdatum bestehen und noch vorhanden sind; § 9 dieses 
Betriebspachtvertrags bleibt davon unberührt. 

(4) Soweit nach den Vorschriften der jeweils anwendbaren Verfahrensordnung die 
Verfahrensübernahme als Prozessstandschafterin oder der Übergang der Parteistellung 
von weiteren Umständen, wie beispielsweise der Zustimmung des oder der übrigen 
Prozessbeteiligten, abhängt, werden die Vertragsparteien darauf hinwirken, dass die 
notwendigen Schritte unternommen werden. 

(5) Sollte in den Fällen des § 11(1)(c) dieses Betriebspachtvertrags kein Parteiwechsel 
erfolgen, so wird die Verpächterin das Verfahren als Prozessstandschafterin für die 
Pächterin fortführen. Insofern vereinbaren die Vertragsparteien, dass 

(a) die Prozessführung für Rechnung der Pächterin erfolgt, so dass die Pächterin die 
Verpächterin von sämtlichen Verbindlichkeiten und Kosten, die aus von dieser 
Regelung erfassten Prozessverhältnissen oder sonstigen verfahrensrechtlichen 
Rechtsverhältnissen entstehen, freistellen wird, 

(b) die Prozessführung im Innenverhältnis von der Pächterin übernommen wird, 
diese der Verpächterin insbesondere Weisungen bezüglich vorzunehmender 
Prozesshandlungen erteilen darf, 

(c) die Verpächterin keine Verfahrenshandlungen (insbesondere Vergleich, 
Verzicht, Anerkenntnis, Geständnis, Klagerücknahme oder Klageänderung) 
ohne vorherige Zustimmung der Pächterin vornehmen wird und  

(d) die Pächterin die Verpächterin im Rahmen der Prozessführung mit dem Ziel 
unterstützen wird, einen etwaigen wirtschaftlichen Schaden aus den Prozessen 
möglichst gering zu halten. 

(6) Soweit die Verpächterin im Zusammenhang mit dem Verpachteten Betrieb während der 
Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags Partei eines Prozess- oder 
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Verfahrensverhältnisses wird, gelten mit Ausnahme von § 11(3) dieses 
Betriebspachtvertrags die vorstehenden Vorschriften entsprechend. 

(7) Soweit aus prozessualen Rechtspositionen zu Dritten oder vertraglichen 
Vereinbarungen mit Dritten Verpflichtungen, insbesondere solche aus Titeln oder 
Vergleichen, bestehen, die dem Verpachteten Betrieb zuzuordnen sind, ist die Pächterin 
für die Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags zur Erfüllung dieser Verpflichtungen und 
Freistellung der Verpächterin verpflichtet. 

(8) Die Pächterin überträgt und die Verpächterin übernimmt solche Prozess- und 
Verfahrensverhältnisse HAT, die am Pachtende noch bestehen, sowie solche, die seit 
dem Pachtbeginn neu hinzugetreten sind und zum Pachtende noch bestehen, 
einschließlich der damit verbundenen Auftrags- und Beratungsverhältnisse mit Dritten; 
§ 9 dieses Betriebspachtvertrags bleibt davon unberührt. § 11(4) und § 11(5) dieses 
Betriebspachtvertrags gelten für die Rückabwicklung der Pacht sinngemäß.  

§ 12 
Mitgliedschaften 

(1) Die Verpächterin überträgt auf die Pächterin etwaige im Rahmen der Ausgliederung 
nach Maßgabe der Regelung in § 37 des Ausgliederungsvertrags auf die Verpächterin 
übertragenen Mitgliedschaften unter Berücksichtigung möglicher Beendigungen oder 
Neubegründungen im Zeitraum zwischen Pachtbeginn und Vollzugsdatum. 

(2) Soweit eine nach § 37 des Ausgliederungsvertrags auf die Verpächterin (teilweise) zu 
übertragende Mitgliedschaft im Rahmen der Ausgliederung nicht auf die Verpächterin 
übergegangen oder übertragen worden ist, verbleibt diese für die Laufzeit dieses 
Betriebspachtvertrags bei der Pächterin und wird mit Pachtende auf die Verpächterin 
übertragen. Sofern eine Übertragung dieser Mitgliedschaften auch nach Pachtende nicht 
möglich ist, wird die Pächterin die Verpächterin bei einer Neubeantragung dieser 
Mitgliedschaften unterstützen, sofern eine solche Mitgliedschaft erforderlich und 
gewünscht ist. 

§ 13 
Öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Betreiberverantwortung 

(1) Während der Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags ist die Pächterin Betreiberin aller 
zum Verpachteten Betrieb gehörenden Anlagen und Inhaberin aller öffentlich-
rechtlichen Erlaubnisse, Genehmigungen, Zulassungen, Anzeigen, Registrierungen, 
Gestattungen, Erklärungen, Zertifizierungen sowie vergleichbarer Entscheidungen von 
Behörden oder staatlich autorisierten Stellen, die vollständig oder anteilig dem 
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Verpachteten Betrieb zugeordnet sind (jeweils eine "Genehmigung"), mit allen damit 
einhergehenden Rechten und Pflichten sowie Rechtspositionen aus Anträgen in Bezug 
auf Genehmigungen. 

(2) Insbesondere 

(a) obliegt der Pächterin für die Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags die 
Einhaltung aller mit ihrer Betreiberstellung zusammenhängenden umwelt- und 
sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Vorgaben sowie 
Nebenbestimmungen der jeweiligen Genehmigungen (einschließlich solcher 
Anforderungen, die für die Versorgung von Anlagen und Bauten des 
Verpachteten Betriebs oder für die Beseitigung von Abwässern und Abfällen 
relevant sind, und etwaiger störfallrechtlicher Anforderungen) und 

(b) ist die Pächterin in diesem Zusammenhang weiterhin alleinige 
Ansprechpartnerin gegenüber den zuständigen Behörden sowie Dritten und führt 
umwelt- und genehmigungsrechtliche Verfahren und Abstimmungen mit 
Behörden und Dritten (einschließlich der Beantragung von Neu- oder 
Änderungsgenehmigungen) in eigener Verantwortung und in eigenem Namen. 

(3) Für die Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags übt die Verpächterin ihre Treugeberrechte 
aus der in § 40(4) und § 40(5) des Ausgliederungsvertrags jeweils begründeten 
Vereinbarungstreuhand zwischen der Verpächterin und der Pächterin in Bezug auf die 
sonstigen, nicht sachbezogenen Genehmigungen, die dem Verpachteten Betrieb 
zuzuordnen und insbesondere in Anlage 40(4).b zum Ausgliederungsvertrag näher 
beschrieben sind ("Sonstige Genehmigung HAT") und sonstigen, nicht sachbezogenen 
Genehmigungen, die nicht ausschließlich einer der BUCos zuzuordnen und 
insbesondere in Anlage 40(5) zum Ausgliederungsvertrag näher beschrieben sind 
("Sonstige Doppelgenutzte Genehmigung"), nicht aus, sondern ermächtigt die 
Pächterin, die Treugeberrechte auszuüben; die Treugeberpflichten sind von der 
Pächterin zu erfüllen. 

(4) Soweit für die ordnungsgemäße Führung des Verpachteten Betriebs weitere 
Genehmigungen erforderlich sind, wird die Pächterin diese in Abstimmung mit der 
Verpächterin im eigenen Namen und auf eigene Kosten einholen, soweit die 
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Vertragsparteien nichts Abweichendes vereinbaren. Die Verpächterin verpflichtet sich, 
die Pächterin nach besten Kräften zu unterstützen. 

(5) Im Hinblick auf das Pachtende gilt Folgendes: 

(a) Mit Pachtende gehen sämtliche umweltrechtlichen Anlagengenehmigungen und 
sonstigen sachbezogenen Genehmigungen ("Sachbezogene Genehmigung"), 
die ausschließlich dem Verpachteten Betrieb zuzuordnen sind ("Sachbezogene 
Genehmigung HAT"), einschließlich der damit zusammenhängenden 
uneingeschränkten Sachherrschaft und Verfügungsbefugnis über alle 
übertragenen Einrichtungen, Flächen und Anlagen und damit die entsprechende 
Betreiberstellung zusammen mit allen Rechten und Pflichten gemäß § 13(1) 
dieses Betriebspachtvertrags unter Berücksichtigung der zwischen dem 
Pachtbeginn und dem Pachtende geänderten und neu erteilten Genehmigungen 
auf die Verpächterin über. Die Pächterin wird die Verpächterin bei der Erfüllung 
von etwaig mit dem Übergang der Sachbezogenen Genehmigungen HAT 
verbundenen Pflichten auf Kosten der Pächterin unterstützen. 

(b) Soweit für die Übertragung Sonstiger Genehmigungen HAT oder Sonstiger 
Doppelgenutzter Genehmigungen bei Pachtende die Mitwirkung der 
zuständigen Behörden oder staatlich autorisierten Stellen nicht erforderlich ist, 
überträgt die Pächterin diese auf die Verpächterin. Im Übrigen wird die 
Verpächterin rechtzeitig die Übertragung oder Neuerteilung der Sonstigen 
Genehmigungen HAT oder Sonstigen Doppelgenutzten Genehmigungen 
beantragen, soweit diese für die Fortführung des Verpachteten Betriebs 
erforderlich sind. Die Pächterin stimmt einer solchen Übertragung oder 
Neuerteilung bereits jetzt zu und wird die Verpächterin bei der Beantragung der 
Übertragung oder Neuerteilung in angemessenem Umfang und auf Kosten der 
Pächterin unterstützen. 

(c) Die Vertragsparteien verpflichten sich, frühzeitig sämtliche Schritte zu 
unternehmen, die erforderlich sind, um eine rechtssichere 
Genehmigungssituation zu gewährleisten und einen Übergang der 
Betreiberstellung rechtzeitig wechselseitig abzustimmen. Insbesondere wird die 
Pächterin in wechselseitiger Unterstützung mit der Verpächterin darauf 
hinwirken, dass sämtliche Genehmigungs- und/oder Anzeigeverfahren (im 



 

 

29

eigenen oder im Namen der Verpächterin) einschließlich damit 
zusammenhängender Untersuchungen, die für 

(i) eine Übertragung der Genehmigungen und damit zusammenhängender 
Rechte und Pflichten oder  

(ii) eine Aufteilung oder (Neu-)Beantragung erforderlicher Genehmigungen 

notwendig sind, erforderlichenfalls unter Einbindung der zuständigen Behörden, 
durchgeführt werden. 

(d) Im Hinblick auf die mit Pachtende entstehende Situation von verschiedenen 
Anlagenbetreibern an dem Standort Düsseldorf-Holthausen verpflichten sich die 
Vertragsparteien bereits jetzt zur Kooperation und wechselseitigen 
Berücksichtigung der standortweiten Belange einschließlich der umwelt- und 
störfallrechtlichen Anforderungen. Die weitere Rechtsbeziehung zwischen der 
Pächterin und den BUCos im Hinblick auf die Situation von verschiedenen 
Anlagenbetreibern nach Pachtende soll in noch abzuschließenden 
Standortverträgen geregelt werden. 

§ 14 
Finanzanlagen und Beteiligungen 

Die nach §§ 23 und 30 des Ausgliederungsvertrags übertragenen Finanzanlagen und 
Beteiligungen, insbesondere die in Anlage 23(1) zum Ausgliederungsvertrag näher 
beschriebenen Beteiligungen, sowie die damit im Zusammenhang stehenden 
Unternehmensverträge und Gesellschaftervereinbarungen, Forderungen, sonstigen 
Rechte und Verbindlichkeiten gehören nicht zum Verpachteten Betrieb und verbleiben, 
soweit nicht anderweitig geregelt, für die Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags bei der 
Verpächterin. Dies gilt entsprechend für während der Laufzeit dieses 
Betriebspachtvertrags hinzukommende Beteiligungen der Verpächterin. Der 
Verpächterin stehen insbesondere sämtliche Ausschüttungen einschließlich aller damit 
im Zusammenhang stehenden steuerlichen Guthaben zu, die ab dem Pachtbeginn 
beschlossen werden, unabhängig von dem Zeitraum, auf den sie entfallen. Gleiches gilt 
für Gewinnabführungen sowie Verpflichtungen zur Verlustübernahme aus 
Gewinnabführungsverträgen mit der Verpächterin als andere Vertragspartei für 
Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2026 beginnen. 
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C. Rechtsstellung der Pächterin 

§ 15 
Allgemeine Rechte und Pflichten der Pächterin 

(1) Die Pächterin ist berechtigt und verpflichtet, den Verpachteten Betrieb nach näherer 
Maßgabe der Bestimmungen dieses Betriebspachtvertrags ab dem Vollzugsdatum im 
eigenen Namen und für eigene Rechnung weiterzuführen und zu betreiben. Der 
Pächterin stehen alle Erzeugnisse (Früchte) aus dem Verpachteten Betrieb zu und sie 
kann über diese frei verfügen. Der Pächterin obliegt es, alle zum Betrieb des 
Pachtgegenstands notwendigen Mittel auf eigene Kosten zu beschaffen. 

(2) Maßnahmen von wesentlicher wirtschaftlicher Bedeutung oder grundlegende 
Änderungen der Unternehmenspolitik, die nicht unter § 17 dieses Betriebspachtvertrags 
fallen, beispielsweise die Kündigung von – insbesondere bezüglich Vertragsvolumens 
oder wirtschaftlicher Bedeutung – wesentlichen Verträgen oder eine nicht nur 
vorübergehende Einstellung eines Teils des Verpachteten Betriebs, bedürfen der 
vorherigen Zustimmung der Verpächterin. 

(3) Die Pächterin ist verpflichtet, den Verpachteten Betrieb in eigener Verantwortung und 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters zu führen und 
zu betreiben. Die Pächterin hat sicherzustellen, dass bei der Betriebsführung sämtliche 
öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Verpflichtungen gewahrt, die 
Voraussetzungen der behördlichen Genehmigungen mit den darin enthaltenen Auflagen 
und Bedingungen sowie die anerkannten Regeln der Technik eingehalten und beachtet 
werden. Sämtliche Verkehrssicherungspflichten und sonstige mit dem Besitz des 
Verpachteten Betriebs verbundenen Pflichten, die aus der Eröffnung des Verkehrs 
resultieren, obliegen der Pächterin und sind von dieser zu erfüllen. Behördliche 
Anordnungen sind, auch wenn die Verpächterin die Adressatin ist, von der Pächterin 
unverzüglich zu erfüllen. Insbesondere ist die Pächterin für die Laufzeit dieses 
Betriebspachtvertrags verpflichtet, etwaige Gefahren, die eine Inanspruchnahme durch 
Behörden oder sonstige Dritte begründen können, auf eigene Kosten zu beseitigen oder 
die Kosten der Beseitigung durch Dritte zu tragen, unabhängig davon, ob deren 
Ursachen vor oder nach dem Pachtbeginn entstanden sind. 

(4) Die Pächterin hat die Verpächterin von sämtlichen Ansprüchen freizustellen, die gegen 
die Verpächterin aufgrund von durch den Verpachteten Betrieb verursachten 
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Beeinträchtigungen, insbesondere auch aufgrund der Verletzung bestehender 
Verkehrssicherungspflichten, geltend gemacht werden. 

(5) Die Unterverpachtung von Pachtgegenständen ist nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der Verpächterin zulässig. § 20(6) dieses Betriebspachtvertrags bleibt 
davon unberührt. 

§ 16 
Instandhaltung und Veränderung der Pachtgegenstände 

(1) Die Pächterin ist verpflichtet, die Pachtgegenstände sorgfältig zu behandeln, auf ihre 
Kosten zu warten, zu reparieren und instand zu halten, so dass sie jederzeit den 
gesetzlichen Anforderungen und dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. 

(2) Die Pächterin darf die zur Nutzung überlassenen Pachtgegenstände verändern, soweit 
dies den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Betriebsführung entspricht. Insbesondere 
darf sie im Rahmen des Vertragszweckes alle zur Rationalisierung notwendigen 
Maßnahmen treffen. Im Rahmen ordnungsgemäßer Betriebsführung ist die Pächterin 
berechtigt, einzelne Pachtgegenstände stillzulegen, abzubrechen oder aufzugeben. 

(3) Die Verpächterin ermächtigt die Pächterin hiermit, entweder im eigenen Namen 
(§ 185 BGB) oder im fremden Namen rechtsgeschäftliche Verfügungen für die 
Verpächterin über die zur Nutzung überlassenen Pachtgegenstände vorzunehmen, die 
im Rahmen einer ordnungsgemäßen Betriebsführung unter Berücksichtigung des 
Vertragszwecks liegen. Die so im Namen und auf Rechnung der Verpächterin 
rechtsgeschäftlich erworbenen Surrogate werden Eigentum der Verpächterin und Teil 
des Verpachteten Betriebs. 

(4) Maßnahmen nach § 16(2) und § 16(3) dieses Betriebspachtvertrags von wesentlicher 
wirtschaftlicher Bedeutung, wie beispielsweise der Abbruch oder eine nicht nur 
vorübergehende Stilllegung von Anlagen oder wesentliche Änderungen der 
Geschäftsstruktur des Verpachteten Betriebs, bedürfen der Zustimmung der 
Verpächterin. Die Verpächterin darf ihre Zustimmung bezogen auf Maßnahmen auf 
Grundlage von Ziff. 6.6 und 6.7 des am 1. Januar 2016 zwischen der Pächterin und der 
Henkel Global Supply Chain B.V., Amsterdam, Niederlande, abgeschlossenen Toll 
Manufacturing Agreement ("Toll Manufacturing Agreement") nur aus wichtigem 
Grund verweigern. In den Fällen der Ziff. 6.6 und 6.7 des Toll Manufacturing 
Agreements entsteht ein Anspruch der Verpächterin gegenüber der Pächterin auf 
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Erstattung der Kosten im Zusammenhang mit den vorgenannten Regelungen im Toll 
Manufacturing Agreement in Bezug auf den jeweiligen Pachtgegenstand. 

(5) Soweit die Pächterin im Zusammenhang mit dem Toll Manufacturing Agreement 
Zahlungen erhält, stehen diese grundsätzlich der Pächterin zu. Dies gilt nicht für solche 
Zahlungen, die die Pächterin im Zusammenhang mit Betriebsschließungen, der 
Veräußerung eines Betriebs oder von Betriebsteilen oder der Kündigung des Toll 
Manufacturing Agreement auf Grundlage von Ziff. 6.6 und 6.7 des Toll Manufacturing 
Agreement erhält; diese stehen der Verpächterin zu und sind von der Pächterin 
weiterzuleiten; hiervon abweichend stehen Erstattungen für arbeitnehmerbezogene 
Restrukturierungsaufwendungen, die nicht Restrukturierungsmaßnahmen i.S.d. 
§ 9(2)(b) dieses Betriebspachtvertrags betreffen, der Pächterin zu. 

(6) Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass während der Betriebspacht einzelne 
Pachtgegenstände aus dem Verpachteten Betrieb ausscheiden, indem die Verpächterin 
den jeweiligen Pachtgegenstand an die Pächterin zu marktüblichen Konditionen 
veräußert. Soweit die Pachtgegenstände lediglich im wirtschaftlichen Eigentum der 
Verpächterin stehen, scheidet ein Pachtgegenstand aus dem Verpachteten Betrieb aus, 
indem sich die Vertragsparteien einigen, dass das das wirtschaftliche Eigentum 
begründende Rechtsverhältnis (z.B. Vereinbarungstreuhand, qualifiziertes 
Nutzungsrecht) in Bezug auf diesen Pachtgegenstand endet oder, sollte das das 
wirtschaftliche Eigentum begründende Rechtsverhältnis nicht (ausschließlich) zwischen 
der Verpächterin und der Pächterin, sondern (auch) mit einem Dritten bestehen, die 
Rechtsposition der Verpächterin aus diesem Rechtsverhältnis (z.B. Treugeberstellung) 
auf die Pächterin übertragen wird. 

(7) Für während der Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags eintretende Veränderungen im 
Hinblick auf das Verpachtete IP HAT gilt vorrangig § 19 dieses Betriebspachtvertrags. 

§ 17 
Investitionen 

(1) Als Investitionen im nachstehenden Sinne gelten alle Aufwendungen, die unter 
Berücksichtigung der Bilanzierungsgrundsätze der Verpächterin aktivierungspflichtige 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.S.d. § 255 Abs. 1 oder 2 HGB in Bezug auf 
das Anlagevermögen der Verpächterin darstellen und mit deren Umsetzung erst nach 
dem Pachtbeginn begonnen wird. Die Pächterin ist berechtigt, nach näherer Maßgabe 
der nachfolgenden Bestimmungen Investitionen, die der Erhaltung 
("Ersatzinvestition") oder der Vergrößerung der betrieblichen Leistungsfähigkeit 
("Erweiterungsinvestition") des Verpachteten Betriebs dienen, für Rechnung der 
Verpächterin durchzuführen. Die in Folge der getätigten Ersatz- und 
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Erweiterungsinvestitionen hergestellten oder erworbenen Gegenstände des 
Aktivvermögens sind Teil des Verpachteten Betriebs; für unter dieser 
Investitionsklausel erworbene Unternehmensbeteiligungen gilt abweichend § 14 dieses 
Betriebspachtvertrags. 

(2) Ersatzinvestitionen sind durch die Pächterin nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Betriebsführung vorzunehmen. Die Entscheidung über Erweiterungsinvestitionen liegt 
vorbehaltlich des nachfolgenden Satzes im pflichtgemäßen Ermessen der Pächterin. 
Wesentliche Erweiterungsinvestitionen bedürfen der Zustimmung der Verpächterin. 
Eine solche wesentliche Erweiterungsinvestition ist insbesondere dann anzunehmen, 
wenn das prognostizierte Investitionsvolumen mehr als EUR 10.000.000,00 beträgt. 

(3) Die Vertragsparteien sind sich einig, dass das Eigentum an den durch die vorgenannten 
Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen für Rechnung der Verpächterin 
angeschafften/hergestellten Gegenständen, soweit von Gesetzes wegen möglich, der 
Verpächterin zustehen soll (und diese damit zugleich surrogierter bzw. neuer 
Bestandteil des Verpachteten Betriebs werden). Sofern die Verpächterin das Eigentum 
an den Investitionsgegenständen nicht unmittelbar erlangt, sind sich die 
Vertragsparteien darin einig, dass das Eigentum im Zeitpunkt der 
Anschaffung/Herstellung auf die Verpächterin übergeht (Vereinbarung eines 
antizipierten Besitzkonstituts und eines Durchgangserwerbs im Wege einer 
vorweggenommenen dinglichen Einigung). Für die Zwecke dieses Eigentumsübergangs 
wird die Pächterin die Investition dokumentieren und die angeschafften Gegenstände 
unter Wahrung des sachenrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatzes listenmäßig erfassen. 

(4) Die Verpächterin ersetzt der Pächterin die angemessenen Aufwendungen, die die 
Pächterin für von der Pächterin für Rechnung der Verpächterin vorgenommene 
Investitionen getätigt hat. Die Verpächterin kann von der Pächterin angemessene 
Nachweise über die Höhe der getätigten Aufwendungen verlangen. 

(5) Soweit als Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen angeschaffte/hergestellte 
Gegenstände wesentlicher Bestandteil einer anderen Sache oder eines Grundstücks 
werden und die Verpächterin hieran kein rechtliches Eigentum erwirbt, sind sich die 
Vertragsparteien einig, dass sich das in § 24(1)(a) des Ausgliederungsvertrags 
begründete qualifizierte Nutzungsrecht auch auf die Gegenstände der Ersatz- und 
Erweiterungsinvestitionen erstreckt und diese während der Laufzeit dieses 
Betriebspachtvertrags Teil des Verpachteten Betriebs werden. 

(6) Abweichend von § 17(1) S. 2 dieses Betriebspachtvertrags können die Vertragsparteien 
vor Beginn der Ersatz- oder Erweiterungsinvestition vereinbaren, dass die Pächterin die 
Ersatz- oder Erweiterungsinvestition für eigene Rechnung durchführt. Die 
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Entscheidung, ob die Pächterin die Ersatz- oder Erweiterungsinvestition für eigene 
Rechnung oder für Rechnung der Verpächterin durchführt, ist insbesondere in den 
Fällen von § 17(2) S. 3 dieses Betriebspachtvertrags sowie bei einem prognostizierten 
Investitionsvolumen in Höhe von mehr als EUR 10.000.000,00 einzuholen. Vereinbaren 
die Vertragsparteien, dass die Pächterin die Ersatz- oder Erweiterungsinvestition für 
eigene Rechnung durchführt, handelt die Pächterin bei Durchführung der Ersatz- oder 
Erweiterungsinvestition im eigenen Namen und die Pächterin wird insbesondere darauf 
hinwirken, dass die Pächterin das Eigentum an den durch die Ersatz- oder 
Erweiterungsinvestition für eigene Rechnung angeschafften/hergestellten 
Gegenständen erwirbt. Soweit die Vertragsparteien im Einzelfall nichts Abweichendes 
vereinbaren, wird die Pächterin nach Abschluss der Ersatz- und Erweiterungsinvestition 
die durch die Ersatz- oder Erweiterungsinvestition angeschafften/hergestellten 
Gegenstände nach ihrer Wahl 

(a) zu einem fremdüblichen Kaufpreis („at arm's length“) an die Verpächterin 
veräußern, 

(b) als „andere Zuzahlung“ i.S.d. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in die Kapitalrücklage 
der Verpächterin leisten, 

(c) teils entgeltlich an die Verpächterin veräußern, teils als „andere Zuzahlung“ 
i.S.d. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in die Kapitalrücklage der Verpächterin leisten, 
oder 

(d) als Sachkapitalerhöhung oder Barkapitalerhöhung mit Sachagio gegen die 
Gewährung neuer Geschäftsanteile an der Verpächterin an die Verpächterin 
übertragen. 

Soweit die Verpächterin aufgrund einer Verbindung mit Gegenständen des 
Verpachteten Betriebs unmittelbar rechtliches Eigentum an den Gegenständen der 
Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen erwirbt, erfolgt die vorstehende Leistung 
entsprechend als Zahlung auf etwaige Ausgleichsansprüche der Pächterin. 

(7) Anstelle der Übertragung des rechtlichen Eigentums können die Vertragsparteien 
vereinbaren, dass die Pächterin die angeschafften/hergestellten Gegenstände nach 
Abschluss der Ersatz- und Erweiterungsinvestition im Rahmen einer 
Vereinbarungstreuhand treuhänderisch für die Verpächterin hält, wodurch die 
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Verpächterin wirtschaftliche Eigentümerin der angeschafften/hergestellten 
Gegenstände des Aktivvermögens wird. 

(8) Der gemäß § 25 dieses Betriebspachtvertrags von der Pächterin zu entrichtende 
Pachtzins erhöht sich entsprechend um die auf Monatsbasis bei der Verpächterin 
berechneten planmäßigen Abschreibungen nach HGB der neu bei ihr aktivierten Ersatz- 
und Erweiterungsinvestitionen. 

(9) Abweichend von diesem § 17 tätigt die Pächterin Ersatz- oder 
Erweiterungsinvestitionen, die Gegenstände des Beweglichen Sachanlagevermögens im 
Sinne des § 6 Abs. 2 und 2a Einkommensteuergesetz (EStG) betreffen 
("Geringwertiges Wirtschaftsgut"), im eigenen Namen und auf eigene Rechnung und 
schreibt diese nach Maßgabe von § 6 Abs. 2 und 2a EStG ab. 

(10) Nach Pachtende wird die Pächterin die dem Verpachteten Betrieb bei Pachtende 
zuzuordnenden Geringwertigen Wirtschaftsgüter nach ihrer Wahl (a) auf die 
Verpächterin übertragen oder (b) der Verpächterin bis zum Verbrauch bzw. 
Ausscheiden des jeweiligen Geringwertigen Wirtschaftsguts aus dem Vermögen der 
Pächterin unentgeltlich zur Nutzung überlassen. Im Falle der Übertragung der 
Geringwertigen Wirtschaftsgüter auf die Verpächterin gilt § 17(6) S. 4 lit. (a) bis (d) 
dieses Betriebspachtvertrags entsprechend. 

(11) Soweit zur Durchführung der vorstehend beschriebenen Investitionen weitere 
Erklärungen oder Handlungen erforderlich sind, werden die Vertragsparteien 
unverzüglich das Erforderliche veranlassen. Rein vorsorglich erteilt die Verpächterin 
der Pächterin bereits hiermit widerruflich Vollmacht, sie bei der Vornahme von Ersatz- 
oder Erweiterungsinvestitionen insoweit zu vertreten, wie es für einen etwaigen 
unmittelbaren Eigentumsübergang der angeschafften Gegenstände auf die Verpächterin 
erforderlich oder zweckmäßig ist. 

§ 18 
Goodwill 

(1) Die Vertragsparteien stellen klar, dass ein etwaiger, dem Verpachteten Betrieb 
zuzuordnender Geschäfts- und Firmenwert ("Goodwill") in seiner jeweiligen 
Ausgestaltung während der gesamten Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags und auch 
nach Pachtende stets im alleinigen wirtschaftlichen Eigentum der Verpächterin steht 
und der Pächterin als Teil des Pachtgegenstands für die Laufzeit dieses 
Betriebspachtvertrags lediglich auf Zeit zur Nutzung überlassen wird. Das gilt 
insbesondere auch dann, wenn der bisherige Goodwill während der Laufzeit dieses 
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Betriebspachtvertrags durch die Tätigkeit oder Verwendungen der Pächterin ganz oder 
teilweise erhöht oder durch einen neuen Goodwill ersetzt wird. 

(2) Auch wenn die Höhe des Goodwills durch die Tätigkeit der Pächterin während der 
Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags mitbeeinflusst worden sein sollte, sind sich die 
Vertragsparteien darin einig, dass der Pächterin bei Pachtende für jegliche 
Wertsteigerungen des Pachtgegenstands einschließlich Goodwill keinerlei 
Wertausgleich zu zahlen ist. 

§ 19 
Rechte an IP 

(1) Die Vertragsparteien stellen klar, dass das gesamte Verpachtete IP HAT während der 
gesamten Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags und auch nach Pachtende im alleinigen 
wirtschaftlichen (und ggf. auch rechtlichen) Eigentum der Verpächterin verbleibt und 
als Teil des Verpachteten Betriebs für die Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags 
lediglich auf Zeit zur Nutzung überlassen wird. 

(2) Die Pächterin ist berechtigt und verpflichtet, das Verpachtete IP HAT während der 
Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags auf eigene Kosten im Rahmen ordnungsgemäßer 
Betriebsführung in Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis anzumelden, zu 
erhalten, zu verwalten, zu überwachen, zu verteidigen und gegen Rechtsverletzer 
durchzusetzen. Die Verpächterin ermächtigt die Pächterin widerruflich zur 
gerichtlichen und außergerichtlichen Verteidigung und Durchsetzung des Verpachteten 
IP HAT, einschließlich sämtlicher Rechte aus dem Verpachteten IP HAT und 
insbesondere sämtlicher Schadensersatzansprüche, Unterlassungsansprüche und 
Auskunftsansprüche. Die Verpächterin kann die Pächterin – allgemein oder im 
Einzelfall – verpflichten, die Zustimmung der Verpächterin vor der Führung eines 
Prozesses einzuholen und ihre Weisungen in diesem Zusammenhang zu befolgen. Sie 
kann sich hierzu auch Dritter bedienen. Eine Veräußerung, Verpfändung, Belastung 
(außer durch nach diesem Betriebspachtvertrag gestattete Nutzungsrechte) oder 
Aufgabe von Verpachtetem IP HAT ist nur mit vorheriger Zustimmung der 
Verpächterin gestattet. Die regelmäßige Überprüfung der Länder, in denen Verpachtetes 
IP HAT angemeldet oder aufrechterhalten wird, obliegt während der Laufzeit dieses 
Betriebspachtvertrags der Pächterin, die bei der Verwaltung des Verpachteten IP HAT 
so agieren soll, dass die Geschäfte wirtschaftlich sinnvoll geschützt werden.  

(3) Erkenntnisse, Erfindungen, Materialien, Gegenstände, Verfahren, Softwarecodes oder -
programme, Daten, Know-How oder andere Forschungs- und Entwicklungsergebnisse, 
die während der Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags im Rahmen der Führung des 
Verpachteten Betriebs entstehen oder geschaffen werden, unabhängig davon, ob ihre 
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Entwicklung oder Entstehung bereits vor dem Pachtbeginn begonnen hatte, 
einschließlich aller daran bestehenden Rechte und Nutzungsrechte sowie der sie 
betreffenden Ansprüche auf Schadensersatz, Unterlassung und Auskunft, insbesondere 
sämtlicher immaterialgüterrechtlichen Rechtspositionen ("Neu-IP"), stehen ab 
Entstehung während der gesamten Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags und auch nach 
Pachtende der Verpächterin zu alleinigem wirtschaftlichem (und ggf. auch rechtlichem) 
Eigentum zu und werden Teil des Verpachteten IP HAT, ohne dass der Pächterin hierfür 
während der Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags oder bei Pachtende ein 
Wertausgleich zu zahlen ist. Für den Abschluss neuer (Lizenz-)Verträge mit Dritten 
bleibt § 3(6) S. 4 Hs. 2 der Vereinbarungstreuhand AC-Lizenzverträge HAT unberührt; 
für die Übertragung auf die Verpächterin nach Pachtende gilt § 10(9) dieses 
Betriebspachtvertrags entsprechend. Soweit sich Immaterielle Vermögensgegenstände, 
Software oder Know-How am Vollzugsdatum in der Entwicklung befinden, verpflichtet 
sich die Pächterin, diese eigenständig fertigzustellen. Zum Neu-IP gehören auch 
Immaterielle Vermögensgegenstände, Software oder Know-How, die die 
Voraussetzungen einer Ersatz- oder Erweiterungsinvestition i.S.d. § 17(1) dieses 
Betriebspachtvertrags erfüllen und die bei der Verpächterin, würde sie die Ersatz- oder 
Erweiterungsinvestition unmittelbar selbst durchführen, nach § 246 Abs. 1 S. 1, 2, 
§ 248 Abs. 2 S. 1 und § 255 HGB zwingend zu aktivieren sind; für sie gilt § 17 dieses 
Betriebspachtvertrags sowie hinsichtlich des Erwerbs des rechtlichen Eigentums an dem 
Neu-IP § 19(6) dieses Betriebspachtvertrags. Der gemäß § 25 dieses 
Betriebspachtvertrags von der Pächterin zu entrichtende Pachtzins erhöht sich 
entsprechend um die auf Monatsbasis bei der Verpächterin berechneten planmäßigen 
Abschreibungen nach HGB aus der Aktivierung des neu bei ihr aktivierten und 
planmäßig in der Folgezeit abgeschriebenen Neu-IP. 

(4) Die Vertragsparteien sind sich darin einig, dass das alleinige wirtschaftliche (und ggf. 
auch rechtliche) Eigentum an Erfindungen i.S.d. Gesetzes über 
Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG), die während der Laufzeit dieses 
Betriebspachtvertrags im Rahmen des Verpachteten Betriebs gemäß § 6 ArbnErfG in 
Anspruch genommen werden, der Verpächterin zusteht (und solche Erfindungen damit 
zugleich Teil des Neu-IP sind). Im Übrigen gilt die Regelung in § 19(3) dieses 
Betriebspachtvertrags für Arbeitnehmererfindungen entsprechend. 

(5) Markenrechte und andere Kennzeichenrechte, die nicht den Bestandteil "Henkel" 
(unabhängig von ihrer Darstellung und Kombination) enthalten und während der 
Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags im Rahmen des Verpachteten Betriebs entstehen 
oder neu angemeldet werden und ausschließlich in diesem genutzt werden, gehören 
ebenfalls zum Neu-IP und stehen ab Entstehung ebenfalls während der gesamten 
Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags und auch nach Pachtende der Verpächterin zu 
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alleinigem wirtschaftlichem (und ggf. auch rechtlichem) Eigentum zu und werden Teil 
des Verpachteten IP HAT, ohne dass der Pächterin hierfür während der Laufzeit dieses 
Betriebspachtvertrags oder bei Pachtende ein Wertausgleich zu zahlen ist. Die Regelung 
in § 19(3) dieses Betriebspachtvertrags gilt entsprechend. 

(6) Die Pächterin wird alles Erforderliche veranlassen, damit die Verpächterin neben dem 
wirtschaftlichen Eigentum auch das rechtliche Eigentum an dem Neu-IP erwirbt und 
ausüben kann. Sie wird insbesondere die Anmeldung von Schutzrechten im Namen der 
Verpächterin auf Verlangen der Verpächterin durchführen oder unterstützen. § 19(2) 
dieses Betriebspachtvertrags gilt entsprechend. Abweichend hiervon können die 
Vertragsparteien vereinbaren, dass die Pächterin das rechtliche Eigentum an dem Neu-
IP erwirbt und ausüben kann und im Rahmen einer Vereinbarungstreuhand 
treuhänderisch für die Verpächterin hält. Die Vertragsparteien vereinbaren widerruflich, 
dass die Pächterin das rechtliche Eigentum an jeglichen Registerschutzrechten, die Neu-
IP sind, erwirbt und treuhänderisch für die Verpächterin hält. Während der 
Betriebspacht erworbene Registerschutzrechte sind in die Vereinbarungstreuhand i.S.d. 
§ 27(2)(a) des Ausgliederungsvertrags einzubeziehen; die Verpächterin erteilt hiermit 
die Anweisung i.S.d. § 1(4) der Vereinbarungstreuhand Registerschutzrechte HAT. 

§ 20 
Grundstücksbezogene Rechte 

(1) Die Verpächterin ist berechtigt, den zum Verpachteten Betrieb gehörenden Grundbesitz 
HAT und die Teilflächen HAT Düsseldorf-Holthausen nach vorheriger Abstimmung 
mit der Pächterin zu betreten, soweit wichtige Gründe (insbesondere bestehende 
gesetzliche Verpflichtungen oder Reparaturen der Infrastruktur) dies erfordern. 

(2) Die Verpächterin ist verpflichtet, sämtliche Emissionen sowie sonstige durch den 
Geschäftsbetrieb verursachten Einwirkungen, die nach Art und Umfang dem 
ordentlichen Geschäftsbetrieb entstammen, zu dulden. 

(3) Soweit geplante Vorhaben die Grundstücksgrenzen der Teilflächen HAT Düsseldorf-
Holthausen überschreiten und insoweit nicht ausschließlich den Verpachteten Betrieb 
betreffen ("Grenzüberschreitende Vorhaben"), werden die Vertragsparteien im 
erforderlichen Maße zusammenarbeiten. Insbesondere verpflichten sich die 
Vertragsparteien, die für die Verwirklichung der Vorhaben notwendigen Maßnahmen 
zu ergreifen und Erklärungen, auch gegenüber Dritten und Behörden, abzugeben. Für 
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die Durchführung Grenzüberschreitender Vorhaben ist die Zustimmung der 
Verpächterin erforderlich. 

(4) Für die Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags übernimmt die Pächterin zum 
Vollzugsdatum mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum Pachtbeginn sämtliche mit dem 
Grundbesitz HAT und den Teilflächen HAT Düsseldorf-Holthausen verbundenen 
Rechte und Pflichten, insbesondere auch solche aus dem in § 24(1)(a) des 
Ausgliederungsvertrags begründeten qualifizierten Nutzungsrecht, und verpflichtet 
sich, die Verpächterin von einer etwaigen Inanspruchnahme durch Dritte oder Behörden 
freizustellen. 

(5) Sämtliche laufenden Betriebskosten, die für den Grundbesitz HAT und die Teilflächen 
HAT Düsseldorf-Holthausen anfallen, insbesondere für Heizung, Strom-, Gas- und 
Wasserversorgung, Gebühren für Straßenreinigung, Entwässerung, Müllabfuhr, 
öffentlich-rechtlich vorgeschriebene Prüfungen und alle ähnlichen Aufwendungen, sind 
während der Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags durch die Pächterin zu tragen. Die 
Pächterin leistet selbst sämtliche Betriebskostenvorauszahlungen und rechnet diese 
unmittelbar mit den Versorgern ab. Die Pächterin verpflichtet sich, die Verpächterin 
insoweit von einer Inanspruchnahme durch Dritte freizustellen sowie sämtliche 
laufende Abschlagszahlungen, die für den Grundbesitz HAT und die Teilflächen HAT 
Düsseldorf-Holthausen anfallen, vorzunehmen. Die Tragung dieser Lasten ist im 
Rahmen der Zahlung des Pachtzinses gemäß § 25 dieses Betriebspachtvertrags 
berücksichtigt. 

(6) Die nicht nur kurzfristige, entgeltliche oder unentgeltliche, teilweise oder gesamte 
Überlassung an Dritte sowie Verfügung über die zum Verpachteten Betrieb gehörenden 
Grundstücke oder Rechte hieran durch die Pächterin, insbesondere durch Übertragung 
oder Belastung, bedarf der vorherigen Zustimmung der Verpächterin. Die Verpächterin 
stimmt hier bereits einer etwaigen Übertragung, Vermietung und/oder sonstigen 
Gebrauchsüberlassung an einen mit einer Vertragspartei bzw. deren Nachfolger(n) 
gesellschaftsrechtlich verbundenen Dritten im Sinne von § 15 AktG zu. Die Pächterin 
ist verpflichtet, die Verpächterin mit angemessenem Vorlauf vor einer solchen 
Gebrauchsüberlassung schriftlich zu informieren. 

(7) Die Regelungen dieses § 20 gelten entsprechend für während der Laufzeit dieses 
Betriebspachtvertrags zum Verpachteten Betrieb hinzukommende Grundstücke, 
Erweiterungs- und Neubauten ("Neuer Grundbesitz"). Hinsichtlich des Erwerbs gilt 
§ 17 dieses Betriebspachtvertrags. Soweit der Neue Grundbesitz außerhalb des 
Werksgeländes Düsseldorf-Holthausen gelegen ist, wird die Verpächterin unmittelbar 
als Eigentümerin im jeweiligen Grundbuch eingetragen; die Verpächterin verpflichtet 
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sich, alle notwendigen Erklärungen, insbesondere die Eintragungsbewilligungen, 
gegenüber den Grundbuchämtern abzugeben. 

§ 21 
Versicherungen und Lasten 

(1) Die Pächterin ist verpflichtet, den Versicherungsschutz während der gesamten Laufzeit 
dieses Betriebspachtvertrags mindestens in dem Umfang aufrechtzuerhalten, der 
wirtschaftlich dem Deckungswert der Versicherungen bei Pachtbeginn entspricht. 
Soweit Umstände eintreten, die eine Anpassung des Versicherungsschutzes, 
beispielsweise aufgrund geänderter Risiken oder Wertveränderungen der 
Pachtgegenstände, nach den Regeln einer ordnungsgemäßen Betriebsführung 
erforderlich machen, sind die Versicherungen entsprechend anzupassen. 

(2) Während der Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags trägt die Pächterin die Kosten für 
den nach § 36 des Ausgliederungsvertrags für den Verpachteten Betrieb und die 
Verpächterin in diesem Zusammenhang bestehenden Versicherungsschutz; insofern 
besteht kein Erstattungsanspruch der Pächterin gegen die Verpächterin. Die Kosten für 
die Versicherungen des Verpachteten Betriebs sind bei der Vereinbarung des 
Pachtzinses nach § 25 dieses Betriebspachtvertrags berücksichtigt worden. 

(3) Versicherungsleistungen, die aufgrund des nach § 21(1) dieses Betriebspachtvertrags 
für den Verpachteten Betrieb bestehenden Versicherungsschutzes erbracht werden, 
stehen der Verpächterin zu, sofern und soweit diese für die Beschädigung oder den 
Untergang eines Pachtgegenstands erbracht werden. Im Übrigen stehen 
Versicherungsleistungen, insbesondere solche, die für Betriebsstörungen erbracht 
werden, der Pächterin zu. 

(4) Alle auf dem Verpachteten Betrieb ruhenden einmaligen oder wiederkehrenden 
öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Lasten, Steuern, Abgaben und Beiträge, die 
mit dem Verpachteten Betrieb zusammenhängen, sind für den Zeitraum ab dem 
Pachtbeginn von der Pächterin zu tragen. Die Pächterin verpflichtet sich, die 
Verpächterin insoweit von einer Inanspruchnahme durch Behörden und sonstige Dritte 
freizustellen. Ansprüche auf Erstattung und Verpflichtungen zur Nachzahlung von 
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Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, die die Zeit bis zum Pachtbeginn betreffen, 
stehen der Verpächterin zu bzw. sind von dieser zu tragen. 

§ 22 
Gewährleistung und Haftung 

(1) Der Zustand des Verpachteten Betriebs und der diesem zuzuordnenden Gegenstände ist 
der Pächterin bekannt. Sie übernimmt den Verpachteten Betrieb, die Pachtgegenstände 
und die Veräußerten Gegenstände in dem Zustand, in dem sie sich zum Vollzugsdatum 
befinden. 

(2) Die Pächterin haftet unbeschadet ihrer sonstigen Verpflichtungen aus diesem 
Betriebspachtvertrag für sämtliche Schäden, die durch schuldhafte Verletzung der 
Sorgfaltspflicht der Pächterin an den Pachtgegenständen entstehen. Dabei hat die 
Pächterin für sich und ihre Erfüllungsgehilfen mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns einzustehen. 

(3) Gewährleistungsansprüche der Pächterin – gleich welcher Art und gleich aus welchem 
Rechtsgrund – sind, soweit dies gesetzlich zulässig ist, ausgeschlossen. Dies gilt 
insbesondere auch für Ansprüche aus vorvertraglicher Pflichtverletzung, positiver 
Forderungsverletzung und/oder Verletzungen vertraglicher, vorvertraglicher oder 
gesetzlicher Verpflichtungen. Etwaige Rücktrittsrechte sind gleichfalls ausgeschlossen. 

(4) Die Pächterin stellt die Verpächterin von etwaigen Schadensersatzansprüchen – gleich 
aus welchem Rechtsgrund und gleich, ob öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Natur – frei, die gegen die Verpächterin als Eigentümerin der Pachtgegenstände ab dem 
Pachtbeginn von Dritten erhoben werden, soweit für diese Schadensersatzansprüche 
seitens der Verpächterin kein Versicherungsschutz besteht. Dies gilt auch für gegen die 
Verpächterin von Dritten geltend gemachte Schadensersatzansprüche, die auf dem 
Vorwurf von Aufsichts- oder Organisationspflichtverletzungen der Verpächterin 
beruhen. Die Regelung in § 15(4) dieses Betriebspachtvertrags bleibt hiervon unberührt. 
Ausgenommen von dieser Freistellung sind Schadensersatzansprüche, die mit 



 

 

42

Verbindlichkeiten in Verbindung stehen, die gemäß § 9(2) dieses Betriebspachtvertrags 
nicht von der Pächterin übernommen werden, sondern bei der Verpächterin verbleiben. 

D. Arbeitsverhältnisse und Pensionsverpflichtungen 

§ 23 
Übergang der Arbeitsverhältnisse 

(1) Die Vertragsparteien sind übereinstimmend der Auffassung, dass die 
Arbeitsverhältnisse der dem Verpachteten Betrieb zuzuordnenden Arbeitnehmer nach 
näherer Maßgabe von § 613a BGB mit allen Rechten und Pflichten zum Vollzugsdatum 
wieder auf die Pächterin übergehen. Dem Verpachteten Betrieb sind solche 
Arbeitsverhältnisse zugeordnet, die gemäß § 34 des Ausgliederungsvertrags auf die 
Verpächterin übergegangen und insbesondere in Anlage 34(2) zum 
Ausgliederungsvertrag näher beschrieben sind ("Übergehende HAT-Arbeitnehmer"). 
Die wirtschaftliche Wirkung der Übernahme der Übergehenden HAT-Arbeitnehmer 
tritt zum Pachtbeginn ein, aber jeweils in der Form und mit dem Inhalt, wie die 
Arbeitsverhältnisse der Übergehenden HAT-Arbeitnehmer zum Vollzugsdatum 
bestehen und noch vorhanden sind. 

(2) Die Verpächterin gewährt der Pächterin für die von der Pächterin im Wege des 
Betriebsübergangs übernommenen Verpflichtungen aus den Arbeitsverhältnissen der 
Übergehenden HAT-Arbeitnehmer einen Ausgleich, soweit die Verpflichtungen bis 
zum Pachtbeginn entstanden sind und sofern es sich nicht um Abgesicherte Ansprüche 
HAT i.S.d. § 24(3) handelt. Für diesen Ausgleich gilt § 9(4) dieses 
Betriebspachtvertrags entsprechend. Soweit die übernommenen Verpflichtungen aus 
den Arbeitsverhältnissen der Übergehenden HAT-Arbeitnehmer erst nach Pachtbeginn 
entstehen, sich jedoch auf einen Zeitraum beziehen, der jedenfalls teilweise vor dem 
Pachtbeginn liegt, leistet die Verpächterin einen entsprechenden Ausgleich für den vor 
dem Pachtbeginn liegenden Bemessungszeitraum. Sollte die Verpächterin von den 
Übergehenden HAT-Arbeitnehmern für vor dem Pachtbeginn begründete und/oder 
während der Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags entstehende Verpflichtungen in 
Anspruch genommen werden, stellt die Pächterin die Verpächterin von diesen 
Ansprüchen frei. § 24 dieses Betriebspachtvertrags bleibt hiervon unberührt. 

(3) Die Vertragsparteien sind übereinstimmend der Auffassung, dass bei Pachtende die 
Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer, die zum Pachtende dem Verpachteten Betrieb 
zugeordnet sind, mit allen Rechten und Pflichten nach näherer Maßgabe von 
§ 613a BGB auf die Verpächterin übergehen. Hinsichtlich des Ausgleichs der von der 
Verpächterin zu übernehmenden Verpflichtungen aus den gemäß § 613a BGB 
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übergehenden Arbeitsverhältnissen gilt der Ausgleichsmechanismus § 23(2) dieses 
Betriebspachtvertrags entsprechend. Die Vertragsparteien werden sich über die 
Modalitäten der Zahlungsabwicklung der Pensionsverpflichtungen nach Pachtende zu 
gegebener Zeit abstimmen. 

§ 24 
Pensionsverpflichtungen, Zeitwertguthabenvereinbarungen, 
weitere langfristige arbeitnehmerbezogene Verbindlichkeiten 

und Schuldbeitritt 

(1) Mit dem Übergang der Arbeitsverhältnisse der Übergehenden HAT-Arbeitnehmer nach 
§ 23(1) dieses Betriebspachtvertrags gehen auch alle Rechte und Pflichten aus den 
Versorgungszusagen im Sinne des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen 
Altersversorgung (BetrAVG), die die Pächterin den Übergehenden HAT-
Arbeitnehmern erteilt hat oder in die sie eingetreten ist und die im Rahmen der 
Ausgliederung zunächst auf die Verpächterin übergegangen sind 
("Versorgungszusagen"), wieder auf die Pächterin über. 

(2) Für die durch die Pächterin von der Verpächterin übernommenen Versorgungszusagen 
sowie weitere langfristig fällige personalbezogene Verpflichtungen, insbesondere 
Ansprüche aus Wertguthabenvereinbarungen, aus den Arbeitsverhältnissen der 
Übergehenden HAT-Arbeitnehmer, die bis zum Pachtbeginn entstanden sind, erhält die 
Pächterin einen Ausgleich gemäß den nachfolgenden Regelungen. 

(3) Die Verpächterin erklärt hiermit und nach Maßgabe der Schuldbeitrittsvereinbarung in 
Anlage 24(3) einen Befreienden Schuldbeitritt ("Schuldbeitritt HAT-Arbeitnehmer") 
mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum Pachtbeginn zugunsten sämtlicher Begünstigten 
i.S.d. § 1 des Schuldbeitritts HAT-Arbeitnehmer für sämtliche abgesicherten Ansprüche 
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i.S.d. § 2 des Schuldbeitritts HAT-Arbeitnehmer ("Abgesicherte Ansprüche HAT"). 
Die Abgesicherten Ansprüche HAT erfassen  

(a) die von § 2 (1)(a) und (2) des Schuldbeitritts HAT-Arbeitnehmer erfassten 
Direktzusagen ("Abgesicherte Direktzusagen HAT"), 

(b) die von § 2(1)(b) und (2) des Schuldbeitritts HAT-Arbeitnehmer erfassten 
Wertguthaben ("Abgesicherte Wertguthaben HAT"), und  

(c) die sonstigen langfristig fälligen, von § 2(1)(c) und (2) des Schuldbeitritts HAT-
Arbeitnehmer erfassten, personalbezogenen Verpflichtungen ("Sonstige 
Personalbezogene Verpflichtungen HAT"). 

Die Abgesicherten Direktzusagen HAT und die Abgesicherten Wertguthaben HAT 
werden jeweils über zwei Contractual Trust Arrangements ("CTA") der Verpächterin 
gesichert, deren Treuhandverträge als Anlage 34(4).a bis Anlage 34(4).d zum 
Ausgliederungsvertrag beigefügt sind. Weder besteht derzeit eine Sicherung der 
Sonstigen Personalbezogenen Verpflichtungen HAT durch ein CTA, noch gibt es eine 
Pflicht seitens der Vertragsparteien, eine solche einzuführen. 

(4) Die Abgesicherten Ansprüche HAT verbleiben infolge des Schuldbeitritts HAT-
Arbeitnehmer auch nach dem Pachtbeginn in der alleinigen finanziellen Verantwortung 
der Verpächterin, werden weiterhin dort bilanziert und durch die CTAs der Verpächterin 
gesichert. Vor diesem Hintergrund erfolgt durch diesen Betriebspachtvertrag keine 
Zuordnung oder Umbuchung von Treuhandvermögen aus dem CTA der Verpächterin 
auf das CTA der Pächterin und es sind keine Ausgleichszahlungen von der Verpächterin 
an die Pächterin zu erbringen. 

(5) Während der Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags übt die Verpächterin ihre 
Treugeberrechte (einschließlich der dort geregelten Nutzungsrechte) aus der in § 34(5) 
des Ausgliederungsvertrags begründeten Vereinbarungstreuhand zwischen der 
Pächterin und der Verpächterin in Bezug auf die Versorgungszusagen, die über externe 
Versorgungsträger abgewickelt werden ("Externe Versorgungszusagen HAT"), nicht 
aus, sondern ermächtigt die Pächterin, die Treugeberrechte auszuüben; die 
Treugeberpflichten sind von der Pächterin zu erfüllen. Die Vertragsparteien sind sich 
einig, dass für die Laufzeit dieses Betriebspachtvertrags die Verpflichtung der 
Verpächterin zur Kostenübernahme und Freistellung der Pächterin gemäß der 
Vereinbarungstreuhand nicht besteht. 

(6) Mit Pachtende verpflichtet sich die Verpächterin, nach Erteilung einer etwaig 
erforderlichen Zustimmung des jeweiligen externen Versorgungsträgers die 
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notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Externen Versorgungszusagen HAT für 
die nach Maßgabe des § 23(3) dieses Betriebspachtvertrags auf sie übergehenden 
Arbeitnehmer fortzusetzen. Soweit in diesem Zusammenhang Rechtspositionen 
gegenüber externen Versorgungsträgern auf die Verpächterin zu übertragen sind, die 
Gegenstand der in § 24(5) dieses Betriebspachtvertrags genannten 
Vereinbarungstreuhand sind, werden die Pächterin und die Verpächterin nach Maßgabe 
von § 5 der in § 24(5) dieses Betriebspachtvertrags genannten Vereinbarungstreuhand 
die Vereinbarungstreuhand beenden und die Rechtspositionen auf die Verpächterin – 
vorbehaltlich einer etwaigen erforderlichen Zustimmung des jeweiligen externen 
Versorgungsträgers – übertragen. Soweit eine solche Vereinbarung mit dem externen 
Versorgungsträger nicht zustande kommt, wird die Pächterin gewährleisten, dass die 
Verpächterin so gestellt wird, als wenn eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen 
worden wäre. 

(7) Die Regelungen dieses § 24 gelten entsprechend auch für Ansprüche i.S.v. § 24(3) S. 2 
dieses Betriebspachtvertrags von Arbeitnehmern, die 

(a) nach dem Vollzugsdatum von der Pächterin eingestellt und dem Verpachteten 
Betrieb zugeordnet werden ("Neu Eintretende HAT-Arbeitnehmer") und 

(b) innerhalb der Pächterin für den Zeitraum nach dem Vollzugsdatum den Bereich 
wechseln und dem Verpachteten Betrieb zugeordnet werden 
("Bereichswechsler HAT"). 

Mit Versorgungszusagen, die gegenüber Neu Eintretenden HAT-Arbeitnehmern und 
Bereichswechslern HAT über einen externen Versorgungsträger erteilt werden, 
zusammenhängende Rechtspositionen sind in die Vereinbarungstreuhand i.S.d. § 34(5) 
des Ausgliederungsvertrags einzubeziehen. Die Anweisung i.S.d. § 1(3) der 
Treuhandvereinbarung wird hiermit durch die Verpächterin erteilt. 

E. Gegenleistung und Laufzeit 

§ 25 
Pachtzins 

(1) Die Pächterin zahlt an die Verpächterin mit wirtschaftlicher Rückwirkung ab dem 
Pachtbeginn für die Überlassung der Pachtgegenstände einen jährlichen Pachtzins, der 
sich zusammensetzt aus 

(a) der Summe der planmäßigen Abschreibungen der Pachtgegenstände für das 
entsprechende Pachtjahr gemäß HGB; 
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(b) zuzüglich einer Verzinsung des durchschnittlich gebundenen Eigenkapitals 
gemäß HGB der Verpächterin (handelsbilanzielles Eigenkapital zu Jahresbeginn 
plus Eigenkapital zum Jahresende, geteilt durch zwei) in Höhe von 9 % p.a.; und 

(c) soweit gesetzlich geschuldet, die auf diesen Pachtzins entfallende Umsatzsteuer. 
Hinsichtlich sämtlichen zum Verpachteten Betrieb gehörenden Grundbesitzes 
(einschließlich Grundstücken, Bauten, Einrichtungen und Anlagen) verzichtet 
die Verpächterin auf die Steuerbefreiungen nach § 4 Nr. 9 lit. a 
Umsatzsteuergesetz (UStG) und § 4 Nr. 12 lit. a bis c UStG und optiert hiermit 
vorsorglich und unbedingt zur Umsatzsteuerpflicht gemäß § 9 UStG 
(Umsatzsteueroption). Soweit § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 UStG (Umkehr der 
Steuerschuldnerschaft) greift, ist die Pächterin Schuldnerin der Umsatzsteuer. 
Auf Ebene der Verpächterin durch die Verpachtung anfallende Umsatzsteuer hat 
die Pächterin an die Verpächterin zu zahlen. Die Verpächterin wird der Pächterin 
eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Rechnung ausstellen. In 
diesem Fall wird die Pächterin auf Verlangen der Verpächterin die 
entsprechenden Vorsteuererstattungsansprüche nach Maßgabe von § 46 AO an 
diese abtreten. Etwaige Zinsen, Säumniszuschläge oder sonstige 
Nebenleistungen, die aufgrund einer etwaigen verspäteten 
Umsatzsteueranmeldung oder -zahlung durch die jeweilige Vertragspartei 
entstehen, trägt diese Vertragspartei selbst. 

(2) § 25(1) dieses Betriebspachtvertrags lässt Regelungen zu Schuldbeitritten, 
Erfüllungsübernahmen sowie die Anpassung des Pachtzinses bei Investitionen gemäß 
§ 17(8) dieses Betriebspachtvertrags unberührt. 

(3) Die Pächterin zahlt auf den Pachtzins monatliche Abschlagszahlungen am 15. eines 
jeden Folgemonats. Die endgültige Abrechnung für jedes Pachtjahr soll bis zum 
31. März des folgenden Jahres festgestellt werden. Die Höhe der Abschlagszahlungen 
bestimmt sich anteilig nach der Höhe des zuletzt einvernehmlich festgestellten 
Jahresentgelts. Für die Zeit bis zur Ermittlung der Abschlagszahlungen nach 
vorstehendem Satz 3 werden die monatlichen Abschlagszahlungen von den 
Vertragsparteien auf der Grundlage einer auf Vergleichswerten des Jahres 2025 
beruhenden Prognoserechnung bzw. prognostischen Schätzung für das Jahr 2026 
einvernehmlich festgelegt. 

§ 26 
Inkrafttreten des Vertrags 

(1) Dieser Betriebspachtvertrag wird mit seiner Eintragung in das Handelsregister der 
Verpächterin wirksam. Die aus diesem Betriebspachtvertrag erwachsenden Rechte und 
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Pflichten werden jedoch erst mit der Eintragung des Ausgliederungsvertrags in das 
Handelsregister der Pächterin bindend (§ 163 BGB). 

(2) Jede Vertragspartei kann von diesem Betriebspachtvertrag mit sofortiger Wirkung 
durch schriftliche Erklärung gegenüber der jeweils anderen Vertragspartei zurücktreten, 
wenn dieser Betriebspachtvertrag nicht bis zum Ablauf des 28. Februar 2027 durch 
Eintragung in das Handelsregister der Verpächterin wirksam geworden ist. 

§ 27 
Vertragsdauer und Kündigung 

(1) Dieser Betriebspachtvertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Dieser 
Betriebspachtvertrag kann von jeder Vertragspartei schriftlich mit einer 
Kündigungsfrist von zwei Monaten zum Monatsende ordentlich gekündigt oder im 
gegenseitigen Einvernehmen zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres der 
Verpächterin beendet werden. 

(2) Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund durch schriftliche Erklärung 
gegenüber der anderen Vertragspartei bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund für eine 
fristlose Kündigung durch die Verpächterin liegt insbesondere vor, wenn 

(a) die Pächterin nachhaltig ihre Rechte und Pflichten gemäß § 15 und § 16 dieses 
Betriebspachtvertrags missachtet, 

(b) die Pächterin mit der Entrichtung des Pachtzinses oder einer Abschlagszahlung 
nach § 25 dieses Betriebspachtvertrags insgesamt drei Monate im Rückstand ist,  

(c) die Pächterin die Pachtgegenstände einzeln oder insgesamt unberechtigterweise 
unterverpachtet,  

(d) über das Vermögen der Pächterin das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist,  

(e) der zwischen den Vertragsparteien bestehende Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag endet oder ein wichtiger Grund zur Kündigung dieses 
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vorliegt oder 

(f) die Pächterin nicht mehr alleinige Gesellschafterin der Verpächterin ist. 

(3) Ein wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung i.S.v. Absatz (2) durch die Pächterin 
liegt insbesondere vor, wenn 
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(a) die Verpächterin nachhaltig wesentliche Pflichten aus diesem 
Betriebspachtvertrag verletzt, 

(b) über das Vermögen der Verpächterin das Insolvenzverfahren eröffnet ist,  

(c) der zwischen den Vertragsparteien bestehende Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag endet oder ein wichtiger Grund zur Kündigung dieses 
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vorliegt oder 

(d) die Pächterin nicht mehr alleinige Gesellschafterin der Verpächterin ist. 

§ 28 
Folgen der Vertragsbeendigung, Rückabwicklung 

(1) Bei Pachtende wird die Pächterin der Verpächterin den Verpachteten Betrieb nebst der 
ihm zum Pachtende zuzuordnenden Pachtgegenstände, einschließlich der durch 
Surrogats- und Ersatzanschaffungen gemäß § 16 dieses Betriebspachtvertrags sowie 
durch Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen gemäß § 17 dieses Betriebspachtvertrags 
erworbenen oder geschaffenen Pachtgegenstände, in dem Zustand übergeben, wie er 
einer bis zum Pachtende fortgesetzten, ordnungsgemäßen Bewirtschaftung entspricht 
und der es der Verpächterin ermöglicht, den Verpachteten Betrieb unmittelbar 
entsprechend der seit Pachtbeginn durch die Pächterin fortgeführten Tätigkeit zu 
betreiben. Die Verpächterin wird mit Pachtende die betriebliche Leitungsmacht über 
den Verpachteten Betrieb übernehmen und fortan im eigenen Namen ausüben. 

(2) Die Rückveräußerung der Büromöbel Holthausen HAT auf die Verpächterin richtet sich 
nach § 5(5) dieses Betriebspachtvertrags, die Rückveräußerung des Vorratsvermögens 
nach § 8(5) und § 8(6) dieses Betriebspachtvertrags und die Rückveräußerung der 
Forderungen (einschließlich der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten) bzw. 
Verbindlichkeiten (einschließlich ungewisser Verbindlichkeiten, unabhängig davon, ob 
für sie Rückstellungen gebildet wurden oder nicht) nach § 7(4) und § 7(6) bzw. § 9(7) 
und § 9(9) dieses Betriebspachtvertrags. Der Eintritt in die Verträge und 
Vertragsangebote durch die Verpächterin bei Pachtende richtet sich nach § 10(8) und 
§ 10(9) dieses Betriebspachtvertrags, die Übertragung bzw. Neubeantragung von 
öffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen auf bzw. für die Verpächterin 
ist in § 13(5) dieses Betriebspachtvertrags geregelt. Für die Prozess- und 
Verfahrensverhältnisse gilt § 11(8) dieses Betriebspachtvertrags, für die 
Geringwertigen Wirtschaftsgüter gilt § 17(10) dieses Betriebspachtvertrags, für 
Goodwill und Neu-IP gelten die Bestimmungen der § 18 bzw. § 19 dieses 
Betriebspachtvertrags. Der mit dem Pachtende verbundene Übergang der dem 
Verpachteten Betrieb bei Pachtende zugeordneten Arbeitsverhältnisse von der Pächterin 
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auf die Verpächterin ist in § 23(3) dieses Betriebspachtvertrags sowie die Übertragung 
externer Versorgungszusagen in § 24(6) dieses Betriebspachtvertrags geregelt. 

(3) Die Pächterin tritt sämtliche dem Verpachteten Betrieb am Pachtende zuzuordnenden 
Ansprüche, insbesondere solche auf Schadensersatz, Unterlassung oder Auskunft, an 
die Verpächterin ab, unabhängig davon, ob diese vor oder während der Laufzeit dieses 
Betriebspachtvertrags entstanden sind, soweit dies nicht in diesem Betriebspachtvertrag 
abweichend oder spezieller geregelt ist. Die Verpächterin nimmt die Abtretung an. 

(4) Zum Zwecke der Abwicklung der Betriebspacht, einschließlich der laufzeitgerechten 
Abrechnung des Pachtzinses, werden die Vertragsparteien einen Stichtagsabschluss der 
Verpächterin sowie eine Pro-forma-Bilanz des Verpachteten Betriebs auf den Zeitpunkt 
des Pachtendes aufstellen, für die die gesetzlichen Bestimmungen des HGB 
(einschließlich der Vorschriften für Kapitalgesellschaften) entsprechend gelten. 

(5) Die Pächterin überträgt am Pachtende sämtliche dem Verpachteten Betrieb 
zuzuordnenden Unterlagen, insbesondere Bücher, Aufzeichnungen, Betriebsdaten, 
Vertrag- und Genehmigungsunterlagen, Betriebsvorschriften, Betriebshandbücher und 
Personalunterlagen. 

(6) Soweit die Pächterin gegenüber der Verpächterin bei Pachtende noch Dienstleistungen 
erbringt, ist jede Vertragspartei berechtigt, den Abschluss eines entsprechenden 
Dienstleistungsvertrags zur fortgesetzten Erbringung der Dienstleistungen über das 
Pachtende hinaus zu angemessenen Konditionen und in gegenseitiger guter Absicht zu 
verlangen. 

(7) Soweit zwischen den Vertragsparteien bestehende Rechtsverhältnisse aufgrund dieses 
Betriebspachtvertrags untergehen und diese nach dem Pachtende für die Regelung der 
Beziehung der Vertragsparteien von Bedeutung sind, verpflichten sich die 
Vertragsparteien, diese neu zu begründen. 

(8) Im Übrigen gelten die Bestimmungen dieses Betriebspachtvertrags zur Begründung der 
Pacht für deren Rückabwicklung sinngemäß. Die Vertragsparteien werden sich bei der 
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Umsetzung der erforderlichen Schritte zur Rückabwicklung dieses 
Betriebspachtvertrags gegenseitig nach besten Kräften unterstützen. 

F. Schlussbestimmungen 

§ 29 
Unterrichtung Dritter, Zusammenarbeit und Unterstützung 

(1) Die Vertragsparteien werden nach Abstimmung und soweit dies erforderlich ist, Dritte, 
insbesondere Kunden und Lieferanten der Verpächterin, über die Verpachtung des 
Betriebs und die geänderten Leistungsbeziehungen in geeigneter Weise unterrichten. 

(2) Die Vertragsparteien werden darauf hinwirken, einen Übergang der Pachtgegenstände 
ohne Unterbrechung des Betriebs zu ermöglichen. Insbesondere werden sie, wo es 
erforderlich oder zweckmäßig ist, Anzeigen gegenüber Dritten und Behörden abgeben. 

(3) Die Verpächterin wird der Pächterin die ihr vorliegenden und für den Betrieb 
erforderlichen Unterlagen, Urkunden und Nachweise in körperlicher bzw. 
elektronischer Form zur Verfügung stellen. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie 
weitere etwaige gesetzliche Anforderungen, insbesondere die Bestimmungen des 
Datenschutzrechts, sind von den Vertragsparteien zu wahren. 

(4) Die Pächterin wird die Verpächterin unverzüglich über Geschäftsvorfälle oder 
Ereignisse mit wesentlichem Einfluss auf den Verpachteten Betrieb informieren und 
hierüber Auskunft erteilen. Diese umfassen unter anderem den Eintritt in sowie die 
Beendigung von Rechtsstreitigkeiten mit wesentlichem Einfluss auf den Verpachteten 
Betrieb, den Verpachteten Betrieb betreffende Personen-, Sach- oder 
Vermögensschäden von wesentlichem Umfang sowie den Widerruf oder den drohenden 
Widerruf von Produktzulassungen. § 15(2) dieses Betriebspachtvertrags bleibt hiervon 
unberührt. 

(5) Die Verpächterin hat der Pächterin auf deren Verlangen jederzeit Einsicht in sämtliche 
zum Verpachteten Betrieb gehörenden Bücher, Dokumentationen und sonstigen 
Unterlagen i.S.d. § 257 Abs. 1 HGB zu gewähren. 

§ 30 
Mitwirkungspflichten 

Die Vertragsparteien sind im Rahmen des Zumutbaren zur angemessenen Mitwirkung 
im Zusammenhang mit der Verpachtung des Verpachteten Betriebs verpflichtet. 
Insbesondere werden sie jeweils alle Erklärungen abgeben, alle Urkunden ausstellen 
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und alle sonstigen Handlungen vornehmen, die hierfür erforderlich oder zweckdienlich 
sind. 

§ 31 
Loyalitätsklausel 

(1) Beim Abschluss dieses Betriebspachtvertrags können nicht alle Fragen in tatsächlicher 
und rechtlicher Hinsicht, die sich insbesondere aus der künftigen technischen und 
wirtschaftlichen Entwicklung, aus etwaigen Änderungen der gesetzlichen 
Bestimmungen oder aus sonstigen für das Vertragsverhältnis wesentlichen Umständen 
ergeben können, vorausgesehen und erschöpfend geregelt werden. Die Vertragsparteien 
sind sich darüber einig, dass für ihre Zusammenarbeit die Grundsätze kaufmännischer 
Loyalität zu gelten haben. Sie sichern sich gegenseitig zu, die vertraglichen 
Vereinbarungen in diesem Geiste zu erfüllen und etwaigen künftigen Änderungen der 
Verhältnisse sinngemäß Rechnung zu tragen. 

(2) Sollten sich bei der Abgrenzung der Pachtgegenstände Zweifel hinsichtlich der 
Zuordnung, sei es zwischen den Vertragsparteien oder zwischen den BUCos, im 
Einzelfall ergeben, sollen diese nach dem Vertragszweck und, falls notwendig, im 
gegenseitigen Einvernehmen gelöst werden. 

(3) Ergibt sich bei der Durchführung dieses Betriebspachtvertrags unter den vorstehend 
erwähnten Bedingungen eine unbillige Härte für die eine oder andere Vertragspartei, so 
werden beide Vertragsparteien eine freundschaftliche Verständigung herbeiführen, die 
dem wirtschaftlichen Zweck dieses Betriebspachtvertrags nach den Grundsätzen von 
Vernunft und Billigkeit Rechnung trägt. 

§ 32 
Zahlungsabwicklung 

Die Pächterin betreibt ein konzerninternes Cash-Management-System, an dem auch die 
Verpächterin teilnimmt. Im Rahmen dieses konzerninternen Cash-Management-
Systems unterhält die Pächterin für jede teilnehmende Konzerngesellschaft ein 
Verrechnungskonto. Die Verpächterin ist damit einverstanden und ermächtigt die 
Pächterin hiermit, in diesem Betriebspachtvertrag vorgesehene Zahlungen der Pächterin 
an die Verpächterin durch Gutschrift auf dem Verrechnungskonto der Verpächterin und 
in diesem Betriebspachtvertrag vorgesehene Zahlungen der Verpächterin an die 
Pächterin durch Belastung des Verrechnungskontos der Verpächterin zu erfüllen. 
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§ 33 
Vertragsänderungen 

Soweit nicht weitergehende Formvorschriften bestehen, bedürfen Änderungen und 
Ergänzungen dieses Betriebspachtvertrags einschließlich der Abbedingung dieser 
Bestimmung der Schriftform. 

§ 34 
Kosten 

Die Kosten der Umsetzung dieses Betriebspachtvertrags trägt die Pächterin. Die Kosten 
der Gesellschafterversammlung der Verpächterin sowie die Kosten der Anmeldung und 
Eintragung dieses Betriebspachtvertrags in das Handelsregister trägt die Verpächterin. 
Die Kosten der Beurkundung dieses Betriebspachtvertrags tragen die Vertragsparteien 
jeweils zur Hälfte. Für die Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit diesem 
Betriebspachtvertrag gilt § 70(1)(c) des Ausgliederungsvertrags. 

§ 35 
Definitionen 

Soweit Begriffe in diesem Betriebspachtvertrag nicht selbständig definiert sind, haben 
sie die ihnen im Rahmen des Ausgliederungsvertrags zugeschriebene Bedeutung. 

§ 36 
Teilunwirksamkeit; Vertragsumfang 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Betriebspachtvertrags nichtig, unwirksam oder 
undurchführbar sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Anstelle der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll 
eine Bestimmung in Kraft treten, die für beide Vertragsparteien zumutbar ist und dem 
mit der ursprünglichen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten 
kommt. Dasselbe gilt für etwaige unbeabsichtigte Vertragslücken. 

(2) Treten nach Abschluss dieses Betriebspachtvertrags Umstände ein, durch die der 
Vertragszweck im Wesentlichen und nachhaltig nicht mehr erreicht werden kann, 
insbesondere wenn nach neuen gesetzlichen Vorschriften oder obergerichtlicher 
Rechtsauffassung die Durchführung des Vertragswerks nicht möglich ist, werden sich 
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die Vertragsparteien bemühen, eine der Erreichung des Vertragszwecks dienende 
Lösung zu finden. 

(3) Die Vorbemerkungen und die Anlage sind Bestandteil dieses Betriebspachtvertrags. 

*** 
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Schuldbeitrittsvereinbarung  

 

zwischen 

1. der Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 4724 

("Henkel KGaA") 

und 

 

2. der Henkel Adhesive Technologies GmbH, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, 

Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter 

HRB 91827 ("HATCo"). 
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Präambel 

(1) Die von der Henkel KGaA unmittelbar durchgeführten operativen Aktivitäten des 

Konsumentengeschäfts (HCB) und des Geschäfts mit Klebstoffen und Dichtmitteln 

(HAT) sollen von der Henkel KGaA auf jeweils eigene Rechtsträger übertragen werden. 

Zu diesem Zweck soll das jeweils dazugehörige Aktiv- und Passivvermögen der Henkel 

KGaA auf die HATCo und die Henkel Consumer Brands GmbH als übernehmende 

Rechtsträger jeweils im Wege einer Ausgliederung zur Aufnahme nach § 123 Abs. 3 

Nr. 1 Umwandlungsgesetz ("UmwG") (jeweils eine "Ausgliederung", die gemeinsame 

vertragliche Vereinbarung ,die in derselben notariellen Urkunde geschlossen wird, 

hierüber i.S.d. § 126 UmwG der "Ausgliederungsvertrag") und im Einklang mit § 20 

Umwandlungssteuergesetz("UmwStG") übertragen werden. Die nach näherer 

Bestimmung des Ausgliederungsvertrags zu übertragenden Unternehmensbereiche 

werden im Folgenden als "Unternehmensbereich HCB" und "Unternehmensbereich 

HAT" bezeichnet. Die in Abs. 5 der Präambel des Ausgliederungsvertrags 

beschriebenen zentralen Funktionen der Henkel KGaA werden als "Zentralfunktionen 

Henkel KGaA" bezeichnet. 

(2) Mit Wirksamwerden der Ausgliederung des Unternehmensbereichs HAT gehen gem. 

§ 613a des Bürgerlichen Gesetzbuches ("BGB") im Wege eines Betriebsübergangs und 

nach näherer Bestimmung von § 18 des Ausgliederungsvertrags die Arbeitsverhältnisse 

der Arbeitnehmer, die 

(a) am Schlussbilanzstichtag dem Unternehmensbereich HAT zugeordnet waren 

("HAT-Arbeitnehmer"), vorausgesetzt, dass sie auch am Vollzugsdatum im 

Sinne des Ausgliederungsvertrages dem Unternehmensbereich HAT zugeordnet 

sind, und die 

(b) in der Zeit zwischen dem Schlussbilanzstichtag und dem Vollzugsdatum im 

Sinne des Ausgliederungsvertrages ein Arbeitsverhältnis mit der Henkel KGaA 

im Unternehmensbereich HAT begründen oder begründet haben oder dem 

Unternehmensbereich HAT zugeordnet werden oder zugeordnet worden sind, 

jeweils vorausgesetzt, dass sie am Vollzugsdatum im Sinne des 

Ausgliederungsvertrages weiterhin dem Unternehmensbereich HAT zugeordnet 

sind ("Neu Eintretende HAT-Arbeitnehmer"), 

auf die HATCo über. Die HAT-Arbeitnehmer, die am Vollzugsdatum im Sinne des 

Ausgliederungsvertrages dem Unternehmensbereich HAT zugeordnet sind, und die Neu 

Eintretenden HAT-Arbeitnehmer werden zusammen als die "Übergehenden HAT-

Arbeitnehmer" bezeichnet. Übergehende HAT-Arbeitnehmer, die wirksam dem 

Übergang ihres Arbeitsverhältnisses auf die HATCo gemäß § 613a Abs. 6 BGB 
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widersprechen, werden im Folgenden als "Widersprechende HAT-Arbeitnehmer" 

bezeichnet. 

(3) Der Übergang der Übergehenden HAT-Arbeitnehmer umfasst auch alle Rechte und 

Pflichten aus den Versorgungszusagen im Sinne des Gesetzes zur Verbesserung der 

betrieblichen Altersversorgung ("BetrAVG"), die die Henkel KGaA den Übergehenden 

HAT-Arbeitnehmern erteilt hat oder in die sie eingetreten ist. Die Henkel KGaA sichert 

Direktzusagen gegenüber den Übergehenden HAT-Arbeitnehmern über zwei 

Contractual Trust Arrangements "CTA" mit den Treuhändern Henkel Trust e.V. sowie dem 

Metzler Trust e.V. Weiterhin werden Ansprüche der Übergehenden HAT-Arbeitnehmer 

aus Wertguthabenvereinbarungen über zwei CTA mit dem Henkel Sicherungs-

Treuhand e.V. als Treuhänder gesichert, wobei ein CTA Ansprüche von Übergehenden 

HAT-Arbeitnehmern absichert, die bereits bis zum 31. Dezember 2025 ein 

Altersteilzeitarbeitsverhältnis begonnen haben und damit bereits bis zum 31. Dezember 

2025 Wertguthaben erworben haben, sowie ein CTA, das Ansprüche von Übergehenden 

HAT-Arbeitnehmern absichert, die ab dem 1. Januar 2026 ein 

Altersteilzeitarbeitsverhältnis beginnen und damit erstmalig Wertguthaben erwerben. 

Soweit das Treuhandvermögen auf die Direktzusagen entfällt, die im Zuge der 

Ausgliederung des Unternehmensbereichs HAT auf die HATCo übergehen, wird das 

anteilige Treuhandvermögen den entsprechenden CTAs der HATCo mit den 

Treuhändern Henkel Trust e.V. sowie Metzler Trust e.V. zugewiesen. Zu diesem Zweck 

wird die HATCo mit den Treuhändern Henkel Trust e.V. und Metzler Trust e.V. jeweils 

eigene CTA ("CTA HATCo/Henkel Trust" und "CTA HATCo/Metzler") schließen. 

Entsprechendes gilt auch für Ansprüche aus Wertguthabenvereinbarungen 

("Abgesicherte Wertguthaben"), die ebenfalls mit Wirksamwerden der Ausgliederung 

des Unternehmensbereichs HAT auf die HATCo übergehen und über zwei CTA mit 

dem Treuhänder Henkel Sicherungs-Treuhand e.V. mittels Treuhandvermögen 

gesichert werden. Das CTA mit dem Henkel Sicherungs-Treuhand e.V., das 

Wertguthaben von Übergehenden HAT-Arbeitnehmern absichert, die bereits bis zum 

31. Dezember 2025 ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis begonnen haben und damit bereits 

bis zum 31. Dezember 2025 Wertguthaben erworben haben, wird im Folgenden als 

"CTA HATCo/HSiT Alt" bezeichnet und das CTA, über das Wertguthaben von 

Übergehenden HAT-Arbeitnehmern abgesichert werden, die ab dem 1. Januar 2026 ein 

Altersteilzeitarbeitsverhältnis beginnen und damit erstmalig Wertguthaben erwerben, 

wird als "CTA HATCo/HSiT Neu" bezeichnet. 

(4) Die HATCo verpachtet den auf sie im Wege der Ausgliederung übergegangenen 

Unternehmensbereich HAT unmittelbar nach Wirksamwerden der Ausgliederung mit 

Eintragung der Ausgliederung in das Handelsregister der Henkel KGaA mittels eines 

Betriebspachtvertrags i.S.d. § 292 Abs. 1 Nr. 3 Aktiengesetz mit wirtschaftlicher 

Rückwirkung auf den 1. Januar 2026, 00:00 Uhr, an die Henkel KGaA als Pächterin 
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zurück (der "Betriebspachtvertrag"). Hierdurch gehen die Arbeitsverhältnisse der 

Übergehenden HAT-Arbeitnehmer im Wege eines zweiten Betriebsübergangs nach 

Maßgabe von § 613a BGB wieder mit allen Rechten und Pflichten auf die 

Henkel KGaA über. Dies umfasst neben Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis, wozu 

auch Abgesicherte Wertguthaben zählen, auch alle Rechte und Pflichten aus den 

Versorgungszusagen im Sinne des BetrAVG einschließlich Direktzusagen 

("Abgesicherte Versorgungszusagen").  

(5) Für die Abgesicherten Versorgungszusagen, die Abgesicherten Wertguthaben und die 

weiteren in § 2 dieser Vereinbarung aufgeführten langfristigen personalbezogenen 

Verpflichtungen der Henkel KGaA (die von dem Schuldbeitritt erfassten Versorgungs- 

und sonstigen Ansprüche der Arbeitnehmer werden in § 2(1) präzisiert und als 

"Abgesicherte Ansprüche" definiert) soll mit dieser Vereinbarung ein Schuldbeitritt 

nebst vollständiger Erfüllungsübernahme im Innenverhältnis durch die HATCo 

zugunsten der Henkel KGaA nach Maßgabe der durch den Bundesfinanzhof (Urteil vom 

26. April 2012 — Aktenzeichen IV R 43/09, BStBl. II 2017, 1228) sowie der durch die 

Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 30. November 2017 — Aktenzeichen IV C 6-

S 2133/14/10001, BStBl. I 2017, 1619) aufgestellten Kriterien ("Schuldbeitritt") 

erklärt werden, mittels derer die Verpflichtung zur Erfüllung der Abgesicherten 

Ansprüche in der alleinigen wirtschaftlichen Verantwortung der HATCo verbleibt. Der 

Schuldbeitritt dient dem Zweck, die Verpflichtung zur Erfüllung der zuvor auf die 

HATCo ausgegliederten Abgesicherten Ansprüche mit wirtschaftlicher Wirkung zum 

Pachtbeginn trotz des Übergangs der Arbeitsverhältnisse von der HATCo auf die 

Henkel KGaA zum Vollzugsdatum im Sinne des Betriebspachtvertrages in voller Höhe 

ab dem Steuerlichen Übertragungsstichtag im Sinne des Ausgliederungsvertrages bei 

der HATCo zu passivieren. 

(6) Voraussichtlich werden verschiedene Arbeitnehmer nach dem Vollzugsdatum im Sinne 

des Betriebspachtvertrages aus dem (gepachteten) Unternehmensbereich HCB oder den 

Zentralfunktionen Henkel KGaA, dem sie zugeordnet sind, in den (gepachteten) 

Unternehmensbereich HAT wechseln und dadurch dem Unternehmensbereich HAT 

zugeordnet werden ("HAT-Bereichswechsel" und solche Arbeitnehmer die 

"Bereichswechsler HAT"). Zudem ist davon auszugehen, dass nach dem 

Vollzugsdatum im Sinne des Betriebspachtvertrages von der Henkel KGaA für den 

Unternehmensbereich HAT zusätzliche Arbeitnehmer eingestellt werden 

("Nachträglich Eintretende HAT-Arbeitnehmer"). Der Schuldbeitritt soll sich mit 

Wirkung ab dem HAT-Bereichswechsel bzw. dem Neueintritt auch auf solche 

Bereichswechsler HAT und Nachträglich Eintretende HAT-Arbeitnehmer erstrecken. 

 

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien Folgendes: 
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§ 1 

Begünstigte 

(1) "Begünstigte" im Sinne dieser Vereinbarung sind  

(a) die Übergehenden HAT-Arbeitnehmer, 

(b) Widersprechende HAT-Arbeitnehmer,  

(c) die Nachträglich Eintretenden HAT-Arbeitnehmer, ab dem Zeitpunkt des 

Beginns des Arbeitsverhältnisses mit der Henkel KGaA, 

(d) die Bereichswechsler HAT, ab dem Zeitpunkt, in dem der HAT-

Bereichswechsel stattfindet, 

(e) Hinterbliebene von Arbeitnehmern im Sinne von § 1(1)(a), § 1(1)(b) und 

§ 1(1)(d), soweit über die Abgesicherten Versorgungszusagen auch eine 

Hinterbliebenenversorgung gewährt wird, sowie 

(f) etwaige Ausgleichsberechtigte mit von Arbeitnehmern im Sinne von § 1(1)(a), 

§ 1(1)(b) und § 1(1)(d) abgeleiteten Ansprüchen im Rahmen eines 

Versorgungsausgleichs, sofern diese Ansprüche nach dem Vollzugsdatum im 

Sinne des Ausgliederungsvertrags erworben wurden.  

(2) Die Henkel KGaA wird genau dokumentieren, welche ihrer Arbeitnehmer jeweils dem 

(gepachteten) Unternehmensbereich HAT zugeordnet sind und wird jeden 

Arbeitnehmer darüber informiert halten, welchem Unternehmensbereich er zugeordnet 

ist. Die HAT-Arbeitnehmer sind über ihre Identifikationsnummern in Anlage 18(2) zum 

Ausgliederungsvertrag aufgeführt. Die Henkel KGaA wird der HATCo auf Verlangen 

unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben Auskunft über die nach diesem § 1(2) 

zu dokumentierenden Informationen erteilen. Zudem kann die HATCo von der 

Henkel KGaA einmal jährlich eine unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben 

erstellte schriftliche Übersicht über die Begünstigten und ihre jeweiligen Abgesicherten 

Ansprüche verlangen. 

§ 2 

Abgesicherte Ansprüche 

(1) Die von dem Schuldbeitritt erfassten "Abgesicherten Ansprüche" umfassen die 

folgenden Ansprüche und Anwartschaften von Begünstigten, soweit die 

korrespondierenden Verpflichtungen (i) am Vollzugsdatum im Sinne des 

Betriebspachtvertrages von der HATCo auf die Henkel KGaA übergehen oder (ii) 
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gegenüber der Henkel KGaA während der Laufzeit des Betriebspachtvertrages 

begründet oder erdient werden: 

(a) Abgesicherte Versorgungszusagen, 

(b) Abgesicherte Wertguthaben (einschließlich Leistungen aus Altersteilzeiten und 

Ähnlichem), und 

(c) sonstige langfristig fällige Verpflichtungen, bestehend aus: 

(i) Long Term Incentive Plans ("LTIP") – langfristige Incentivierungspläne, 

(ii) vertragliche und tarifvertragliche Leistungen für den Todesfall, 

(iii) Altersteilzeitleistungen und 

(iv) Jubiläumsgelder und andere Leistungen anlässlich eines 

Dienstjubiläums;  

(v) Sozialplanverpflichtungen und Abfindungszahlungen, 

Freistellungsgehälter, Aufstockungsbeträge für Altersteilzeit jeweils, 

soweit sie als Restrukturierungsrückstellung in der Handelsbilanz zu 

passivieren sind. 

(2) Als Abgesicherte Ansprüche gelten auch alle Ansprüche und Anwartschaften im Sinne 

des § 2 Abs. (1) Buchst. (a) bis (c) von Bereichswechslern HAT, die diese gegenüber 

der Henkel KGaA vor dem Bereichswechsel erworben haben. 

§ 3 

Schuldbeitritt 

(1) Die HATCo tritt ab dem Vollzugsdatum im Sinne des Betriebspachtvertrages und mit 

wirtschaftlicher Wirkung zum Pachtbeginn den Abgesicherten Ansprüchen dergestalt 

bei, dass die Begünstigten nach den Grundsätzen eines echten Vertrages zugunsten 

Dritter gemäß § 328 Abs. 1 BGB ein unmittelbares Forderungsrecht gegenüber der 

HATCo auf Erfüllung ihrer Abgesicherten Ansprüche in voller Höhe geltend machen 

können.  

(2) Abgesicherte Ansprüche werden von dem Schuldbeitritt in dem Umfang und in der 

Höhe erfasst, in dem sie während der Laufzeit des Betriebspachtvertrages gegenüber der 

Henkel KGaA bestehen. Soweit die Henkel KGaA aufgrund einer Anpassungsprüfung 

gemäß § 16 BetrAVG zur Anpassung von laufenden Renten aus Abgesicherten 

Versorgungszusagen verpflichtet ist, erfasst der Schuldbeitritt auch den 

Anpassungsbetrag. 
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(3) Die Erfassung von Ansprüchen durch den Schuldbeitritt gilt unabhängig davon, ob der 

Übergang der Zusagen und Ansprüche infolge eines Übergangs des jeweiligen 

Arbeitsverhältnisses aufgrund von einzelvertraglichen Bestimmungen oder in 

unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 613a BGB erfolgt. 

(4) Beiträge, die von der Henkel KGaA an den Pensions-Sicherungs-Verein VVaG für die 

Abgesicherten Versorgungszusagen zu entrichten sind, werden von der Henkel KGaA 

getragen. Dies gilt auch für anderweitige erfolgswirksame Beiträge zur Absicherung 

von Ansprüchen. 

§ 4 

Wirtschaftlicher Ausgleich und Übertragung von Planvermögen 

(1) Für die während der Laufzeit des Betriebspachtvertrages begründeten oder erdienten 

Abgesicherten Ansprüche hat die Henkel KGaA der HATCo einen wirtschaftlichen 

Ausgleich zu leisten. Dieser ist anhand der um Erträge und Aufwendungen aus Ab- und 

Aufzinsung korrigierten jährlichen Zuführungen zu den mit den Abgesicherten 

Ansprüchen im Zusammenhang stehenden Rückstellungen und Verbindlichkeiten in der 

Handelsbilanz der HATCo zu bemessen (Personalaufwand), soweit die Zuführungen 

auf die während der Laufzeit des Betriebspachtvertrages begründeten oder erdienten 

Abgesicherten Ansprüche entfallen. Bei Abgesicherten Ansprüchen in Form von 

Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren langfristig fälligen 

Verpflichtungen im Sinne des § 246 Abs. 2 S. 2 Handelsgesetzbuch ("HGB") ist der 

Wert maßgeblich, der sich ohne Verrechnung nach § 246 Abs. 2 S. 2, 3 HGB ergibt. Die 

HATCo wird den Ausgleichsbetrag zum jeweiligen Bilanzstichtag der HATCo 

(31. Dezember) im Rahmen der Aufstellung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses 

jährlich ermitteln und der Henkel KGaA mitteilen. 

(2) Im Falle eines Bereichswechslers HAT wird die Henkel KGaA der HATCo einen 

wirtschaftlichen Ausgleich für die Übernahme der Verpflichtungen aus den vor dem 

Bereichswechsel HAT gegenüber der Henkel KGaA erworbenen Abgesicherten 

Ansprüchen ("Altansprüche Bereichswechsler") leisten. Für die Ermittlung des 

wirtschaftlichen Ausgleichs sind die Grundsätze heranzuziehen, die für den Ansatz und 

die Bewertung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten für derartige Ansprüche nach den 

International Financial Reporting Standards ("IFRS") maßgeblich sind. Sofern es sich 

bei den Altansprüchen Bereichswechsler um Ansprüche handelt, die durch das CTA mit 

dem Metzler Trust e.V. gesichert sind, erfolgt der Ausgleich durch die Übertragung des 

auf die Altansprüche Bereichswechsler entfallenden anteiligen Treuhandvermögens 

nach näherer Bestimmung von § 4 der als Anlage 18(4).g zum Ausgliederungsvertrag 

beigefügten Vermögensübertragungsvereinbarung. Ein weiterer Ausgleich nach S. 1 

wird für die Altansprüche Bereichswechsler, die durch das CTA mit dem Metzler Trust 
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e.V. gesichert sind, nicht geschuldet. Bei unterjährigem Wechsel erfolgt, sofern die 

Parteien nicht etwas anderes vereinbaren, für den Zeitraum zwischen dem Beginn des 

Geschäftsjahres des HAT-Bereichswechsels bis zum Zeitpunkt des HAT-

Bereichswechsels aus Vereinfachungsgründen kein Ausgleich der Zuführung zu den mit 

den Altansprüchen Bereichswechsler im Zusammenhang stehenden 

Rückstellungen/Verbindlichkeiten im Geschäftsjahr des HAT-Bereichswechsels. Aus 

Vereinfachungsgründen ist die Henkel KGaA berechtigt, die Höhe des 

Ausgleichsanspruchs auf Basis der zum jeweiligen Bilanzstichtag (31. Dezember) 

vorliegenden Informationen im Rahmen der Aufstellung des Konzernabschlusses nach 

IFRS zu ermitteln und der HATCo mitzuteilen.  

(3) Der jeweilige Ausgleichsbetrag nach § 4(1) und § 4(2) ist vier Wochen nach Mitteilung 

des ermittelten Betrags fällig. Die Henkel KGaA hat den jeweiligen Ausgleichsanspruch 

der HATCo mittels Gutschrift auf dem bei der Henkel KGaA für die HATCo geführten 

konzerninternen Verrechnungskonto der HATCo zu erfüllen. Abweichend hiervon ist 

die Henkel KGaA berechtigt, den wirtschaftlichen Ausgleich anstelle einer Gutschrift 

auf dem bei der Henkel KGaA für die HATCo geführten konzerninternen 

Verrechnungskonto ganz oder teilweise durch Übertragung von Planvermögen in ein 

bestehendes oder noch zu errichtendes CTA der HATCo, welches die Altansprüche 

Bereichswechsler nach dem HAT-Bereichswechsel sichert, zu erfüllen.  

§ 5 

Ende des Schuldbeitritts 

(1) Der Begünstigte verliert seine Stellung als Begünstigter und das Sicherungsrecht aus 

dem Schuldbeitritt erlischt, wenn und soweit 

(a) die Verpflichtung der Henkel KGaA hinsichtlich eines Abgesicherten 

Anspruchs einzelvertraglich, kraft Gesetzes oder Gesamtrechtsnachfolge von 

der Henkel KGaA auf einen anderen Schuldner innerhalb oder außerhalb der 

Henkel-Gruppe übergeht (z.B. durch einen Betriebs(teil)übergang im Sinne des 

§ 613a BGB, eine einzelvertragliche Übertragung des Arbeitsverhältnisses, 

Maßnahmen nach dem UmwG, Übertragungen nach § 4 BetrAVG); oder  

(b) der entsprechende Arbeitnehmer aus dem (gepachteten) Unternehmensbereich 

HAT in den (gepachteten) Unternehmensbereich HCB oder den 

Zentralfunktionen Henkel KGaA wechselt und nicht mehr dem 

Unternehmensbereich HAT zugeordnet ist. 

(2) Im Fall von § 5(1)(a) erlischt der Schuldbeitritt mit Wirkung zum Zeitpunkt des 

Übergangs, ohne dass es einer gesonderten Bekanntmachung gegenüber dem 

betreffenden Begünstigten bedarf. Dies gilt nicht für Verpflichtungen, für die die Henkel 

KGaA gem. § 613a Abs. 2 BGB weiterhin haftet. In diesem Fall erlischt der 
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Schuldbeitritt erst im Zeitpunkt des Endes der Haftung der Henkel KGaA nach § 613a 

Abs. 2 BGB. Im Fall von § 5(1)(b) erlischt der Schuldbeitritt mit Wirkung zu dem 

Zeitpunkt, in dem der Bereichswechsel stattfindet, ohne dass es einer gesonderten 

Bekanntmachung gegenüber dem betreffenden Begünstigten bedarf. 

(3) Abgesehen von den Fällen des § 5(1)(a) verliert ein Begünstigter seine Stellung als 

Begünstigter nicht dadurch, dass sein Arbeitsverhältnis mit der Henkel KGaA beendet 

wird. 

(4) Das Erlöschen des Sicherungsrechts aus dem Schuldbeitritt hat zur Folge, dass ab 

diesem Zeitpunkt weder die Henkel KGaA noch der Begünstigte Leistungen von der 

HATCo aus dieser Vereinbarung verlangen können. 

(5) Im Fall von § 5(1)(b) hat die HATCo für die Übernahme der Verpflichtungen durch die 

Henkel KGaA einen wirtschaftlichen Ausgleich an die Henkel KGaA zu leisten. Für die 

Ermittlung dieses wirtschaftlichen Ausgleichs gilt § 4(2) entsprechend. Für seine 

Erfüllung gilt § 4(3) entsprechend mit der Maßgabe, dass die HATCo berechtigt ist, das 

Wahlrecht zwischen Belastung des für die HATCo bei der Henkel KGaA geführten 

konzerninternen Verrechnungskontos und Übertragung von Planvermögen in ein CTA 

der Henkel KGaA auszuüben und die Henkel KGaA bei entsprechender Ausübung des 

Wahlrechts durch die HATCo berechtigt ist, das bei der Henkel KGaA für die HATCo 

geführte konzerninterne Verrechnungskonto mit dem Ausgleichsbetrag zu belasten.  

§ 6 

Erfüllungsübernahme / Zahlungen / Erfüllungswirkung / Erstattung 

(1) Die Henkel KGaA und die HATCo gehen davon aus, dass die Henkel KGaA die 

Abgesicherten Ansprüche bei Eintritt des jeweiligen Leistungsfalls unmittelbar erfüllt. 

In diesem Fall wird die HATCo der Henkel KGaA sämtliche Leistungen gegen 

entsprechende Nachweise in dem Umfang erstatten, in dem der Schuldbeitritt nach § 3 

dieser Vereinbarung erteilt wurde. Die Henkel KGaA ist berechtigt, das bei der 

Henkel KGaA für die HATCo geführte konzerninterne Verrechnungskonto der HATCo 

in Höhe ihres Erstattungsanspruchs zu belasten. 

(2) Zahlungen der Henkel KGaA oder durch Dritte zur Erfüllung der Abgesicherten 

Ansprüche reduzieren in entsprechendem Umfang die Verpflichtung aus diesem 

Schuldbeitritt gegenüber den Begünstigten. 

(3) Soweit die HATCo aufgrund des unter § 3 vereinbarten Schuldbeitritts unmittelbar von 

den Begünstigten in Anspruch genommen wird, erfolgt die Erfüllungsleistung durch die 

HATCo mit Wirkung für die Abgesicherten Ansprüche mit enthaftender Wirkung auch 

für die Henkel KGaA. Die Henkel KGaA wird der HATCo in einem solchen Fall alle 
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erforderlichen Unterlagen und Daten unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben 

zur Verfügung stellen. 

(4) Die Übertragung von Rechten und Pflichten am (anteiligen) Treuhandvermögen nach 

§ 8 Abs. 7 Buchst. d CTA HATCo/Henkel Trust, nach § 8 Abs. 6 Buchst. c CTA 

HATCo/Metzler sowie nach § 13 Abs. 6 Buchst. d CTA HATCo/HSiT Alt und § 6 

Abs. 11 Buchst. c CTA HATCo/HSiT Neu gelten jeweils als Erfüllung des 

Erstattungsanspruchs nach § 6(1). Die Erfüllungswirkung tritt in Höhe des nach den 

jeweils maßgeblichen Bewertungsregelungen der IFRS ermittelten "fair values" des 

übertragenen (anteiligen) Treuhandvermögens ein. Soweit der Wert des übertragenen 

(anteiligen) Treuhandvermögens die bis zum Zeitpunkt der Übertragung entstandenen, 

noch nicht erfüllten Erstattungsansprüche nach § 6(1) übersteigt, gilt die Übertragung 

von Rechten und Pflichten am (anteiligen) Treuhandvermögen nach § 8 Abs. 7 

Buchst. d CTA HATCo/Henkel Trust, nach § 8 Abs. 6 Buchst. c CTA HATCo/Metzler 

sowie nach § 13 Abs. 6 Buchst. d CTA HATCo/HSiT Alt und § 6 Abs. 11 Buchst. c 

CTA HATCo/HSiT Neu jeweils als Vorauszahlung auf künftig noch entstehende 

Erstattungsansprüche nach § 6(1). 

§ 7  

Beendigung und Anpassung der Vereinbarung 

(1) Während der Laufzeit und im Umfang der Betriebspacht wird die ordentliche 

Kündigung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Die einvernehmliche Aufhebung 

dieser Vereinbarung, die Anpassung dieser Vereinbarung (insbesondere hinsichtlich des 

Umfangs der Abgesicherten Ansprüche) sowie § 7(3) 

(2)  bleiben unberührt. 

(3) Diese Vereinbarung endet in dem Umfang, in dem die HATCo unmittelbare 

(Versorgungs-)Schuldnerin der Abgesicherten Ansprüche wird, insbesondere bei einem 

Betriebs(teil)übergang auf die HATCo gemäß § 613a BGB. Dies gilt auch bei einer 

vollständigen oder teilweisen Beendigung der Betriebspacht, soweit diese Beendigung 

einen Betriebs(teil)übergang zur HATCo hinsichtlich der betroffenen Begünstigten zur 

Folge hat oder auf sonstige Weise Arbeitsverhältnisse von der Henkel KGaA auf die 

HATCo übertragen werden. Diese teilweise oder vollständige Beendigung der 

Betriebspacht führt insoweit zum Erlöschen der Ansprüche der Henkel KGaA und der 

Begünstigten aus dieser Vereinbarung für die Zukunft, ohne dass es einer gesonderten 

Bekanntmachung gegenüber den Begünstigten bedarf, so dass nach dem 

Beendigungszeitpunkt Leistungen von der HATCo aus dieser Vereinbarung nicht mehr 

verlangt werden können. 

(4) Jede Partei ist berechtigt, diese Vereinbarung nach Ende der Betriebspacht jederzeit 

einseitig mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Ende des Kalenderjahres 
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ordentlich zu kündigen. Die Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung bleibt 

unberührt. 

(5) Eine Beendigung dieser Vereinbarung nach § 7 Abs. (1) oder (4) sowie eine Anpassung 

dieser Vereinbarung wirkt jeweils auch gegenüber den Begünstigten. Insbesondere führt 

eine Kündigung oder Aufhebung dieser Vereinbarung zum Erlöschen der Ansprüche 

von Begünstigten aus dieser Vereinbarung.  

(6) Im Falle einer einvernehmlichen Beendigung dieser Vereinbarung nach Satz 2 des 

§ 7(1) oder einer Beendigung nach Satz 1 oder Satz 2 des § 7(4) werden die Parteien 

eine Vereinbarung treffen, um die wirtschaftlichen Nachteile, die sich für die 

Henkel KGaA durch die Beendigung dieser Vereinbarung im Vergleich zum 

Fortbestand dieser Vereinbarung ergeben, auszugleichen, soweit die Henkel KGaA mit 

der Beendigung dieser Vereinbarung wirtschaftliche Lasten aus den Abgesicherten 

Ansprüchen zu tragen hat. Dieser Ausgleich erfolgt bezüglich der Abgesicherten 

Ansprüche, soweit sie von den Begünstigten bis zum Zeitpunkt der Beendigung dieser 

Vereinbarung bereits vollständig erdient worden sind. Bei der Bestimmung dieser 

wirtschaftlichen Nachteile und der notwendigen Kompensation sind u.a. die 

anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik sowie die anerkannten 

handelsbilanziellen Rechnungslegungsgrundsätze zu berücksichtigen. Soweit infolge 

der Beendigung des Schuldbeitritts die Sicherung über das CTA der HATCo für die 

Begünstigten entfällt, verpflichtet sich die Henkel KGaA, die Sicherung hinsichtlich der 

Abgesicherten Versorgungszusagen und der Abgesicherten Wertguthaben der 

betroffenen Begünstigten wieder über ihre CTA zu gewährleisten. Anteiliges 

Treuhandvermögen, das in diesem Zusammenhang wieder der Henkel KGaA zur 

Verfügung gestellt wird, ist bei der Bestimmung des Ausgleichs der wirtschaftlichen 

Nachteile der Henkel KGaA nach diesem § 7(6) zu berücksichtigen. 

§ 8 

Sonstige Bestimmungen 

(1) Soweit hierin nicht gesondert definiert oder sich nicht aus dem Zusammenhang etwas 

anderes ergibt, haben Begriffe, die im Ausgliederungsvertrag oder im 

Betriebspachtvertrag definiert sind, in dieser Vereinbarung dieselbe Bedeutung. 

(2) Die Parteien behalten sich die Möglichkeit vor, Anpassungen an der bestehenden 

Vereinbarung vorzunehmen. Dies gilt insbesondere im Falle eines Wechsels des 

Durchführungsweges hinsichtlich der Abgesicherten Versorgungszusagen. Auch 

diesbezüglich ist weder die Bekanntmachung noch die Zustimmung der Begünstigten 

notwendig. 

(3) Soweit Arbeitsverhältnisse der Übergehenden HAT-Arbeitnehmer wider Erwarten nicht 

im Rahmen der Ausgliederung des Unternehmensbereichs HAT auf die HATCo 
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übergehen sollten, umfasst der Schuldbeitritt für Zwecke der Einbringung der 

Abgesicherten Ansprüche in die HATCo im Sinne von § 20 UmwStG auch diese 

Abgesicherten Ansprüche mit wirtschaftlicher Wirkung zum Schlussbilanzstichtag.  

(4) Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. 

(5) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit dieser Vereinbarung im Übrigen 

hiervon nicht berührt. Die Henkel KGaA und die HATCo verpflichten sich, die 

unwirksame Bestimmung durch eine solche wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem 

mit den unwirksamen Bestimmungen verfolgten Zweck am nächsten kommt. Gleiches 

gilt bei einer Vertragslücke. Für den Fall der Unwirksamkeit oder Nichtigkeit von 

Bestimmungen über Fristen oder Zeiträume gelten jene Fristen oder Zeiträume als 

vereinbart, die – je nach dem Willen der Parteien dieser Vereinbarung – mindestens 

oder höchstens mit zwingendem Recht vereinbar sind. 

 

* * * 



1. Scope of application
(1) These engagement terms apply to contracts between German Pub-

lic Auditors (Wirtschaftsprüferinnen/Wirtschaftsprüfer) or German Public 

Audit Firms (Wirtschaftsprüfungsgesellschaften) – hereinafter collectively 

referred to as ”German Public Auditors” – and their engaging parties for 

assurance services, tax advisory services, advice on business matters 

and other engagements except as otherwise agreed in writing (Textform) 

or prescribed by a mandatory rule.

(2) Third parties may derive claims from contracts between German Pub-

lic Auditors and engaging parties only when this is agreed or results from 

mandatory rules prescribed by law. In relation to such claims, these en-

gagement terms also apply to these third parties. A German Public Audi- 

tor is also entitled to invoke objections (Einwendungen) and defences  

(Einreden) arising from the contractual relationship with the engaging par-

ty to third parties. 

2. Scope and execution of the engagement
(1) Object of the engagement is the agreed service – not a particular 

economic result. The engagement will be performed in accordance with 

the German Principles of Proper Professional Conduct (Grundsätze ord- 

nungsmäßiger Berufsausübung). The German Public Auditor does not 

assume any management functions in connection with his services. The 

German Public Auditor is not responsible for the use or implementation of 

the results of his services. The German Public Auditor is entitled to make 

use of competent persons to conduct the engagement.

(2) Except for assurance engagements (betriebswirtschaftliche Prüfun-

gen), the consideration of foreign law requires an express agreement in 

writing (Textform).

(3) If circumstances or the legal situation change subsequent to the  

not obligated to refer the engaging party to changes or any consequences 

resulting therefrom.

3. The obligations of the engaging party to cooperate
(1) The engaging party shall ensure that all documents and further infor-

mation necessary for the performance of the engagement are provided to 

the German Public Auditor on a timely basis, and that he is informed of all 

of the engagement. This also applies to those documents and further 

the German Public Auditor’s work. The engaging party will also designate 

suitable persons to provide information.

(2) Upon the request of the German Public Auditor, the engaging party 

submitted as well as the explanations and statements provided in state-

ment as drafted by the German Public Auditor or in a legally accepted 

written form (gesetzliche Schriftform) or any other form determined by the 

German Public Auditor.

4. Ensuring independence
(1) The engaging party shall refrain from anything that endangers the 

-

engagements on their own behalf.

(2) Were the performance of the engagement to impair the independence 

apply in the same way as to the German Public Auditor in other engage-

ment relationships, the German Public Auditor is entitled to terminate the 

engagement for good cause.

5. Reporting and oral information
To the extent that the German Public Auditor is required to present results 

in a legally accepted written form (gesetzliche Schriftform) or in writing 

(Textform) as part of the work in executing the engagement, only that 

presentation is authoritative. Draft of such presentations are non-bind-

ing. Except as otherwise provided for by law or contractually agreed, oral 

statements and explanations by the German Public Auditor are binding 

-

formation of the German Public Auditor outside of the engagement are 

always non-binding.

6. Distribution of, a German Public Auditor‘s professional state-
ment
(1) The distribution to a third party of professional statements of the 

German Public Auditor (results of work or extracts of the results of work 

Public Auditor acting for the engaging party requires the German Public 

Auditor’s consent be issued in writing (Textform), unless the engaging 

party is obligated to distribute or inform due to law or a regulatory require-

ment.

(2) The use by the engaging party for promotional purposes of the Ger-

man Public Auditor’s professional statements and of information about the 

German Public Auditor acting for the engaging party is prohibited.

-

gaging party may reduce the fees or cancel the contract for failure of such 

refusal to perform subsequently, or for unconscionability or impossibility 

of subsequent performance. If the engagement was not commissioned 

by a consumer, the engaging party may only cancel the contract due to 

of subsequent performance, to subsequent non-performance, to uncon-

scionability or impossibility of subsequent performance. No. 9 applies to 

the extent that further claims for damages exist.

(2) The engaging party must assert a claim for subsequent performance 

(Nacherfüllung) in writing (Textform) without delay. Claims for subsequent 

performance pursuant to paragraph 1 not arising from an intentional act 

expire after one year subsequent to the commencement of the time limit 

under the statute of limitations.

Auditor’s professional statement (long-form reports, expert opinions etc.) 

may be corrected – also versus third parties – by the German Public Au-

ditor at any time. Misstatements which may call into question the results 

contained in a German Public Auditor’s professional statement entitle the 

German Public Auditor to withdraw such statement – also versus third 

engaging party, if practicable.

(1) Pursuant to the law (§ [Article] 323 Abs 1 [paragraph 1] HGB [Ger-

man Commercial Code: Handelsgesetzbuch], § 43 WPO [German Law  

regulating the Profession of Wirtschaftsprüfer: Wirtschaftsprüferordnung], 

§ 203 StGB [German Criminal Code: Strafgesetzbuch]) the German Pub-

-

of his professional work, unless the engaging party releases him from this 

(2) When processing personal data, the German Public Auditor will ob-

serve national and European legal provisions on data protection. 

9. Liability
(1) For legally required services by German Public Auditors, in particular 

audits, the respective legal limitations of liability, in particular the limitation 

of liability pursuant to § 323 Abs. 2 HGB, apply.

(2) Insofar neither a statutory limitation of liability is applicable, nor an 

individual contractual limitation of liability exists, claims for damages 

due to negligence arising out of the contractual relationship between the  

[Translator‘s notes are in square brackets] 

General Engagement Terms
for

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer and  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

[German Public Auditors and Public Audit Firms]  
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engaging party and the German Public Auditor, except for damages resulting 

from injury to life, body or health as well as for damages that constitute a 

duty of replacement by a producer pursuant to § 1 ProdHaftG [German Prod-

uct Liability Act: Produkthaftungsgesetz], are limited to € 4 million pursuant 

to § 54 a Abs. 1 Number 2 WPO. This applies equally to claims against the 

German Public Auditor made by third parties arising from, or in connection 

with, the contractual relationship. 

(3) When multiple claimants assert a claim for damages arising from an 

existing contractual relationship with the German Public Auditor due to the 

German Public Auditor’s negligent breach of duty, the maximum amount 

stipulated in paragraph 2 applies to the respective claims of all claimants 

collectively.

(4) The maximum amount under paragraph 2 relates to an individual case 

of damages. An individual case of damages also exists in relation to a uni-

form damage arising from a number of breaches of duty. The individual case 

of damages encompasses all consequences from a breach of duty regard-

less of whether the damages occurred in one year or in a number of suc-

cessive years. In this case, multiple acts or omissions based on the same 

source of error or on a source of error of an equivalent nature are deemed to 

be a single breach of duty if the matters in question are legally or economi-

cally connected to one another. In this event the claim against the German 

Public Auditor is limited to € 5 million. 

-

sequent to the written statement (Textform) of refusal of acceptance of the 

indemnity and the engaging party has been informed of this consequence. 

This does not apply to claims for damages resulting from scienter, a culpable 

injury to life, body or health as well as for damages that constitute a liability 

for replacement by a producer pursuant to § 1 ProdHaftG. The right to invoke 

10. Supplementary provisions for audit engagements

management report audited by a German Public Auditor and accompanied 

by an auditor‘s report (Bestätigungsvermerk), he may no longer use this 

auditor’s report.

If the German Public Auditor has not issued an auditor‘s report, a reference 

to the audit conducted by the German Public Auditor in the management 

report or any other public reference is permitted only with the German Pub-

lic Auditor’s consent, issued in a legally accepted written form (gesetzliche 

Schriftform), and with a wording authorized by him.

(2) lf the German Public Auditor revokes the auditor‘s report, it may no 

longer be used. lf the engaging party has already made use of the auditor‘s 

report, then upon the request of the German Public Auditor he must give 

-

11. Supplementary provisions for assistance in tax matters
(1) When advising on an individual tax issue as well as when providing 

ongoing tax advice, the German Public Auditor is entitled to use as a correct 

and complete basis the facts provided by the engaging party – especially  

numerical disclosures; this also applies to bookkeeping engagements.  

Nevertheless, he is obligated to indicate to the engaging party any material 

(2) The tax advisory engagement does not encompass procedures re-

quired to observe deadlines, unless the German Public Auditor has explicitly  

accepted a corresponding engagement. In this case the engaging party 

must provide the German Public Auditor with all documents required to ob-

serve deadlines – in particular tax assessments – on such a timely basis that 

the German Public Auditor has an appropriate lead time.

(3) Except as agreed otherwise in writing (Textform), ongoing tax advice 

encompasses the following work during the contract period:

a) preparation and electronic transmission of annual tax returns, including 

tax, corporate tax and business tax, namely on the basis of the annual 

required for the taxation, to be provided by the engaging party

b) examination of tax assessments in relation to the taxes referred to in (a)

c) negotiations with tax authorities in connection with the returns and  

assessments mentioned in (a) and (b)

d) support in tax audits and evaluation of the results of tax audits with 

respect to the taxes referred to in (a)

e) participation in petition or protest and appeal procedures with respect to 

the taxes mentioned in (a).

In the aforementioned tasks the German Public Auditor takes into account 

material published legal decisions and administrative interpretations.

the work mentioned under paragraph 3 (d) and (e) is to be remunerated 

separately, except as agreed otherwise in writing (Textform).

(5) Insofar the German Public Auditor is also a German Tax Advis- 

or and the German Tax Advice Remuneration Regulation (Steuer- 

beratungsvergütungsverordnung) is to be applied to calculate the remunera- 

tion, a greater or lesser remuneration than the legal default remuneration 

can be agreed in writing (Textform).

(6) Work relating to special individual issues for income tax, corporate tax, 

business tax and valuation assessments for property units as well as all 

issues in relation to sales tax, payroll tax, other taxes and dues requires a 

separate engagement. This also applies to:

estate sales tax;

b) support and representation in proceedings before tax and administrative 

courts and in criminal tax matters;

c) advisory work and work related to expert opinions in connection with 

changes in legal form and other re-organizations, capital increases and 

reductions, insolvency related business reorganizations, admission and 

retirement of owners, sale of a business, liquidations and the like, and

d) support in complying with disclosure and documentation obligations.

(7) To the extent that the preparation of the annual sales tax return is under- 

taken as additional work, this includes neither the review of any special ac-

counting prerequisites nor the issue as to whether all potential sales tax 

compilation of documents to claim the input tax credit.

12. Electronic communication
Communication between the German Public Auditor and the engaging par-

ty may be via e-mail. In the event that the engaging party does not wish 

to communicate via e-mail or sets special security requirements, such as 

the encryption of e-mails, the engaging party will inform the German Public  

Auditor in writing (Textform) accordingly.

13. Remuneration
(1) In addition to his claims for fees, the German Public Auditor is entitled 

to claim reimbursement of his expenses; sales tax will be billed additionally. 

He may claim appropriate advances on remuneration and reimbursement of 

expenses and may make the delivery of his services dependent upon the 

complete satisfaction of his claims. Multiple engaging parties are jointly and 

severally liable.

 

German Public Auditor’s claims for remuneration and reimbursement of  

expenses is admissible only for undisputed claims or claims determined to 

be legally binding.

14. Dispute Settlement
The German Public Auditor is not prepared to participate in dispute  

settlement procedures before a consumer arbitration board (Verbraucher- 

schlichtungsstelle) within the meaning of § 2 of the German Act on Consum-

er Dispute Settlements (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz).

The contract, the performance of the services and all claims resulting there-

from are exclusively governed by German law.
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